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Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft über­
mittelt in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Marktordnungsgesetz 1985 geändert wird (Marktordnungsge­
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I '" 

Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 1985 geändert 

wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 1992) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie 

sie im Marktordnungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 210, in der 

Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 291/1985, 183/1986, 

208/1986, 329/1986, 557/1986, 138/1987, 324/1987, 578/1987, 

330/1988, 357/1989, 424/1990, 380/1991 und 396/1991 sowie im 

Art. II des vorliegenden Bundesgesetzes enthalten sind, sowie 

deren Vollziehung sind bis zum Ablauf des 30. Juni 1996 auch 

in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG 

etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten 

Angelegenheiten können unmittelbar von Bundesbehörden 

versehen werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit 1. Juli 1992 in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 

Bundesregierung betraut. 

Artikel II 

Das Marktordnungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 210, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 396/1991, wird wie 

folgt geändert: 
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1. Nach § 2 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a eingefügt: 

"( 1 a) Nach dem 31. Dezember 1993 ist Abs. 1 mit der 

Maßgabe anzuwenden, daß nach Z 2 die Sicherung eines 

möglichst einheitlichen Erzeugerpreises für Milch und 

Erzeugnisse aus Milch und nach Z 3 die Erreichung einer 

möglichst wirtschaftlichen Anlieferung, Bearbeitung und 

Verarbeitung von Milch und Erzeugnissen aus Milch zu erzielen 

ist und Z 4 keine Anwendung findet." 

2. Nach § 2 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Der Fonds hat seine Tätigkeit mit Ausnahme der 
Erstellung der Schlußbilanz sowie der für die Übertragung von 

Vermögen erforderlichen Maßnahmen mit 30. Juni 1993 zu 

beenden." 

3. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt: 

"§ 2 a. (1) Der Fonds hat durch verordnung (§ 59) einen 
Richtpreis mit wirkung des Beginns eines Kalendermonats, 
spätestens jedoch am letzten Tag dieses Kalendermonats, 

festzustellen. 

(2) Der Richtpreis ist jener auf Grund der 
Verwertungsmöglichkeiten und der sonstigen Marktverhältnisse 
von den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben überwiegend 

ausgezahlte Erzeugerpreis für angelieferte Milch - zumindest 

gegliedert nach Grundpreis, Qualität und sonstigen 

wertbestimmenden Merkmalen -, der auf Grund von 
Marktbeobachtungen des Fonds im Bundesgebiet festgestellt 

werden konnte. 

(3) Ergeben sich im Laufe der zeit erhebliche Änderungen 

des überwiegend ausgezahlten Erzeugerpreises, so ist der 

Richtpreis umgehend entsprechend zu ändern." 

.. 
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4. Die §§ 3 bis 5 lauten: 

"§ 3. (1) Zur Erzielung eines möglichst einheitlichen 

Erzeugerpreises (Richtpreises) und zum Ausgleich von 

Preisunterschieden, die sich durch die Verwertung der Milch 

als Frischmilch oder durch ihre Verwertung nach einer 

Bearbeitung oder Verarbeitung ergeben, ist ein 

Ausgleichsbeitrag zu entrichten. 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung des 

Ausgleichsbeitrags trifft 

1. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe sowie 

Milchgroßhandelsbetriebe für die von Erzeugern und 

Sammelstellen angelieferten Mengen an Milch und 

Erzeugnissen aus Milch bis zu einern Höchstbetrag von 50 vH 

des jeweiligen Richtpreises für das Kilogramm Milch, 

berechnet unter zugrundelegung der höchsten Qualitätsstufe 

und eines Fettgehalts von 3,8 % und eines Eiweißgehalts 

von 3,24 %i 

2. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, 

Milchgroßhandelsbetriebe, Milchgenossenschaften und 

Milchsammelstellen für veräußerte Milch mit einern 

Fettgehalt von weniger als 8 % bis zu einem Höchstbetrag 

von 50 vH des jeweiligen Richtpreises für das Kilogramm 

Milch, berechnet unter Zugrundelegung der höchsten 

Qualitätsstufe und eines Fettgehalts von 3,8 % und eines 

Eiweißgehalts von 3,24 %; 

3. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, 

Milchgroßhandelsbetriebe, Milchgenossenschaften und 

Milchsammelstellen für veräußerte Milch mit einem 

Fettgehalt von 8 % und mehr sowie Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetriebe für veräußerte Erzeugnisse aus Milch 

bis zu einem Höchstbetrag von 25 S je Kilogramm. 

(3) Der Ausgleichsbeitrag ist nicht zu entrichten für 

Milch, die für Produzenten zwecks Verwendung im eigenen 

Haushalt oder im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb im 
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Werklohnverfahren verarbeitet wird, sowie für Milch und 

Erzeugnisse aus Milch, die gemäß 5 16 Abs. 1 a abgegeben 

werden. 

5 4. (1) Der Fonds hat durch Verordnung den 

Ausgleichsbeitrag in einer Höhe festzusetzen, die unter 

Berücksichtigung der in den 55 2 Abs. 1 und 3 Abs. 1 

genannten Ziele und ab 1. Jänner 1994 auch unter 
Berücksichtigung des § 2 Abs. 1 a eine kostengünstige 

Verwertung der Milch und Erzeugnisse aus Milch 

voraussichtlich ermöglicht. 

(2) Der Festsetzung des Ausgleichsbeitrags sind die Art 

der verwendung und Verwertung der Milch und der Erzeugnisse 
aus Milch vor allem unter Berücksichtigung des Richtpreises 

sowie der Preise, die den Lieferanten für Erzeugnisse aus 
Milch gezahlt werden, sowie die erzielbaren Verkaufserlöse 

und die mit der Bearbeitung, verarbeitung und bis 
31. Dezember 1993 auch mit der verteilung verbundenen Kosten 

von unter Berücksichtigung der Zielsetzung des § 2 Abs. 1 Z 3 
möglichst wirtschaftlich geführten Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieben zugrunde zu legen. 

(3) Werden Rahm oder Erzeugnisse aus Milch vom Erzeuger 

an den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb geliefert, ist 

der Ausgleichsbeitrag im Ausmaß der nach § 72 einzusetzenden 

Milchmengen zu entrichten. Der Fonds kann für diese Waren 

durch Verordnung eine davon abweichende Beitragshöhe 

festsetzen, wenn dies unter Berücksichtigung des Abs. 2 

geboten ist. 

(4) Ein Ausgleichsbeitrag ist auch von Betrieben, denen 

ein Einzugsgebiet (5 13) nicht zugewiesen wurde, zu 

entrichten. Dies gilt auch für Betriebe, denen bis 
31. Dezember 1993 ein versorgungsgebiet nicht zugewiesen 

wurde. 

." i 
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§ 5. (1) Der Fonds hat die Einnahmen aus dem 

Ausgleichsbeitrag in der Weise zu verwenden, daß 

1. zuschüsse für Milch und Erzeugnisse aus Milch gewährt 

werden, um den bestmöglichen Absatz zu ermöglichen, im 

Inland nicht erzielbare Preise auszugleichen und eine 

Gemeinschaftswerbung sowie Forschung und Entwicklung im 

Bereich der Milchwirtschaft zu fördern, 

2. bis 31. Dezember 1993 Transportkosten ausgeglichen werden 

und 

3. ab dem Jahr 1994 zuschüsse zu Transportkosten nur noch für 

die Anlieferung von Milch und Erzeugnissen aus Milch von 

den Milcherzeugern zu den Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieben gewährt werden. 

(2) Zuschüsse nach Abs. 1 Z 1 

1. werden in dem Ausmaß gewährt, das für Betriebe, die im 

Sinne der Zielsetzung des § 2 Abs. 1 Z 3 - ab 1. Jänner 

1994 jedoch nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 a - möglichst 

wirtschaftlich geführt werden, unter Berücksichtigung 

erzielbarer Verkaufserlöse zur Erreichung eines möglichst 

einheitlichen Erzeugerpreises (Richtpreises) für Milch 

gleicher Qualität und Beschaffenheit an die 

Milchlieferanten unbedingt erforderlich ist, 

2. dürfen nur Betrieben gewährt werden, die ständig 

molkereimäßig behandelte Milch und Erzeugnisse aus Milch 

in einer Beschaffenheit in Verkehr setzen, die den 

lebensmittelrechtlichen Bestimmungen und den vorn Fonds 

festgesetzten Eigenschaften für Milch und Erzeugnisse aus 

Milch (§§ 17 und 18) entsprechen. 

(2 a) Zuschüsse nach Abs. 1 Z 2 und 3 dürfen bis zu 

jenem Ausmaß gewährt werden, bis zu dem bei einem möglichst 

wirtschaftlichen Transport Kosten anfallen, wobei 

insbesondere auf die jeweiligen allgemeinen 

Verkehrsverhältnisse sowie auch auf die Ziele des § 2 Abs. 1 

Z 2 bis 4 - ab 1. Jänner 1994 jedoch nach Maßgabe des § 2 

Abs. 1 a - Bedacht zu nehmen ist. 
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(3) Der Fonds hat durch Verordnung auf Grund der Abs. 1 

bis Abs. 2 a die Bedingungen näher zu regeln, unter denen 

Zuschüsse gemäß Abs. 1 gewährt werden. 

(4) Der Fonds kann Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetriebe, die diesem Bundesgesetz oder 
vorschriften, die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen 

worden sind, zuwiderhandeln, so lange von der Gewährung von 

zuschüssen ausschließen, als die entgegenstehenden 
Hindernisse von dem in Betracht kommenden Betrieb nicht 

beseitigt sind. 

(5) Bis 31. Dezember 1993 kann der Ausgleichsbeitrag, 

soweit die Mittel des Fonds dies zulassen, zur Erhöhung des 

Verbrauchs von Milch und Erzeugnissen aus Milch 
(Schulmilchaktionen, Milchaktionen in Kasernen, 
Wohlfahrtsmilch usw.) sowie für sonstige absatzfördernde und 

allenfalls für produktionssichernde Maßnahmen in der 

Milchwirtschaft verwendet werden. Die Auszahlung von 

derartigen Zuschüssen für die Erzeugung von 
hartkäsetauglicher Milch kann überdies von der Erreichung 
bestimmter Qualitätsklassen abhängig gemacht werden. Dabei 
sind die Abs. 2, 3 und 4 anzuwenden. Ferner kann der Fonds 
bei stillegung von Betriebsstätten oder bei Stillegung von 
Produktionsabteilungen relevanter Größe einer Betriebsstätte, 
die ab dem Jahr 1990 bis einschließlich 31. Dezember 1991 zu 

erfolgen hat, zur Förderung der Strukturverbesserung 

Zuschüsse gewähren. Der Fonds hat durch verordnung die 

näheren Bedingungen, insbesondere über die Art und Höhe 
dieser zuschüsse sowie über die Mindestdauer der Stillegung 

festzusetzen. 

(5 a) Ab 1. Jänner 1994 kann der Ausgleichsbeitrag, 

soweit die Mittel des Fonds dies zulassen, für sonstige 

absatzfördernde Maßnahmen und allenfalls für 
produktionssichernde Maßnahmen in der Milchwirtschaft 
verwendet werden. Die Auszahlung von derartigen Zuschüssen 
für die Erzeugung von hartkäsetauglicher Milch kann überdies 

.. I 
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von der Erreichung bestimmter Qualitätsklassen abhängig 

gemacht werden. Dabei sind die Abs. 2, 3 und 4 anzuwenden. 

(6) Der Fonds kann zur Finanzierung Kredite aufnehmen, 

um nach Erschöpfung der Einnahmen aus dem Ausgleichsbeitrag 

weiterhin die notwendigen Zuschüsse zu gewähren. Die 

Rückzahlung dieser Kredite ist aus dem Aufkommen des Aus­

gleichsbeitrags sicherzustellen." 

s. § 11 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die in Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Beträge sind bei 

der Bestimmung von Preisen nach dem Preisgesetz 1992, 

BGBl.Nr. XXX, im absoluten Ausmaß in die Verbraucherpreise 
einzurechnen. Bei der Preisbildung für Waren, für die Preise 

nach dem Preisgesetz nicht bestimmt sind, gilt dies 

sinngemäß." 

6. § 13 Abs. 1 lautet: 

"(1) Zuschüsse sind nur Betrieben zu gewähren, die Milch 

oder Erzeugnisse aus Milch aus Einzugsgebieten (Abs. 2) 

beziehen oder, solange Versorgungsgebiete festgesetzt sind, 

in Versorgungsgebiete (Abs. 3) liefern. Der Fonds kann hievon 

Ausnahmen bewilligen, sofern diese mit den in § 2 Abs. 1 

genannten Zielen - ab 1. Jänner 1994 jedoch nach Maßgabe des 

§ 2 Abs. 1 a - vereinbar sind." 

7. Nach § 13 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) versorgungsgebiete hören mit dem 31. Dezember 1993 

zu bestehen auf. Ab diesem Zeitpunkt sind die Abs. 3 und 4 

sowie § 14 - soweit sich dieser auf die Versorgungsgebiete 

bezieht - nicht mehr anzuwenden." 
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8. § 14 Abs. 1 lautet: 

"(1) Soweit dies zur Erreichung der in § 2 Abs. 1 

genannten Ziele - ab 1. Jänner 1994 jedoch nach Maßgabe des 

§ 2 Abs. 1 a - notwendig ist, hat der Fonds Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieben und deren wirtschaftlichen 

zusammenschlüssen durch Verordnung (§ 59) Einzugs- und 

Versorgungsgebiete zuzuweisen; für die Abgrenzung der 

Einzugs- und Versorgungsgebiete sind maßgebend 

1. die Art und Ausgestaltung der Betriebsanlage und ihre 

Leistungsfähigkeit in qualitativer und quantitativer 

Beziehung, 
2. die Milchergiebigkeit des Gebietes, 
3. die verkehrstechnischen Verhältnisse in den verschiedenen 

Teilen des Gebietes und die Kosten des Transports von 

Milch und Erzeugnissen aus Milch, 
4. die Lage zu gleichartigen benachbarten Betrieben und zu 

größeren Verbrauchsorten, 
5. die Bevölkerungsdichte und die örtlichen 

Arbeitsverhältnisse und 
6. die Qualität der erzeugten Produkte." 

9. § 14 Abs. 2 a lautet: 

"(2 a) Milcherzeuger, für deren Betriebe eine 

Beschränkung auf Übernahme von hartkäsetauglicher Milch 
besteht, können beim Fonds eine Aufhebung dieser Beschränkung 

der Übernahme von hartkäsetauglicher Milch beantragen. Der 

Fonds hat die Aufhebung zu bewilligen, wenn Milch in einer 

für andere Produkte als Hartkäse geeigneten einwandfreien 

guten Beschaffenheit auf dem Betrieb erzeugt werden kann. 

Sofern die Milch nicht mehr durch den bisherigen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb übernommen wird, hat 

der Fonds erforderlichenfalls unter sinngemäßer Anwendung des 

Abs. 1 einen anderen geeigneten Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb zu bestimmen. Für die vom Milcherzeuger 

nach Aufhebung der Beschränkung übernommene Milch oder 

Erzeugnisse aus Milch ist ein Zuschuß gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 

oder 3 höchstens in jenem Ausmaß zu gewähren, wie er für die 
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Übernahme von Milch und Erzeugnissen aus Milch dem bisherigen 

Bearbeitungs- und verarbeitungsbetrieb gewährt wird. Eine 

Erhöhung des zuschußsatzes wegen Übernahme der 

nicht hartkäsetauglichen Milch und der daraus hergestellten 

Erzeugnisse aus Milch ist unzulässig. Übersteigende Kosten 

für diese Übernahme von nicht hartkäsetauglicher Milch und 

daraus hergestellten Erzeugnissen aus Milch können vom 

übernehmenden Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb auf den 
Milcherzeuger überwälzt werden." 

10. § 14 Abs. 4 lautet: 

"(4) Die Einzugs- und Versorgungsgebiete sind bei 

Änderung der Voraussetzungen, die für ihre Bestimmung 
maßgebend waren, neu zu bestimmen. Zahlt ein Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieb oder ein wirtschaftlicher 
Zusammenschluß seinen Milchlieferanten trotz Aufforderung 
durch den Fonds nicht den Richtpreis (§ 2 a) aus, so hat der 
Fonds binnen zwei Monaten ab Aufforderung durch geeignete 

Maßnahmen zu versuchen, die Auszahlung des Richtpreises zu 
sichern. Diese Maßnahmen können bis zum teilweisen oder 

gänzlichen Entzug des Einzugsgebietes führen. Ist eine 
Sicherung der Auszahlung des Richtpreises trotz der vom Fonds 

getroffenen Maßnahmen nicht innerhalb von vier Monaten ab der 
Aufforderung möglich, so können die betroffenen Milcherzeuger 
an einen anderen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 
(wirtschaftlichen Zusammenschluß) - bis zu einer Neuregelung 

des Einzugsgebietes durch den Fonds - liefern. In diesem Fall 

gilt der von den Lieferanten gewählte Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb (wirtschaftlicher Zusammenschluß) als 
zuständiger Bearbeitungs- und verarbeitungsbetrieb." 

11. Nach § 15 Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a eingefügt: 

"(2 a) Abs. 1 Z 1 bis Z 3, hinsichtlich Z 4 jedoch nur, 

soweit sie sich auf Versorgungsgebiete bezieht, sind nach dem 
31. Dezember 1993 nicht mehr anzuwenden. Hinsichtlich der 

gemäß Abs. 1 Z 4 in Einzugsgebieten möglichen Maßnahmen 
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gelten die in § 2 Abs. 1 genannten Ziele ab 1. Jänner 1994 

nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 a." 

12. § 15 Abs. 3 und 4 lautet: 

"(3) Der Fonds kann Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieben, die diesem Bundesgesetz oder 

Vorschriften, die auf Grund dieses Bundesgesetzes -erlassen 
wurden, zuwiderhandeln, nach Maßgabe des Verschuldens des 

Beitragspflichtigen oder der für ihn handelnden Organe die 

Ausgleichsbeiträge bis zur dreifachen Höhe vorschreiben. 

(4) Zur Erreichung der in § 2 Abs. 1 genannten Ziele und 

ab 1. Jänner 1994 auch unter Berücksichtigung des § 2 
Abs. 1 a können Bearbeitungs- und verarbeitungsbetriebe mit 
wirtschaftlichen zusammenschlüssen von solchen Betrieben, mit 

Handelsbetrieben oder mit anderen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieben sowie wirtschaftliche zusammenschlüsse 

im Bereich der Milchwirtschaft untereinander Liefer- und 

verwertungsverträge über die diesem Abschnitt unterliegenden 
Waren abschließen. Derartige verträge sind - bei sonstiger 

Nichtigkeit - beim Fonds zu hinterlegen." 

13. § 17 Abs. 1 und 2 lautet: 

"(1) Der Fonds hat unter Bedachtnahme auf die in § 2 

Abs. 1 genannten Ziele - ab 1. Jänner 1994 jedoch auch unter 

Berücksichtigung des § 2 Abs. 1 a - und unter Bedachtnahme 

auf die diesbezüglich handelsüblichen Gebräuche die 

Eigenschaften festzusetzen, die Milch und Erzeugnisse aus 

Milch aufweisen müssen, damit ein Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb (wirtschaftlicher Zusammenschluß von 

solchen) zur Übernahme dieser Waren im Sinne des § 13 Abs. 2 

verpflichtet ist. Für hartkäsetaugliche Milch (§ 14 Abs. 2) 
gilt dies mit der Maßgabe, daß der Fonds unter Bedachtnahme 

auf den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 

und praktischen Erfahrungen auch die Bedingungen festzulegen 

hat, die bei der Erzeugung von Milch einzuhalten sind. 

~ ! 
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(2) Weiter hat der Fonds die Eigenschaften, die der 

Milch und den Erzeugnissen aus Milch hinsichtlich der 

Vorschreibung von Ausgleichsbeiträgen und der Gewährung von 

Zuschüssen zukommen müssen, sowie den Vorgang zu ihrer 

Feststellung festzulegen." 

14. § 18 Abs. 2 lautet: 

"(2) Zur Vermeidung einer erheblichen Beeinträchtigung 

der Ziele des § 2 Abs. 1 - ab 1. Jänner 1994 jedoch auch 

unter Berücksichtigung des § 2 Abs. 1 a - kann der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft mit Verordnung 

die zuständigkeit zur Festsetzung von Qualitätsklassen an 

sich ziehen. Der Zuständigkeitsübergang gilt für die Dauer 

eines Jahres, sofern nicht eine kürzere Frist festgesetzt 

oder durch Verordnung eine Verlängerung um höchstens ein Jahr 

vorgenommen wird; eine Verlängerung ist insolange zulässig, 

als es für die Erreichung des im ersten Satz genannten Zieles 

erforderlich ist." 

15. § 20 Abs. 5 erster Satz lautet: 

"Zur Erreichung der in § 2 Abs. 1, insbesondere in Z 1, 

genannten Ziele - ab 1. Jänner 1994 jedoch auch unter 

Berücksichtigung des § 2 Abs. 1 a - kann der Fonds abweichend 

von Abs. 2 bei nachstehenden Waren mit Bescheid einen 

Importausgleichssatz bis zur folgenden Höhe bestimmen, wobei 

der Importausgleichssatz entweder in einem Hundertsatz des 

Zollwertes oder in Schilling für 100 Kilogramm der jeweils 

genannten Ware angeführt wird:" 

16. § 20 Abs. 6 lautet: 

"(6) Soweit es mit den in § 2 Abs. 1 genannten Zielen -

ab 1. Jänner 1994 jedoch nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 a -

vereinbar und aus Gründen des öffentlichen Interesses geboten 

ist, kann der Fonds mit Bescheid bestimmen, daß der 

Importausgleich nicht oder nur in ermäßigter Höhe zu erheben 

ist." 
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17. § 22 Abs. 2 Z 1 und 2 lautet: 

"1. auf die die Voraussetzungen für die Gewährung der 

Zollfreiheit nach den §§ 30 bis 40, 42 und 85 Abs. 2 

des zollgesetzes 1988, BGBl. Nr. 644, zutreffen, 

ausgenommen jedoch Geschenke im Wert von über 1 000 S, 

2. die im Ausgangsvormerkverkehr, ausgenommen im passiven 

Veredlungsverkehr, im Sinne der zollgesetzlichen 

Vorschriften zurückgebracht werden; § 90 Abs. 2 des 

zollgesetzes 1988 ist nicht anzuwenden," 

18. § 22 Abs. 7 lautet: 

"(7) Bei Anwendung des § 42 des Zollgesetzes 1988 hat 

das Zollamt den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

von der Rückbringung der Waren in das zollgebiet zu 

verständigen." 

19. § 23 Abs. 5 Z 1 lautet: 

"1. auf die die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Zollfreiheit oder der Zollvergütung nach den §§ 30 bis 40 
und 43 des zollgesetzes 1988 sinngemäß zutreffen," 

20. In § 26 Abs. 2 wird nach der Unternummer 1104 10 des 

zolltarifs folgende position eingefügt: 

"12 -- aus Hafer: 
A - Haferflocken" 

21. Nach § 27 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Der Fonds hat seine Tätigkeit mit Ausnahme der 

Erstellung der Schlußbilanz sowie der für die Übertragung von 

vermögen erforderlichen Maßnahmen mit 30. Juni 1993 zu 

beenden." 

I 
~ I 
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22. S 28 Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Fonds hat für Mais jeweils bis 31. Jänner für 

das im vorangehenden Kalenderjahr beginnende wirtschaftsjahr 

und für die übrigen diesem Abschnitt unterliegenden Waren 

jeweils bis 31. Oktober für das im betreffenden Kalenderjahr 

beginnende Wirtschaftsjahr jeweils unter Einschluß der Zeit 

bis zur nächsten Ernte Vermarktungspläne festzulegen, die für 

ihr Wirksamwerden der Genehmigung der Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft und für Finanzen bedürfen. Falls 

die Zustimmung nicht binnen drei Wochen nach Übermittlung des 

Vermarktungsplans versagt wird, gilt sie als erteilt. Das 

Wirtschaftsjahr umfaßt bei Mais bis einschließlich der Ernte 

1991 den Zeitraum vom 1. November bis 31. Oktober des 

folgenden Jahres und bei Mais ab der Ernte 1992 den zeitraum 

vom 1. Oktober bis 30. September des folgenden Jahres, bei 

den übrigen in § 26 genannten Waren den Zeitraum vom 1. Juli 

bis 30. Juni des folgenden Jahres. Der Vermarktungsplan hat 

die Mengen der ein- und auszuführenden Waren, allenfalls auch 

Zeitpunkt der Ein- und Ausfuhr, Herkunft, Qualität und 

Verwendungszweck der Einfuhren sowie deren Verteilung zu 

enthalten. Bei der Erstellung des vermarktungsplans ist 

insbesondere auf die inländische Produktion und den 

Inlandsbedarf sowie die Erfordernisse der Exportverwertung 

Bedacht zu nehmen." 

23. § 29 Abs. 1 lautet: 

"(1) Ausfuhren der in § 26 genannten Waren bedürfen der 

Bewilligung des Fonds. Wenn die Zielsetzungen des § 27 Abs. 1 

hiedurch nicht beeinträchtigt werden, hat der Fonds die 

Bewilligung zu erteilen. Der Fonds hat vor Erteilung der 

Ausfuhrbewilligung zu Anbotsteilungen für die in Aussicht 

genommenen Ausfuhren durch öffentliche Bekanntmachung 

aufzufordern oder einen den jeweiligen wirtschaftlichen 

Notwendigkeiten oder internationalen Vereinbarungen 

entsprechenden Bewilligungsvorgang zu beschließen, bei 

welchem er auch Mindest- und Höchstmengen für jeden 
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Ausfuhrantrag festsetzen kann. Fordert der Fonds durch 

öffentliche Bekanntmachung zu Anbotstellungen auf, so hat der 

Fonds in der öffentlichen Bekanntmachung festzulegen, daß der 

Inlandspreis (§ 38 Abs. 6) als Preisbasis bekanntzugeben ist. 

Liegen die Anbote über dem Inlandspreis, so ist jener 

Ausfuhrantrag mit dem höchsten Exportpreis frei Grenze zu 

bewilligen. Liegen die Anbote unter dem Inlandspreis, so ist 

jener Ausfuhrantrag mit der geringsten Differenz zwischen dem 

Inlandspreis und dem Exportpreis frei Grenze oder - soferne 

die Verladung aus mehreren Lagerstellen erfolgt - dem 
durchschnittlichen Exportpreis frei Grenze zu bewilligen. Der 
Fonds kann jedoch von einer Bewilligung Abstand nehmen, wenn 

der im Anbot angegebene Exportpreis frei Grenze oder der 
angegebene Differenzbetrag unter Berücksichtigung der 

Weltmarktpreise nicht angemessen erscheint." 

24. § 30 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) Die Abs. 1 bis 4 sind auf Sachverhalte, die nach 

dem 30. Juni 1992 verwirklicht werden, nicht mehr 

anzuwenden." 

25. § 33 werden folgende Abs. 8 und 9 angefügt: 

"(8) Die Abs. 1 bis 7 sind auf Sachverhalte, die nach 
dem 30. Juni 1992 verwirklicht werden, nicht mehr anzuwenden. 

(9) Allfällige Überschüsse aus dem Aufkommen des 

Transportausgleichsbetrags sind für Maßnahmen gemäß § 53 

Abs. 2 zu verwenden." 

26. § 37 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Mühlenbetriebe sind verpflichtet, 

Aufzeichnungen über ihre Handelsvermahlungen, ihre 

Industrievermahlungen, den Lagerbestand und den Zu- und 
Abgang an Brotgetreide und Mahlerzeugnissen, getrennt nach 

Weizen, Roggen und Mahlerzeugnissen, unter Angabe der 
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inländischen oder ausländischen Herkunft, zu führen und dem 

Fonds monatlich diesen Aufzeichnungen entsprechende Meldungen 

zu erstatten. Sofern eine Handelsmühle auch Lohnvermahlungen 

vornimmt, hat sie in sinngemäßer Anwendung der vorstehenden 

Bestimmungen hierüber getrennte Aufzeichnungen zu führen und 

getrennte Meldungen zu erstatten." 

27. § 38 Abs. 6 lautet: 

"(6) Als Inlandspreis gilt bei Brotgetreide und 

Mahlerzeugnissen der Großhandelsabgabepreis. Besteht für 

diese Waren ein solcher Preis nicht, sowie bei allen anderen 

Waren hat der Fonds als Inlandspreis einen vergleichswert 

unter Bedachtnahme auf die Notierungen an der Börse für 

landwirtschaftliche Produkte in Wien heranzuziehen. Ist auch 

ein solcher Preis nicht feststellbar, hat der Fonds den Preis 

heranzuziehen, der sich im üblichen produktbezogenen 

Geschäftsverkehr ergibt. In allen diesen Fällen ist für 

Importspesen dann ein pauschbetrag abzuziehen, wenn im 

gegenüberzustellenden Auslandspreis (Abs. 7) derartige 

Importspesen nicht enthalten sind. Weiter ist ein 

Pauschbetrag für inländische Lieferungs- und 

Veräußerungskosten und Handelsspannen abzuziehen, soweit 

solche im jeweils heranzuziehenden Inlandspreis enthalten 

sind." 

28. In § 38 Abs. 8 wird nach der Unternummer 1104 10 des 

Zolltarifs folgende Position eingefügt: 

"12 aus Hafer: 

A - Haferflocken" 

29. § 39 Abs. 3 lautet: 

"(3) Für Ausfuhren, die der Fonds auf Grund einer 

öffentlichen Aufforderung zur AnbotsteIlung gemäß § 29 Abs. 1 

bewilligt, ist der Exportausgleichssatz in Höhe der Differenz 

zwischen dem vom Fonds gemäß § 29 Abs. 1 als Preisbasis 
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festgelegten Inlandspreis (§ 38 Abs. 6) und dem vom Exporteur 

in seinem Ausfuhrantrag genannten höheren Exportpreis frei 

Grenze, von dem der Fonds bei Erteilung der Bewilligung 

ausgegangen ist, zu bestimmen." 

30. § 39 Abs. 11 Z 1 lautet: 

"I. auf die die Voraussetzungen für die Gewährung der 

Zollfreiheit oder der Zollvergütung nach den §§ 30 

bis 40 und 43 des Zollgesetzes 1988 sinngemäß 
zutreffen," 

31. § 40 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Erträge aus dem Importausgleich (§ 38), dem 

Exportausgleich (§ 39) und dem Verfall von Sicherstellungen 
sind Einnahmen des Bundes und für Absatz- und 

Verwertungsmaßnahmen von Getreide im Inland zu verwenden." 

32. § 53 Abs. 2 lautet: 

"(2) Das verbleibende Beitragsaufkommen ist für Absatz­

und Verwertungsmaßnahmen im Bereich der Getreidewirtschaft, 

für Förderungsmaßnahmen zugunsten von Ersatzkulturen des 

Getreidebaus (sogenannte Alternativenförderung), für die 

Förderung von Grünbracheflächen und ab 1. Jänner 1992 auch 

für die Stärke- und Alkoholwirtschaft (Stärkeförderung) zu 

verwenden. Die Grundsätze und Förderungsrichtlinien für 

derartige indirekte Verwertungsmaßnahmen von Getreide sind 

bis einschließlich 31. Dezember 1991 vom Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit den 

Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft und für 

Finanzen festzulegen und gelten ab 1. Jänner 1992 als vom 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Finanzen erlassen. Ab dem 1. 

Jänner 1992 können diesbezügliche Richtlinien oder Änderungen 

von Richtlinien vom Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

., I 
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Finanzen erlassen werden. Über die hiefür erforderlichen 

Mittel verfügt der Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft. Vor diesem zeitpunkt vom Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten erteilte Zusicherungen 

bleiben aufrecht. Ansuchen um Förderung sowie offene 

Förderungsauszahlungen, welche sich auf Zeiträume vor dem 1. 

Jänner 1992 beziehen, jedoch bis dahin vom Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten nicht erledigt wurden, werden 

vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft erledigt. 

Dem Fonds sind für alle sonstigen Verwendungszwecke über 

Verlangen Bundesmittel in der halben Höhe der jeweils 

fälligen Kosten der durchzuführenden Maßnahmen und ab dem 

Kalenderjahr 1990 für die Förderung von Grünbracheflächen 

Bundesmittel im Ausmaß von 75 vH der jeweils fälligen Kosten 

zur Verfügung zu stellen. Die restlichen Mittel im Ausmaß von 

25 vH für die Förderung von Grünbracheflächen sind aus dem 

Beitragsaufkommen heranzuziehen. Über die gesamten Mittel für 

diese Maßnahmen und deren Durchführung verfügt der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Finanzen." 

33. In § 53 b Abs. 1 lautet die Zolltarifnummer 3105: 

"3105 -- Mineralische oder chemische Düngemittel, die 
zwei oder drei der düngenden Elemente 

Stickstoff, Phosphor oder Kalium enthalten; 

andere Düngemittel; Waren dieses Kapitels in 

Tabletten oder ähnlichen Formen oder in 

Einzelpackungen mit einem Rohgewicht von 10 kg 

oder weniger: 

ex 3105 - Harnstoff; Diammoniumphosphat, 
Monoammoniumphosphat, auch gemischt" 

34. § 55 Abs. 1 Z 2 lautet: 

"2. von der Bundesarbeitskammer, darunter 

ein Obmannstellvertreter," 
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35. § 55 Abs. 7 lautet: 

"(7) Den Vorsitz in den Sitzungen der geschäftsführenden 

Ausschüsse und der Obmännerkonferenzen führt der Obmann oder 

in seiner Verhinderung ein Obmannstellvertreter. Die 

Vertretungsbefugnis kommt den Obmannstellvertretern in 

nachstehender Reihenfolge zu: 

1. beim Milchwirtschaftsfonds dem von der 
Bundesarbeitskammer, in dessen verhinderung dem von der 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und in dessen 

verhinderung dem vom Österreichischen Gewerkschaftsbund 

namhaft gemachten Obmannstellvertreter, 
2. beim Getreidewirtschaftsfonds dem von der Bundeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft, in dessen Verhinderung dem von 
der Bundesarbeitskammer und in dessen Verhinderung dem vom 

Österreichischen Gewerkschaftsbund namhaft gemachten 

Obmannstellvertreter." 

36. Nach § 58 Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a eingefügt: 

"(2 a) Abs. 2 gilt für die Tätigkeit der 

geschäftsführenden Ausschüsse und der Kontrollausschüsse der 

Fonds zur Prüfung der Gebarung und zur Erstellung der 
Schlußbilanzen sowie für die erforderlichen Maßnahmen zur 
Übertragung von Vermögen ab dem 1. Juli 1993 mit der Maßgabe, 

daß die dabei anfallenden Reise- und Aufenthaltsgebühren 

sowie allfällige Sitzungsgelder und Kosten für die 
Einschaltung von Wirtschaftsprüfern aus Mitteln des Bundes zu 

tragen sind." 

37. Nach § 58 Abs. 4 wird folgender Abs. 4 a eingefügt: 

"(4 a) Die Fonds haben sämtliche unterlagen und 

Aufzeichnungen nach dem 30. Juni 1993 der AMA (Agrarmarkt 

Austria) zur weiteren Aufbewahrung zur verfügung zu stellen. 

Die geschäftsführenden Ausschüsse und die Kontrollausschüsse 

sind berechtigt, diese unterlagen und Aufzeichnungen bis zum 

i 
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Abschluß der Erstellung und Genehmigung der Schlußbilanzen 

sowie für die erforderlichen Maßnahmen zur Übertragung von 

Vermögen zu verwenden." 

38. Nach § 58 wird folgender § 58 a eingefügt: 

"§ 58 a. Die Tätigkeit der Organe der Fonds endet mit 

Ausnahme jener der geschäftsführenden Ausschüsse und der 

Kontrollausschüsse mit 30. Juni 1993. Die geschäftsführenden 

Ausschüsse und die Kontrollausschüsse haben die notwendigen 

Arbeiten für die Erstellung und Genehmigung der 

Schlußbilanzen der Fonds sowie für die erforderlichen 

Maßnahmen zur Übertragung von Vermögen fortzuführen und ihre 

Tätigkeit mit 30. September 1993 zu beenden." 

39. Nach § 61 wird folgender § 61 a eingefügt: 

"§ 61 a. Ab dem 1. Juli 1993 sind § 60 Abs. 1 bis 4 und 

§ 61 mit der Maßgabe durch die AMA anzuwenden, daß die 

Verwaltungskostenbeiträge den Verwaltungsaufwand der AMA 

abzüglich der ihr gemäß § 20 Viehwirtschaftsgesetz 1983, 

BGBl. Nr. 621, in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 

mit § 38 des AMA-Gesetzes 1992 für diese Zwecke zufließenden 

Mittel abdecken. Die Höhe der Verwaltungskostenbeiträge darf 

dabei die in § 60 Abs. 1 und 2 festgesetzten Höchstwerte 

nicht übersteigen." 

40. Nach § 67 wird folgender § 67 a eingefügt: 

"§ 67 a. (1) Das Geschäftsjahr des Milchwirtschaftsfonds 

endet im Jahr 1993 mit 30. Juni 1993. 

(2) Die geschäftsführenden Ausschüsse der Fonds haben 

bis 30. September 1993 die Schlußbilanzen fertigzustellen und 

zu genehmigen. Vor Genehmigung der Schlußbilanzen sind diese 

von den Kontrollausschüssen zu prüfen und darüber den 

geschäftsführenden Ausschüssen jeweils ein Bericht zu 

erstatten. Dabei ist § 57 Abs. 3 a anzuwenden." 
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41. § 68 a Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

ist ermächtigt, die Fonds unter Bedachtnahme auf ihren 

Wirkungsbereich oder mit diesem im zusammenhang stehenden 

Produktionsalternativen einschließlich anderer Kulturarten 

mit der Abwicklung von Förderungsmaßnahmen und 

absatzfördernden Maßnahmen zu beauftragen. Diese Maßnahmen 

sind von den Fonds gemäß den Richtlinien oder Aufträgen, die 

der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu erlassen 

oder zu erteilen hat, durchzuführen." 

42. § 68 a wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

ist berechtigt, bei den Fonds Kontrollen über die 
widmungsgemäße verwendung der für die Maßnahmen gemäß Abs. 1 

aufgewendeten Mittel durchzuführen." 

43. In § 70 a Abs. 1 und 4 werden die Ausdrücke "des 
Österreichischen Arbeiterkammertages" und "dem 

österreichischen Arbeiterkammertag" durch den Ausdruck 

"der Bundesarbeitskammer" ersetzt. 

44. (Verfassungsbestimmung) In § 73 Abs. 1 bis 3 entfällt 
jeweils der Klammerausdruck "(Verfassungsbestimmung)". 

45. Nach § 73 Abs. 3 werden folgende Abs. 3 a und 3 b 

eingefügt: 

"(3 a) Abs. 3 ist nur auf jene Sachverhalte anwendbar, 

die spätestens mit wirkung vom 1. Juli 1992 zum Erlöschen der 

Einzelrichtmenge führen. 

(3 b) Ist ein milcherzeugender Betrieb nicht mehr 

bewirtschaftbar, so steht ab dem 1. Juli 1992 die 

Einzelrichtmenge dem verfügungsberechtigten über jene Fläche 

zu, auf der das wirtschaftsgebäude gestanden ist." 
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46. (Verfassungsbestimmung) In § 73 Abs. 4 und 5 entfällt 

jeweils der Klammerausdruck "(Verfassungsbestimmung)". 

47. Nach § 73 Abs. 5 wird folgender Abs. 5 a eingefügt: 

"(5 a) Stillegungen von Einzelrichtmengen, die gemäß 

Abs. 4 vor dem 1. Juli 1992 durchgeführt wurden, enden am 

1. Juli 1992. Abs. 4 und 5 sind ab dem 1. Juli 1992 nicht 

mehr anwendbar." 

48. In § 73 Abs. 9 wird nach der Z 7 folgende Z 8 eingefügt: 

"8. Wenn dem Lieferrücknahmebetrieb vorübergehend eine 

Einzelrichtmenge gemäß § 73 d überlassen wird, so 

ist für den Lieferrücknahmebetrieb zunächst die 

Ausgangsmenge nach den Z 1 bis 7 zu berechnen. Diese 

Ausgangsmenge erhöht sich dann abweichend von Z 4 um 

die dem Lieferrücknahmebetrieb gemäß § 73 d 

überlassene Einzelrichtmenge." 

49. § 73 Abs. 15 lautet: 

"(15) Die Abs. 8 bis 12 gelten für Almen im Sinne des 

§ 71 Abs. 3 und 4 und Heimgüter mit folgender Maßgabe: 
1. Als Ausgangsmenge für Almen ist die während der Alpperiode 

des Kalenderjahres 1986 von der Alm gelieferte Menge 
heranzuziehen. 

2. Für die Abwicklung der prämienvorauszahlung und der 

Lieferrücknahmeprämie ~st jener Bearbeitungs- und 

verarbeitungsbetrieb zuständig, in dessen Einzugsgebiet 

das Heimgut liegt; wenn zwar der für die Alm zuständige, 

nicht jedoch der für das Heimgut zuständige Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetrieb eine ganzjährige Bearbeitung und 

Verarbeitung von Milch und Erzeugnissen aus Milch 

durchführt, so ist der für die Alm zuständige 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb auch für die 

Abwicklung der Prämienvorauszahlung und der 

Lieferrücknahmeprämie zuständig. Im Falle des 

Vorhandenseins mehrerer zuständiger Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetriebe hat der teilnehmende Milcherzeuger 
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jenen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu 

bezeichnen, der die Abrechnung für sämtliche Betriebe 

durchführen soll." 

50. Nach § 73 c wird folgender § 73 deingefügt: 

"§ 73 d. (1) verfügungsberechtigte über einen 

milcherzeugenden Betrieb können die gesamte Einzelrichtmenge 

ihres Betriebs (abgebender Betrieb) vorübergehend für die 

Dauer eines Wirtschaftsjahres einem oder mehreren 
landwirtschaftlichen Betrieben (übernehmende Betriebe), die 

im selben Einzugsgebiet liegen, zur Nutzung überlassen. 

Ist der verfügungsberechtigte nicht Alleineigentümer des 

abgebenden Betriebs, so ist der Antrag von sämtlichen 
Eigentümern dieses Betriebs zu unterfertigen. Die Gemeinde 

hat die vollständigkeit der angegebenen Eigentümer zu 

bestätigen. Diese Aufgabe fällt in den eigenen 

wirkungsbereich der Gemeinde. 

(2) Eine Überlassung der Einzelrichtmenge ist nur dann 

wirksam, wenn 
1. die beabsichtigte Überlassung spätestens bis vor Beginn 

jenes Wirtschaftsjahres, in dem die Überlassung wirksam 

werden soll, unter Verwendung eines vom 
Milchwirtschaftsfonds aufzulegenden Formblattes beim 

zuständigen Bearbeitungs- und verarbeitungsbetrieb 

angezeigt wird, 
2. diese Anzeige vollständig und richtig ausgefüllt sowie von 

sämtlichen verfügungsberechtigten und Eigentümern der 

davon betroffenen milcherzeugenden Betriebe unterfertigt 

wurde, 
3. die übernehmenden Betriebe im selben Einzugsgebiet wie der 

abgebende Betrieb liegen, 
4. die übernehmenden Betriebe eine ausreichende Futterbasis 

gemäß § 75 Abs. 5 Z 3 aufweisen und die insgesamt nutzbare 

Einzelrichtmenge bei den übernehmenden Betrieben nicht 

höher als die gemäß § 75 Abs. 5 Z 3 errechnete Menge ist, 

wobei § 75 Abs. 5 a mit der Maßgabe anzuwenden ist, daß 
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anstelle des eine Einzelrichtmenge oder einen Anteil einer 

Einzelrichtmenge erwerbenden Betriebes der jeweilige 

übernehmende Betrieb zu verstehen ist, 

S. durch die Überlassung die insgesamt bei einem 

übernehmenden Betrieb nutzbare Einzelrichtmenge 100 008 kg 

nicht übersteigt, 

6. die überlassene Einzelrichtmenge keine Anteile von 

Einzelrichtmengen enthält, die auf den abgebenden Betrieb 

infolge von Partnerschafts- oder Pachtverträgen 

übergegangen sind. 

(3) Der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hat diese 

Anzeige dem Verfügungsberechtigten über den abgebenden 

Betrieb zu bestätigen, wenn diese vollständig und richtig 

ausgefüllt ist. Kann die Bestätigung erteilt werden, hat der 

Bearbeitungs- und verarbeitungsbetrieb auch sämtliche 

Verfügungsberechtigten der übernehmenden Betriebe sowie den 

Milchwirtschaftsfonds hievon zu verständigen. 

(4) Kann die Bestätigung nicht erteilt werden, ist die 

Anzeige unverzüglich dem Milchwirtschaftsfonds zur 

Entscheidung vorzulegen. 

(5) Werden vom abgebenden Betrieb während der Dauer der 

Überlassung der Einzelrichtmenge Milch oder Erzeugnisse aus 

Milch an einen Bearbeitungs- und verarbeitungsbetrieb 

geliefert, ist für diese Milchanlieferung der zusätzliche 

Absatzförderungsbeitrag zu entrichten. 

(6) Während der Dauer der Überlassung der 

Einzelrichtmenge ist eine Übertragung dieser Einzelrichtmenge 

durch den Verfügungsberechtigten oder Eigentümer über den 

abgebenden Betrieb nicht zulässig und unwirksam. 

(7) verfügungsberechtigte über übernehmende Betriebe 

dürfen die gemäß Abs. 1 überlassenen (Anteile von) 

Einzelrichtmengen nicht an andere Betriebe überlassen. 

Derartige Verfügungen sind unwirksam. 
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(8) Jede Überlassung von Einzelrichtmengen für einen 

anderen Zeitraum als ein wirtschaftsjahr, oder die die 

Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 oder Z 3 bis 5 - insbesondere 

das vorliegen eines für die Überlassung der Einzelrichtmenge 

entsprechenden Mißverhältnisses - nicht erfüllt, ist 

unwirksam. Sollte eine der in Abs. 1 zweiter bis letzter 

Satz, Abs. 2 Z 2 und 6 oder Abs. 3 und 4 genannten 

Voraussetzungen nicht erfüllt sein, so ist die angezeigte und 

bestätigte Überlassung der Einzelrichtmenge dennoch wirksam. 
In diesem Fall sind allfällige Ersatzansprüche auf dem 
Zivilrechtsweg geltend zu machen." 

51. (Verfassungsbestimmung) Die §§ 75 und 75 a lauten: 

"§ 75. (1) Verfügungsberechtigte über milcherzeugende 

Betriebe können nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen 
ihre gesamte Einzelrichtmenge oder einen Anteil ihrer 
Einzelrichtmenge auf einen oder mehrere Betriebe übertragen. 
Dabei ist jeweils auf die nächste zur Gänze durch zwölf 
teilbare Zahl zu runden. 

(1 a) 

1. Mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1988 bis einschließlich 1. Juli 
1991 - sofern die Anzeige gemäß Abs. 2 vor dem 1. Juli 
1991 erfolgt ist - können 85 vH der gesamten 
Einzelrichtmenge oder 75 vH eines Anteils der 

Einzelrichtmenge, der in einem Wirtschaftsjahr mindestens 

30 vH der dem milcherzeugenden Betrieb zustehenden 

Einzelrichtmenge zu betragen hat, übertragen werden. Die 

Differenz auf 100 vH der übertragenen Einzelrichtmenge 

oder Anteile von Einzelrichtmengen erlischt bei der 
Übertragung entschädigungslos. 

2. Mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1991 - soferne die Anzeige 

gemäß Abs. 2 nach dem 30. Juni 1991 erfolgt ist - bis 

einschließlich 30. Juni 1992 - sofern die Anzeige gemäß 

Abs. 2 vor dem 1. Juli 1992 erfolgt ist - kann die gesamte 

Einzelrichtmenge oder ein Anteil der Einzelrichtmenge, der 

in einem Wirtschaftsjahr mindestens 7 056 kg zu betragen 

< I 
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hat, abzüglich 15 vH übertragen werden. Die Differenz auf 

100 vH der übertragenen Einzelrichtmenge oder Anteile von 

Einzelrichtmengen erlischt bei der Übertragung 

entschädigungslos. 

3. Mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1992 - sofern die Anzeige 

gemäß Abs. 2 nach dem 30. Juni 1992 erfolgt - kann die 

gesamte Einzelrichtmenge oder ein Anteil der 

Einzelrichtmenge, der in einem wirtschaftsjahr mindestens 

7 056 kg zu betragen hat, abzüglich 15 vH übertragen 

werden. Die Differenz auf 100 vH der übertragenen 

Einzelrichtmenge oder Anteile von Einzelrichtmengen steht 

gemäß § 75 g zur zuteilung gegen Entschädigung den im 

Formblatt anzugebenden Empfangsberechtigten auf das 

ebenfalls anzugebende Konto zur verfügung. 

(2) Die beabsichtigte Übertragung von (Anteilen von) 

Einzelrichtmengen ist jenem Bearbeitungs- und 

verarbeitungsbetrieb anzuzeigen, der für die übernahme von 

Milch und Erzeugnissen aus Milch des die Einzelrichtmenge 

oder einen Anteil der Einzelrichtmenge abgebenden 

milcherzeugenden Betriebs zuständig ist. Die Anzeige hat von 

jenen Personen zu erfolgen, die über den die (Anteile der) 

Einzelrichtmenge abgebenden milcherzeugenden Betrieb 

verfügungsberechtigt sind. Dabei ist ein vom 

Milchwirtschaftsfonds aufzulegendes Formblatt zu verwenden, 

in dem auch jene milcherzeugenden Betriebe, auf die die 

(Anteile der) Einzelrichtmenge übertragen werden soll 

(sollen), deren verfügungsberechtigte, die Höhe der 

übertragenen Anteile von Einzelrichtmengen sowie ein Nachweis 

des für den Erwerb der (Anteile der) Einzelrichtmenge 

erforderlichen und entsprechenden Mißverhältnisses (Abs. 5 

und 5 a) anzugeben sind. Die erfolgte Anzeige ist vom 

zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb dem 

bisherigen und den die Einzelrichtmenge erwerbenden 

verfügungsberechtigten zu bestätigen und anderen davon 

betroffenen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben sowie 

dem Milchwirtschaftsfonds zur Kenntnis zu bringen, wenn diese 

vollständig ausgefüllt ist und die sonstigen Voraussetzungen 
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- insbesondere gemäß Abs. 2 a - erfüllt sind. Ansonsten sind 

die Anzeigen dem Milchwirtschaftsfonds zur Entscheidung 

vorzulegen. Ist der Verfügungsberechtigte nicht 

Alleineigentümer jenes milcherzeugenden Betriebs, von dem die 

Einzelrichtmenge abgegeben werden soll, ist der Antrag von 

sämtlichen Eigentümern dieses Betriebs zu unterfertigen. 

Besteht die Einzelrichtmenge dieses Betriebs auch aus 

Anteilen von Einzelrichtmengen, die auf Grund von 

Partnerschaftsverträgen oder Pachtverträgen übergegangen 

sind, ist der Antrag auf Übertragung der Einzelrichtmenge 

auch von allen von der Übertragung betroffenen 

vertragspartnern zu unterfertigen. Die Gemeinde hat die 

Vollständigkeit der angegebenen Eigentümer zu bestätigen. 

Diese Aufgabe fällt in den eigenen wirkungsbereich der 

Gemeinde. 

(2 a) Erfolgt die Anzeige der beabsichtigten Übertragung 

von (Anteilen von) Einzelrichtmengen nach dem 30. Juni 1991 

und vor dem 1. Juli 1992 und sollen (Anteile von) 

Einzelrichtmengen an milcherzeugende Betriebe, die außerhalb 

des Einzugsgebiets des die (Anteile der) Einzelrichtmenge 

abgebenden Betriebs liegen, übertragen werden, ist die 

Anzeige gemäß Abs. 2 vom Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb nur im Falle der Z 4 zu bestätigen. 

Weiter ist folgende vorgangsweise einzuhalten: 

1. Gleichzeitig mit der Anzeige gemäß Abs. 2 ist ein weiteres 

vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegendes und vollständig 

ausgefülltes Formblatt (Zusatzblatt) vorzulegen, in dem 

die für ein anderes Einzugsgebiet voraussichtlich 

abzugebende Übertragungsmenge (Teilmenge), der hiefür 

vereinbarte Preis und die Zahlungsziele anzugeben sind. 

2. Eine Ausfertigung des Zusatzblatts ist vom zuständigen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb auf einer allgemein 

zugänglichen Aushangstafel für einen Zeitraum von 4 

Wochen, beginnend mit dem Tag des Einlangens der Anzeige, 

auszuhängen. Der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 

hat auf dem Zusatzblatt das Ende der vierwöchigen Frist 

anzugeben. 
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3. Meldet sich während des vierwöchigen Zeitraums ein 

Milcherzeuger desselben Einzugsgebiets beim zuständigen 

Bearbeitungs- und verarbeitungsbetrieb und ist dieser 

Milcherzeuger ferner bereit, zumindest die im zusatzblatt 

angegebenen Bedingungen zu erfüllen, und kann er die 

Erfüllung der Bedingungen auf geeignete Weise nachweisen 

und treffen auf diesen Milcherzeuger die sonstigen 

Voraussetzungen für die Übertragung von (Anteilen von) 

Einzelrichtmengen zu, hat der zuständige Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb die Übertragung an diesen 

Milcherzeuger bei Nachweis der gleichzeitig vorzunehmenden 

Überweisung zumindest des geforderten Preises vorzunehmen 

und diese Übertragung auf dem Zusatzblatt zu bestätigen. 

Die Milcherzeuger und Eigentümer des die (Anteile der) 

Einzelrichtmenge abgebenden Betriebs sind vom zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb von der innerhalb 

des Einzugsgebiets erfolgten Übertragung zu verständigen. 

Melden sich mehrere Milcherzeuger, hat die Übertragung auf 

jenen, dessen Meldung zuerst beim zuständigen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb eingelangt ist, zu 

erfolgen. 

4. Meldet sich während des vierwöchigen Zeitraums kein 

Milcherzeuger im Sinne der Z 3, hat der zuständige 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb dies auf dem 

Zusatzblatt zu vermerken und umgehend die Übertragung 

gemäß der erfolgten Anzeige - bei Vorliegen der sonstigen 

Voraussetzungen - zu bestätigen. 

Eine Ausfertigung des vollständig ausgefüllten Zusatzblatts 

ist vom zuständigen Bearbeitungs- und verarbeitungsbetrieb 

nach erfolgter Übertragung von (Anteilen von) 

Einzelrichtmengen gemeinsam mit dem Formblatt gemäß Abs. 2 an 
den Milchwirtschaftsfonds zu senden. 

(3) Die Übertragung von (Anteilen von) Einzelrichtmengen 

wird bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 1990/91 mit 

Beginn des auf die Anzeige folgenden Wirtschaftsjahres 

wirksam. Ab dem wirtschaftsjahr 1991/92 wird die Übertragung 

mit Ablauf des letzten Tages des Wirtschaftsjahres (30. Juni) 
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wirksam, in dem eine vollständig ausgefüllte und bestätigte 

Anzeige beim zuständigen Bearbeitungs- und 
verarbeitungsbetrieb eingelangt ist. Wurde jedoch während des 

Wirtschaftsjahres, in dem die Anzeige erfolgt, von dem die 

Einzelrichtmenge abgebenden Betrieb keine Milch an einen 

Bearbeitungs- und verarbeitungsbetrieb geliefert, kann die 

Einzelrichtmenge rückwirkend mit Beginn jenes 

wirtschaftsjahres übertragen werden, in dem die Anzeige 

erfolgt. 

(4) Die Einzelrichtmenge kann nur an milcherzeugende 

Betriebe abgegeben werden, die im selben Land oder in einem 

an dieses Land angrenzenden Verwaltungsbezirk gelegen sind. 

(5) Bei jedem, eine Einzelrichtmenge oder einen Anteil 

einer Einzelrichtmenge erwerbenden milcherzeugenden Betrieb 

muß ein Mißverhältnis zwischen der vorhandenen 
Einzelrichtmenge und der auf Grund der Futterbasis dieses 

Betriebs errechneten Einzelrichtmenge bestehen. Zur 

Futterbasis zählen die Grünlandflächen - ausgenommen 
Almflächen (§ 71 Abs. 3 und 4) - und Feldfutterflächen, die 
mit Klee und Kleegras sowie mit Luzernen bebaut werden; der 

Milchwirtschaftsfonds hat durch Verordnung die wertigkeit der 

verschiedenen Flächen auf Grund der im statistischen 
Durchschnitt auf den verschiedenen Arten von Grünlandflächen 

und Feldfutterflächen erzielbaren Erträge festzulegen; ein 

Mißverhältnis besteht dann, wenn die Einzelrichtmenge kleiner 

ist als die Summe der Hektarzahl der Futterbasis, die wie 

folgt zu errechnen ist: 
1. bei einer Anzeige gemäß Abs. 2 vor dem 1. Juli 1991 für 

die ersten 3 ha multipliziert mit 5 000 je ha, für weitere 

4 ha multipliziert mit 4 000 je ha, für weitere 8 ha 

multipliziert mit 3 000 je ha und für weitere 7 ha 

multipliziert mit 2 144 je ha, 
2. bei einer Anzeige gemäß Abs. 2 nach dem 30. Juni 1991 und 

vor dem 1. Juli 1992 für die ersten 5 ha multipliziert mit 

6 000 je ha, für weitere 6 ha multipliziert mit 5 000 je 

ha und für weitere 5 ha multipliziert mit 4 000 je ha, 

. 
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3. bei einer Anzeige gemäß Abs. 2 nach dem 30. Juni 1992 für 

die ersten 5 ha multipliziert mit 6 000 je ha, für weitere 

6 ha multipliziert mit 5 000 je ha, für weitere 5 ha 

multipliziert mit 4 000 je ha und für weitere 10 ha 

multipliziert mit 2 000 je ha. 

(5 a) Zur Ermittlung der Futterbasis gemäß Abs. 5 sind 

diese Flächen dann heranzuziehen, wenn sie entweder im 

Eigentum des Verfügungsberechtigten über den eine 

Einzelrichtmenge oder einen Anteil einer Einzelrichtmenge 

erwerbenden milcherzeugenden Betrieb stehen oder von diesem 

für mindestens ein Jahr gepachtet wurden. Bei der Berechnung 

des Mißverhältnisses ist eine Zusammenrechnung von 

Einzelrichtmengen gemäß § 73 Abs. 1, 2 a und 2 b, eine 

Übertragung von (Anteilen von) Einzelrichtmengen gemäß 

§ 75 b, eine Zuteilung von (Anteilen von) Einzelrichtmengen 

gemäß § 75 g sowie eine zusammenlegung von Einzelrichtmengen 

gemäß § 75 a zu berücksichtigen. Die Gemeinden haben die 

Vollständigkeit der die Futterbasis betreffenden Flächen zu 

bestätigen. Diese Aufgaben fallen in den eigenen 

wirkungsbereich der Gemeinde. Die Sozialversicherungsanstalt 

der Bauern hat zu bestätigen, daß die angegebenen 

Pachtflächen bei ihr gemeldet wurden. Die Bestätigungen der 

Gemeinden und der Sozialversicherungsanstalt sind gültig, 

wenn sie bei Vorlage an den zuständigen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb nicht älter als sechs Monate sind. Die 

Bestätigungen sind anläßlich der Anzeige gemäß Abs. 2 von den 

Verfügungsberechtigten, die eine Erhöhung der 

Einzelrichtmenge ihrer Betriebe bewirken wollen, vorzulegen. 

Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern hat den 

Milchwirtschaftsfonds zu verständigen, wenn die Pachtverträge 

vor Ablauf einer mindestens einjährigen Laufzeit wieder 

aufgelöst werden. 

(6) Von jedem milcherzeugenden Betrieb können mit 

wirksamkeit ab dem 1. Juli 1988 bis einschließlich 1. Juli 

1991, soferne die Anzeige gemäß Abs. 2 vor dem 1. Juli 1991 

erfolgt, pro wirtschaftsjahr Einzelrichtmengen oder Anteile 
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von Einzelrichtmengen im Höchstausmaß von insgesamt 5 004 kg 

erworben werden, höchstens jedoch im Umfang des vorhandenen 

Mißverhältnisses, aufgerundet auf die nächste zur Gänze durch 

zwölf teilbare Zahl. Die durch den Erwerb einer 
Einzelrichtmenge oder eines Anteils einer Einzelrichtmenge 

entstehende Einzelrichtmenge darf in den im ersten Satz 

genannten Fällen insgesamt 70 008 kg nicht übersteigen. Dabei 

ist eine zusammenrechnung von Einzelrichtmengen gemäß § 73 

Abs. 1 und 2 a sowie eine zusammenlegung von 
Einzelrichtmengen gemäß § 75 a zu berücksichtigen. Das Ausmaß 

jeder übertragenen Einzelrichtmenge oder jedes übertragenen 
Anteils einer Einzelrichtmenge muß eine zur Gänze durch zwölf 

teilbare Zahl sein. Wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb 

ohne Einzelrichtmenge von Todes wegen erworben wird oder an 

eine im § 75 a Abs. 1 Z 2 genannte Person auf Grund einer 

vertraglichen Vereinbarung übergeben wird, so kann der 
verfügungsberechtigte abweichend vom ersten Satz binnen zwei 
Jahren ab diesem Erwerb Einzelrichtmengen oder Anteile von 
Einzelrichtmengen im Höchstausmaß von insgesamt 10 008 kg pro 

Wirtschaftsjahr erwerben, höchstens jedoch im Umfang des 
vorhandenen Mißverhältnisses, aufgerundet auf die nächste zur 

Gänze durch zwölf teilbare Zahl. Wenn ein 
landwirtschaftlicher Betrieb mit Einzelrichtmenge von Todes 

wegen erworben wird oder an eine in § 75 a Abs. 1 Z 2 
genannte Person auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung 
übergeben wird, so kann der Verfügungsberechtigte abweichend 

vom ersten Satz in dem auf den Erwerb folgenden Jahr eine 
Einzelrichtmenge oder einen Anteil einer Einzelrichtmenge im 

Höchstausmaß von insgesamt 10 008 kg erwerben, höchstens 

jedoch im Umfang des vorhandenen Mißverhältnisses, 
aufgerundet auf die nächste zur Gänze durch zwölf teilbare 

Zahl. Die übrigen Voraussetzungen für den Erwerb von 
Einzelrichtmengen oder von Anteilen von Einzelrichtmengen 

gelten in diesen Fällen sinngemäß. 

(6 a) Mit Wirksamkeit ab dem 1. Juli 1991 können, 

soferne die Anzeige gemäß Abs. 2 nach dem 30. Juni 1991 

erfolgt, von jedem milcherzeugenden Betrieb pro 

• I 
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Wirtschaftsjahr Einzelrichtmengen oder Anteile von 

Einzelrichtmengen im Höchstausmaß von insgesamt 6 000 kg 

erworben werden, höchstens jedoch im Umfang des vorhandenen 

Mißverhältnisses, aufgerundet auf die nächste zur Gänze durch 

zwölf teilbare Zahl. Die durch den Erwerb einer 

Einzelrichtmenge oder eines Anteils einer Einzelrichtmenge 

entstehende Einzelrichtmenge eines milcherzeugenden Betriebs 

darf in den im ersten Satz genannten Fällen bei Wirksamkeit 

am 1. Juli 1991 oder am 30. Juni 1992 insgesamt 80 004 kg und 

bei Wirksamkeit ab dem 1. Juli 1992 insgesamt 100 008 kg 

nicht übersteigen. Dabei ist eine Zusammenrechnung von 

Einzelrichtmengen gemäß § 73 Abs. 1, 2 a und 2 b, eine 

Übertragung von (Anteilen von) Einzelrichtmengen gemäß 

§ 75 b, eine Zuteilung von (Anteilen von) Einzelrichtmengen 

gemäß § 75 g sowie eine Zusammenlegung von Einzelrichtmengen 

gemäß § 75 a zu berücksichtigen. 

(6 b) Das Ausmaß jeder gemäß Abs. 6 a übertragenen 

Einzelrichtmenge oder jedes übertragenen Anteils einer 

Einzelrichtmenge muß eine zur Gänze durch zwölf teilbare Zahl 

sein. 

(6 c) Abweichend von Abs. 6 a kann ab dem 

Wirtschaftsjahr 1991/92 

1. ein verfügungsberechtigter über einen landwirtschaftlichen 

Betrieb ohne Einzelrichtmenge binnen drei Jahren ab Beginn 

der ersten Abgabe von Milch und Erzeugnissen aus Milch an 

den zuständigen Bearbeitungs- und verarbeitungsbetrieb 

oder 

2. ein verfügungsberechtigter, dessen landwirtschaftlicher 

Betrieb im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 1989 und dem 

30. Juni 1991 ohne Einzelrichtmenge war, binnen drei 

Jahren ab Beginn der ersten Abgabe von Milch und 

Erzeugnissen aus Milch an den zuständigen Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetrieb oder 

3. ein verfügungsberechtigter über einen landwirtschaftlichen 

Betrieb, der ab 1. Juli 1989 von Todes wegen erworben 

wurde oder an eine im § 75 a Abs. 1 Z 2 genannte Person 
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auf Grund einer vertraglichen vereinbarung übergeben 

wurde, binnen drei Jahren ab diesem Erwerb 

Einzelrichtmengen oder Anteile von Einzelrichtmengen im 

Höchstausmaß von insgesamt 30 000 kg erwerben, höchstens 

jedoch im umfang des vorhandenen Mißverhältnisses, 

aufgerundet auf die nächste zur Gänze durch zwölf teilbare 

Zahl. Die übrigen voraussetzungen für den Erwerb von 

Einzelrichtmengen oder von Anteilen von Einzelrichtmengen 

gelten in diesen Fällen sinngemäß. 

(7) Jeder Erwerb einer Einzelrichtmenge oder eines 

Anteils einer Einzelrichtmenge, der die Voraussetzungen der 

Abs. 1 und 1 a, Abs. 2 erster bis dritter Satz, Abs. 2 a, 4 

bis 5 a - insbesondere das Vorliegen eines für den Erwerb der 

Einzelrichtmenge entsprechenden Mißverhältnisses - oder die 

Voraussetzungen der Abs. 6 bis 6 c nicht erfüllt, ist 
unwirksam. Sollte eine der in Abs. 2 fünfter bis letzter Satz 

genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sein, so ist die 

angezeigte und bestätigte Übertragung der Einzelrichtmenge 

oder von Anteilen der Einzelrichtmenge dennoch wirksam. In 

diesem Fall sind allfällige Ersatzansprüche auf dem 

Zivilrechtswege geltend zu machen. 

§ 75 a. (1) Die Einzelrichtmenge geht über Antrag in 

folgenden Fällen zur Gänze oder teilweise auf einen anderen 

Betrieb über: 
1. bei Verehelichung von verfügungsberechtigten, die über je 

einen oder mehrere landwirtschaftliche Betriebe mit 

Einzelrichtmenge verfügungsberechtigt sind; 

2. bei vertraglich vereinbarter Übergabe eines weiteren 

landwirtschaftlichen Betriebs mit Einzelrichtmenge an 

einen der nachfolgend aufgezählten Übernehmer oder an 

diesen und seinen Ehegatten oder an seinen Ehegatten. 

Übernehmer im vorstehenden Sinne sind Verwandte oder 

Verschwägerte in gerader Linie, Wahlkinder sowie 

Geschwister oder Ehegatten von Geschwistern des bisherigen 

Betriebsinhabers; 
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3. bei Erwerb eines weiteren landwirtschaftlichen Betriebs 

mit Einzelrichtmenge von Todes wegen; 

4. wenn der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebs 

mit Einzelrichtmenge oder der Ehegatte des Eigentümers 

oder Verwandte oder Verschwägerte in gerader Linie, 

Wahlkinder sowie Geschwister oder Ehegatten von 

Geschwistern des Eigentümers auch Eigentümer eines 

weiteren landwirtschaftlichen Betriebs sind. 

(2) Anträge nach Abs. 1 sind unter Verwendung eines vom 

Milchwirtschaftsfonds aufzulegenden Formblatts von allen über 

die vom Antrag betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe 

Verfügungsberechtigten und Eigentümern zu unterfertigen. In 

den Fällen der Abs. 1 Z 1 bis 3 sind die Anträge innerhalb 

von fünf Jahren ab dem Ereignis einzubringen. Die Gemeinde 

hat die Vollständigkeit der angegebenen Eigentümer zu 

bestätigen. Diese Aufgabe fällt in den eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde. Von den Antragstellern ist 

jener landwirtschaftliche Betrieb anzugeben, auf den die 

Einzelrichtmenge übertragen werden soll. Der Antrag ist bei 

jenem Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb einzureichen, in 

dessen Einzugsgebiet der genannte landwirtschaftliche Betrieb 

gelegen ist~ Dieser Antrag ist vom zuständigen Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetrieb zu bestätigen und anderen davon 

betroffenen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben zur 

Kenntnis zu bringen, wenn der Antrag vollständig ausgefüllt 

ist und die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Ansonsten 

sind die Anträge dem Milchwirtschaftsfonds zur Entscheidung 

vorzulegen. 

(3) Besteht die Einzelrichtmenge eines Betriebs, dessen 
Einzelrichtmenge auf einen anderen Betrieb übertragen werden 

soll, auch aus Anteilen von Einzelrichtmengen, die auf Grund 

von Partnerschaftsverträgen oder Pachtverträgen übergegangen 

sind, ist der Antrag auf Übertragung der Einzelrichtmenge 

auch von allen von der Übertragung betroffenen 

Vertragspartnern zu unterfertigen. 
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(4) Die Übertragung wird mit Beginn des 

Wirtschaftsjahres wirksam, das auf das Einlangen des Antrags 

beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 

folgt. Wurde jedoch während dieses Wirtschaftsjahres von dem 

die Einze1richtmenge abgebenden Betrieb keine Milch an einen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb geliefert und auch 

keine Mengen im Rahmen des Ab-Hof-Verkaufs gemäß § 16 
verrechnet, kann die Einze1richtmenge rückwirkend mit Beginn 

dieses wirtschaftsjahres übertragen werden. 

(5) Durch die Übertragung von Einze1richtmengen darf 

1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 bei Wirksamwerden der 

Übertragung der Einze1richtmenge vor dem 1. Juli 1992 eine 

gemeinsame Einze1richtmenge von höchstens 140 004 kg 

entstehen und 
2. in den Fällen des Abs. 1 Z 4 eine gemeinsame 

Einze1richtmenge von höchstens 200 004 kg entstehen. 

Dabei ist eine zusammenrechnung von Einze1richtmengen gemäß 
§ 73 Abs. 1, 2 a und 2 b und eine Übertragung von (Anteilen 

von) Einze1richtmengen gemäß § 75 b zu berücksichtigen. 

(6) Jede Übertragung von Einze1richtmengen, die die 

voraussetzungen der Abs. 1 bis 5 nicht erfüllt, ist 

unwirksam. 

(7) Übertragungen von Einze1richtmengen erfolgen auf 

Dauer zugunsten des übernehmenden landwirtschaftlichen 

Betriebs, sofern nicht in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 bei 

Antragstellung angegeben wurde, daß bei späterer Auf teilung 

des verfügungsrechts über die in Betracht kommenden 

landwirtschaftlichen Betriebe die übertragene 
Einze1richtmenge wieder dem jeweiligen verfügungsberechtigten 

über den jeweiligen Betrieb zustehen soll." 

52. (Verfassungsbestimmung) In § 75 b entfällt der 

Klammerausdruck "(Verfassungsbestimmung)". 

139/ME XVIII. GP - Entwurf36 von 143

www.parlament.gv.at



! •. 

- 35 -

53. § 75 b Abs. 4 lautet: 

"(4) Durch die Übertragung darf 

1. bei Wirksamwerden vor dem 1. Juli 1992 eine gemeinsame 

Einzelrichtmenge von höchstens 140 004 kg und 

2. bei Wirksamwerden ab dem 1. Juli 1992 eine gemeinsame 

Einzelrichtmenge von höchstens 200 004 kg 

entstehen. Dabei ist eine zusammenrechnung von 

Einzelrichtmengen gemäß § 73 Abs. 1 und eine zusammenlegung 

von Einzelrichtmengen gemäß § 73 Abs. 2 a und 2 b und eine 

Übertragung von Einzelrichtmengen gemäß § 75 a zu 

berücksichtigen. Übertragungen von (Anteilen von) 

Einzelrichtmengen, die im Falle der Z 1 über die Höchstmenge 

von 140 004 kg oder im Falle der Z 2 über die Höchstmenge von 

200 004 kg hinausgehen, sind unwirksam." 

54. (Verfassungsbestimmung) Die §§ 75 c und 75 d lauten: 

n§ 75 c. (I) § 73 Abs. 5 Z 1 in der Fassung des 

Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, ist auf 

Partnerschaftsverträge, die vor dem 1. Juli 1988 

abgeschlossen und bis 30. Juni 1988 dem zuständigen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb oder dem 

Milchwirtschaftsfonds gemeldet wurden, unter der 

Voraussetzung weiterhin anzuwenden, daß die 

Partnerschaftsverträge zwischen denselben Vertragspartnern 

oder deren Rechtsnachfolgern unmittelbar an deren jeweiliges 

Auslaufen anschließend verlängert werden. 

(2) § 73 Abs. 5 Z 2 in der Fassung des 

Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, ist auf 

Pachtverträge, die spätestens am 2. April 1986 abgeschlossen 

wurden und auf Grund derer die Einzelrichtmenge spätestens 

mit Wirkung vom 1. Juli 1986 übergegangen ist, mit der 

Maßgabe anzuwenden, daß die Einzelrichtmenge nach Ablauf 

einer sechsjährigen Pachtdauer mit dem darauffolgenden 

Wirtschaftsjahr in dem Ausmaß, in dem sie übergegangen ist, 

höchstens aber in dem zu diesem zeitpunkt bestehenden Ausmaß, 
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wieder zurückfällt. Diese pachtverträge können gemäß § 73 

Abs. 5 Z 2 in der Fassung des Marktordnungsgesetzes 1985, 

BGBI. Nr. 210, nur zwischen denselben Vertragspartnern oder 

deren Rechtsnachfolgern für die Dauer eines oder mehrerer 

Wirtschaftsjahre unmittelbar an den Ablauf der bisherigen 

pachtverträge anschließend verlängert werden. Für solche 

Verlängerungen hat der Milchwirtschaftsfonds durch Verordnung 

die näheren Voraussetzungen festzusetzen. In dieser 

Verordnung muß jedenfalls weiterhin wie zuletzt bestimmt 

werden: 
1. Die landwirtschaftlichen Betriebe der Vertragspartner 

müssen im selben oder in unmittelbar angrenzenden 

Gerichtsbezirken gelegen sein. 

2. Im landwirtschaftlichen Betrieb des Verpächters muß bei 

sonstiger rückwirkender Ungültigkeit der 
Richtmengenübertragung die Milcherzeugung eingestellt 

bleiben. 
3. Sofern der verpächter nur einen Teil der Futterflächen 

(einschließlich Ackerland) verpachtet, können pro ha 

verpachteter Futterfläche höchstens 5 000 kg 
Einzelrichtmenge (jedoch nicht mehr als die bisherige 

Einzelrichtmenge) an den oder die Pächter übergehen, wobei 

das Ausmaß der Einzelrichtmenge eine zur Gänze durch zwölf 

teilbare Zahl sein muß; diese Einschränkung gilt nicht, 
wenn der verpächter alle Futterflächen (einschließlich 
Ackerland) an den oder die Pächter verpachtet und sich 

(höchstens) Bauflächen, weingärten, Wald, Ödland, 
Hausgarten, Obstgarten und dergleichen zurückbehält. 

Diese Bestimmungen gelten auch dann, wenn auf Grund des 

Art. V in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 183/1986 

nachträglich eine Einzelrichtmenge durch Verpachtung 
übertragen wurde. In diesen Fällen ist die erfolgte Kürzung 

der Einzelrichtmenge rückgängig zu machen. 

(3) Anstelle einer verlängerung der 

Partnerschaftsverträge (Abs. 1) und der pachtverträge 

(Abs. 2) können dieselben Vertragspartner oder deren 

Rechtsnachfolger vereinbaren, daß die bislang durch 
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Partnerschaftsvertrag oder pachtvertrag übertragenen 

Einzelrichtmengen oder durch pachtvertrag übertragenen 

Anteile von Einzelrichtmengen unter sinngemäßer Anwendung des 

§ 75 im Ausmaß von 85 vH, gerundet auf die nächste zur Gänze 

durch zwölf teilbare Zahl, auf die bisherigen Partner oder 

Pächter oder deren Rechtsnachfolger unmittelbar nach Ablauf 

des bisher geltenden Partnerschaftsvertrags oder 

pachtvertrags übergehen. Die bei Übertragungen vor dem 

1. Juli 1992 auftretende Differenz auf 100 vH der 

übertragenen Einzelrichtmengen oder der übertragenen Anteile 

der Einzelrichtmenge erlischt entschädigungslos. Die bei 

Übertragungen ab dem 1. Juli 1992 auftretende Differenz auf 

100 vH der übertragenen Einzelrichtmengen oder der 

übertragenen Anteile der Einzelrichtmengen steht gemäß § 75 g 

zur Zuteilung gegen Entschädigung den im Formblatt 

anzugebenden Empfangsberechtigten auf das ebenfalls 

anzugebende Konto zur verfügung. Dabei ist § 75 Abs. 2 a, 

Abs. 5 bis 7, letzterer soweit er sich auf Abs. 2 a, 5 bis 

6 c bezieht, nicht an~uwenden. § 75 bleibt - soweit es sich 

um eine Übertragung der Einzelrichtmenge an andere als die 

vorgenannten Vertragspartner handelt - unberührt. Soll dabei 

nach Übertragung der Einzelrichtmengen oder von Anteilen von 

Einzelrichtmengen die Einzelrichtmenge des Erwerbers ein 

Ausmaß von 140 004 kg überschreiten, ist der beabsichtigte 

Erwerb dem Milchwirtschaftsfonds vor dessen Durchführung 

anzuzeigen und von der Regionalkommission (§ 56 Abs. 6) zu 

prüfen, ob die Voraussetzungen für den Erwerb dieser 

Einzelrichtmengen oder Anteile von Einzelrichtmengen erfüllt 

sind. 

(4) Übertragungen gemäß Abs. 1 und 2 sind bis längstens 

30. Juni 1996 wirksam. Nach Ablauf des 30. Juni 1996 fallen 

die noch vorhandenen und bis dahin gemäß Abs. 1 oder 2 

übertragenen Einzelrichtmengen wieder den ursprünglichen 

Betrieben zu. Pachtverträge gemäß Abs. 2, die über diesen 
zeitpunkt hinaus wirksam sind, können gleichzeitig mit 

Beendigung der Richtmengenübertragung vom Pächter aufgelöst 

werden. 
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5 75 d. Die 55 73 Abs. 1 bis 5, 75, 75 abis 75 c sind 

info1ge des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs vom 

8. März 1991, G 227/90 und andere (siehe Kundmachung 

BGBI. Nr. 220/1991), bis 30. Juni 1992 nicht anzuwenden auf: 

1. jene Sachverhalte, die Anlaß des vorgenannten 

Gesetzesprüfungsverfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof 

waren, in dem vom verfassungsgerichtshof jeweils 
zuerkannten Umfang und 

2. Sachverhalte, die mit den unter Z 1 genannten Fällen in 

einem untrennbaren sachlichen Zusammenhang stehen oder die 

aus Anlaß der beim Verfassungsgerichtshof anhängig 

gewesenen Fälle Gegenstand einer Aufsichtsbeschwerde gemäß 

§ 83 Abs. 2 bis 4 waren und deren Aufsichtsbeschwerde zur 
Aufhebung eines Bescheides des Milchwirtschaftsfonds 
führte." 

55. Nach § 75 d werden folgende §§ 75 e bis 75 9 eingefügt: 

"§ 75 e. (1) Inhaber milcherzeugender Betriebe, für 
deren Betrieb eine Einzelrichtmenge im wirtschaftsjahr 
1991/92 gemäß § 75 d nicht feststellbar ist, können auf 
Antrag eine Einzelrichtmenge erwerben, wenn sie folgende 
weitere Voraussetzungen erfüllen: 

1. die Einzelrichtmenge dieses Betriebs muß vor dem 1. Juli 
1992 erloschen gewesen sein, 

2. die Milchlieferung dieses Betriebs an einen Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieb muß vor dem 1. Juli 1992 wieder 
aufgenommen worden sein und 

3. der Inhaber dieses Betriebs muß bis 31. August 1992 beim 
Milchwirtschaftsfonds einen schriftlichen Antrag auf 
Erwerb einer Einzelrichtmenge stellen. 

(2) Auf die vom Betrieb durch den zuständigen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb übernommene Milch ist 

ab 1. Juli 1992 für die gesamte Lieferung von Milch oder 

Erzeugnissen aus Milch der allgemeine Absatzförderungsbeitrag 

und für 20 vH der zusätzliche Absatzförderungsbeitrag zu 
entrichten. 
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(3) Die Einzelrichtmenge entsteht in Höhe jener Menge, 

für die der betreffende Betrieb im Wirtschaftsjahr 1992/93 

keinen zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag zu entrichten 

hat, höchstens aber im Ausmaß von 80 004 kg. Die 

Einzelrichtmenge ist erforderlichenfalls auf die nächste zur 

Gänze durch zwölf teilbare zahl aufzurunden. 

(4) Milcherzeugende Betriebe, die gemäß Abs. 1 bis 3 

eine Einzelrichtmenge erworben haben, können innerhalb von 

fünf Jahren ab diesem Erwerb die Einzelrichtmenge ihres 

Betriebs weder ganz noch teilweise auf andere 

landwirtschaftliche Betriebe übertragen. 

§ 75 f. (1) Der Milchwirtschaftsfonds hat für 

milcherzeugende Betriebe, deren Einzelrichtmenge im 

Wirtschaftsjahr 1991/92 gemäß § 75 d nicht feststellbar ist, 

die jedoch seit 1. Juli 1978 eine Einzelrichtmenge erworben 

haben und für die zusätzlich die Übertragung eines Anteils 

einer Einzelrichtmenge gemäß Art. V Abs. 3 der 

Marktordnungsgesetz-Novelle 1988, BGBl. Nr. 330 oder gemäß 

§ 75 c Abs. 3 vor dem 1. Juli 1992 beantragt wurde, eine 

Einzelrichtmenge festzustellen, die sich aus folgenden Teilen 

zusammensetzt: 

1. Jener ursprünglichen Einzelrichtmenge, die ab dem 1. Juli 

1978 auf dem milcherzeugenden Betrieb entstanden ist, ohne 

Berücksichtigung jener Einzelrichtmengenanteile, die 

gemäß Z 2 von anderen Betrieben übertragen werden sollten, 

2. jenen Einzelrichtmengenanteilen, die auf den in Z 1 

genannten milcherzeugenden Betrieb durch eine Vereinbarung 

gemäß Art. V Abs. 3 der Marktordnungsgesetz-Novelle 1988, 

BGBI. Nr. 330 oder gemäß § 75 c Abs. 3 übertragen werden 

sollten, mit der Maßgabe, daß 

a) die gesamte übertragbare Einzelrichtmenge nur im Ausmaß 

von insgesamt 85 vH übertragen werden kann und, 

b) sofern mehrere milcherzeugende Betriebe vorliegen, die 

diese Einzelrichtmengenanteile beanspruchen, der 

Milchwirtschaftsfonds auf Grund der am 1. Jänner 1992 

zum Grundbestand der übernehmenden milcherzeugenden 

Betriebe gehörenden Futterflächen (ohne 
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Berücksichtigung von Bauflächen, Weingärten, Wald, 

Almen, Ödland, Hausgärten und Obstgärten) eine 

verhältnismäßige Auf teilung vornimmt. 

(2) Bis zu einer bescheidmäßigen Feststellung der 

Einzelrichtmenge durch den Milchwirtschaftsfonds gilt ein vom 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb für die Milchlieferung 

von diesen milcherzeugenden Betrieben allenfalls zu 
entrichtender zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag als 

gestundet, wobei keine Stundungszinsen zu entrichten sind. 

(3) Für eine allfällige Teilnahme an der freiwilligen 

Lieferrücknahme gilt in diesen Fällen die Einzelrichtmenge 

als Ausgangsmenge, wobei Prämienvorauszahlungen erst nach 

Feststellung der Einzelrichtmenge durch den 
Milchwirtschaftsfonds erfolgen können. 

(4) Milcherzeugende Betriebe, deren Einzelrichtmenge 

gemäß Abs. 1 bis 3 festzustellen ist, können innerhalb von 

fünf Jahren ab dieser Feststellung die Einzelrichtmenge ihres 

Betriebs weder ganz noch teilweise auf andere 

landwirtschaftliche Betriebe übertragen. 

§ 75 g. (1) Die in einem Wirtschaftsjahr durch Anzeige 
gemäß § 75 Abs. 1 a Z 3 und § 75 c Abs. 3 frei gewordenen 

(Anteile von) Einzelrichtmengen sind vom 
Milchwirtschaftsfonds jährlich bis 15. November im selben 

Einzugsgebiet neu zuzuteilen. 

(2) Die Neuzuteilung hat an milcherzeugende Betriebe zu 

erfolgen, 
1. die die Voraussetzungen des § 75 Abs. 6 c Z 3 erfüllen, 

2. deren Verfügungsberechtigte die zuteilung bis 30. Juni 

beim Milchwirtschaftsfonds im Wege des zuständigen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebs unter Verwendung 

von vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegenden Formblättern 

beantragen, sofern diese Formblätter vollständig 

ausgefüllt sind und alle gemäß § 75 Abs. 5 a 

erforderlichen Bestätigungen aufweisen und 

3. die ein Mißverhältnis gemäß § 75 Abs. 5 und 5 a aufweisen. 
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(3) Der Milchwirtschaftsfonds hat zu prüfen, ob die 

Anträge den im Abs. 2 genannten Voraussetzungen entsprechen 

und anschließend die Summe der anerkannten Mißverhältnisse 

der für die Zuteilung zur Verfügung stehenden Menge 

gegenüberzustellen. Ist die zuteilbare Menge höher als die 

Summe der anerkannten Mißverhältnisse, sind die 

Mißverhältnisse voll auszugleichen und die Restmenge erlischt 

gegen Entschädigung durch den Bund. 

(4) Ist die Summe der anerkannten Mißverhältnisse höher 

als die für die Zuteilung zur Verfügung stehende Menge, hat 

der Milchwirtschaftsfonds eine aliquote Zuteilung 

vorzunehmen. 

(5) Die zugeteilte Menge muß eine zur Gänze durch zwölf 

teilbare Zahl sein. Eine Zuteilung unter 480 kg erfolgt 

nicht. Die Zuteilung erfolgt höchstens im beantragten Ausmaß. 

Durch die Zuteilung darf eine Einzelrichtmenge von maximal 

100 008 kg gemäß § 75 Abs. 6 entstehen. 

(6) Antragsteller, die eine Richtmengenzuteilung 

erhalten haben, haben innerhalb eines Monats ab Zustellung 
des Bescheids einen Betrag, der dem 1,5-fachen des am 1. Juli 

maßgeblichen Richtpreises (§ 2 a) für ein Kilogramm Milch, 

berechnet unter Zugrundelegung der höchsten Qualitätsstufe, 

eines Fettgehalts von 3,8 % und eines Eiweißgehalts von 

3,24 % entspricht, an den Milchwirtschaftsfonds zu leisten. 

Wird innerhalb dieser Frist die Zahlung nicht geleistet, 

tritt der Bescheid außer Kraft. 

(7) Die Zuteilung erfolgt rückwirkend mit Beginn des 

Wirtschaftsjahres. 

(8) Richtmengen, die gemäß Abs. 3 und Abs. 6 nicht 

zugeteilt wurden, erlöschen und sind durch den Bund im Umfang 

des Abs. 6 abzugelten. 
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(9) Der Milchwirtschaftsfonds hat die im Abs. 6 und 8 

genannte Entschädigung nach Maßgabe der zur Verfügung 

stehenden Mittel an die im Formblatt gemäß § 75 Abs. 1 a Z 3 

und § 75 c Abs. 3 angegebenen Empfangsberechtigten zu 

überweisen. 

(10) Landwirtschaftliche Betriebe, die eine Richtmenge 

zugeteilt erhalten haben, können innerhalb von fünf Jahren ab 

Richtmengenzuteilung die Einzelrichtmenge ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs weder ganz noch teilweise auf 

andere landwirtschaftliche Betriebe übertragen. 

(11) Im Zeitraum von der Antragstellung bis zur 

bescheidmäßigen Erledigung durch den Milchwirtschaftsfonds 
können Antragsteller auf ihren Betrieb keine Richtmenge 

übertragen." 

56. In § 77 Abs. 1 und 2 werden die Ausdrücke "des 

Österreichischen Arbeiterkammertages" und "dem 
Österreichischen Arbeiterkammertag" durch den Ausdruck 

"der Bundesarbeitskammer" ersetzt. 

57. § 81 Abs. 5 lautet: 

"(5) Weicht bei einem Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb die Milchanlieferung in den einzelnen 

Kalendermonaten des Wirtschaftsjahres von der 

bundesdurchschnittlichen monatlichen verteilung der 

Milchanlieferung erheblich ab, so kann der 
Milchwirtschaftsfonds über Antrag des Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetriebes als Bemessungsgrundlage für die 

vorauszahlungen auf den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag 

eine von der gleichmäßigen monatsweisen Auf teilung 

abweichende Auf teilung der Einzelrichtmengen auf die 

einzelnen Kalendermonate des wirtschaftsjahres festlegen. Ein 

solcher Antrag kann nur jeweils für ein wirtschaftsjahr und 

bei sonstigem Ausschluß nur bis zum Ende des ersten Monats 

des wirtschaftsjahres gestellt werden. Ab dem Wirtschaftsjahr 

1991/92 gestellte und bewilligte Anträge gelten auch für die 
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folgenden wirtschaftsjahre, sofern nicht der Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetrieb einen schriftlichen Widerruf beim 

Milchwirtschaftsfonds einbringt." 

58. Nach § 81 Abs. 5 wird folgender Abs. 5 a eingefügt: 

n(5 a) Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, die vor 

dem wirtschaftsjahr 1991/92 einen Antrag gemäß Abs. 5 beim 

Milchwirtschaftsfonds gestellt und bewilligt erhalten haben 

und in der Folge ohne jährliche AntragsteIlung diese 

Abrechnung beibehalten haben, sind vom Milchwirtschaftsfonds 

so abzurechnen, als wäre der Antrag rechtzeitig gestellt 

worden." 

59. § 88 Abs. 1 lautet: 

"(I) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. unter Verletzung der verpflichtung zur Offenlegung oder 

zur Anzeige nach den §§ 71 Abs. 7, 80 Abs. 4 oder 81 

Abs. 4 den Beitrag oder die vorauszahlung an den 

Milchwirtschaftsfonds oder die Abhofpauschale ganz oder 
teilweise nicht entrichtet, 

2. vorsätzlich durch Handlungen oder unrichtige Angaben 

bewirkt, daß Absatzförderungsbeiträge oder die 

Abhofpauschale ganz oder teilweise nicht entrichtet 

werden, 

3. unter Verletzung der Verpflichtung zur Führung von 

Aufzeichnungen und zur Erstattung von Meldungen nach § 73 

Abs. 10 oder 11 die Lieferrücknahmeprämie oder eine 

Prämienvorauszahlung zu Unrecht oder in zu hohem Ausmaß 

leistet und dem Milchwirtschaftsfonds verrechnet oder von 
diesem anfordert, oder 

4. vorsätzlich durch Handlungen oder unrichtige Angaben 

bewirkt, daß die Lieferrücknahmeprämie oder eine 

Prämienvorauszahlung zu Unrecht oder in zu hohem Ausmaß 
geleistet wird und mit dem Milchwirtschaftsfonds 

verrechnet oder von diesem angefordert wird. 
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Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 

bildet oder nach anderen verwaltungsstrafbestimmungen mit 

strengerer Strafe bedroht ist, ist die Verwaltungsübertretung 

von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 

10 000 S zu bestrafen. Bei einem 10 000 S übersteigenden 

Schaden ist die verwaltungsübertretung von der 

Bezirksverwaltungsbehörde in den Fällen der Z 1 und 2 bei 

Vorsatz mit Geldstrafe bis zum zweifachen, bei Fahrlässigkeit 

mit Geldstrafe bis zur Höhe des verkürzten Betrages und in 

den Fällen der Z 3 und 4 mit Geldstrafe bis zum Zweifachen, 

bei Fahrlässigkeit mit Geldstrafe bis zur Höhe des zu Unrecht 

geleisteten Betrages zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 

Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist bei 

Vorsatz eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen und 

bei Fahrlässigkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei 

Wochen festzusetzen." 

60. § 88 Abs. 3 Z 2 lautet: 

"2. vorsätzlich die Zuerkennung einer Einzelrichtmenge oder 

von Anteilen einer Einzelrichtmenge gemäß § 73 d oder 

§ 75 Abs. 2 bis 7 oder" 

61. In § 88 Abs. 3 Z 2 wird folgende Z 3 angefügt: 

"3. vorsätzlich durch Handlungen oder unrichtige Angaben 

die zuteilung einer Einzelrichtmenge gemäß § 75 g 

Abs. 2 bis 11" 

62. Nach § 88 Abs. 4 Z 5 wird an Stelle des Punktes ein 

Strichpunkt gesetzt und folgende Z 6 ergänzt: 

"6. ohne dadurch den Tatbestand des Abs. 1 zu erfüllen, 

Milch oder Erzeugnisse aus Milch eines anderen 

Milcherzeugers abliefert." 
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63. (Verfassungsbestimmung) § 92 Abs. 1 lautet: 

"(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 30. Juni 
1996 außer Kraft." 

Artikel 111 

Art. 11 dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. Juli 1992 in 
Kraft. 
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Vorblatt: 

Problem: 

Das Marktordnungsgesetz ist bis 30. Juni 1992 befristet. 

Ziel: 

Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes um 4 Jahre; 

weitere Liberalisierung der Marktordnung; Anpassung der 

Bestimmungen an die Erfordernisse der Fortsetzung der 

Marktordnung für Milch und Getreide; Auslaufen der behördlichen 
Tätigkeit der beiden Fonds. 

Inhalt: 

o Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes bis 30. Juni 
1996 

o Auslaufen der Transportzuschüsse für den 

zwischenbetrieblichen Versand und die Abfuhr 

o weitere Straffung des Ausgleichs- und Zuschußsystems 

o Entfall der Versorgungsgebiete nach dem 31. Dezember 1993 
o Entfall der Disposition nach dem 31. Dezember 1993 

o Entfall des Transportausgleichs für die Lieferung von 
Getreide an Mühlen 

o praxisnahe Erweiterungen der Möglichkeiten der 

Richtmengenübertragungen 

o Schaffung des sogenannten Quotenleasings 
o Berücksichtigung eines Erkenntnisses des 

Verfassungsgerichtshofs zum Einzelrichtmengenbereich, unter 

anderem durch Einführung eines amtlichen 
Zuteilungsverfahrens 

o Auslaufen der behördlichen Tätigkeit der agrarischen Fonds 

mit 30. Juni 1993. 

Alternativen: 

Unveränderte Verlängerung 

139/ME XVIII. GP - Entwurf48 von 143

www.parlament.gv.at



- 2 -

Kosten: 

Durch einen teilweisen Abbau des Transportausgleichs im 

Milchbereich, durch weitere Straffung des milchwirtschaftlichen 

Ausgleichs- und Zuschußsystems sowie durch den Entfall des 

Transportausgleic~s für die Lieferung von Getreide an 
inländische Mühlen sollen die hiefür erforderlichen Mittel 
verringert werden. Wegen der Auflösung der Fonds ab 1. Juli 
1993 sind die erforderlichen Kosten der Restabwicklung aus 

Mitteln des Bundes zu tragen. Die vorgesehenen Änderungen 

gestalten sich - abgesehen von verwaltungsmehraufwand für den 
Abschnitt D, insbesondere für die zuteilung von Richtmengen und 

das sogenannte Quotenleasing - kostenneutral. Eine Bezifferung 

dieser Mehrkosten kann derzeit nicht vorgenommen werden. Für 
die zentralleitung des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft ist auf Grund der vielfältigen umstellungen 
je eine weitere planstelle der Verwendungsgruppe A im Bereich 

des rechtskundigen Dienstes sowie der verwendungsgruppe D zu 

rechnen. 

Konformität mit EG-Recht: 

Der Bereich der landwirtschaftlichen Marktordnungen hat 
bisher im verhältnis der EG zu Österreich eine Sonderstellung 

eingenommen und wurde daher bislang in Österreich autonom 
geregelt. Das Arbeitsübereinkommen über die Bildung einer 
gemeinsamen Bundesregierung für die XVIII. GP sieht vor, das 
marktordnungspolitische Instrumentarium schrittweise an die 
EG-Marktorganisationen heranzuführen. Diese Anpassungen hängen 

wesentlich auch vom jeweiligen Stand der Verhandlungen auf 

internationaler Ebene ab. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeiner Teil: 

Mit dem vorliegenden Entwurf soll die Geltungsdauer des 

Marktordnungsgesetzes bis 30. Juni 1996 verlängert werden. 

Der im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung 

vorgeschlagene Weg soll weiter beschritten werden. Dieser 

besteht im Bestreben, die agrarischen Überschüsse abzubauen, 

die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die Versorgung der 

Bevölkerung mit hochwertigen Produkten sowie die bäuerlichen 

Einkommen sicherzustellen. Zudem wird die Absicht verfolgt, 
das marktordnungspolitische Instrumentarium schrittweise an 

die EG-Marktordnung heranzuführen. In diesem zusammenhang 
soll der Reglementierungsgrad im Bereich der Produktion, der 

Bearbeitung und Vermarktung reduziert werden. 

Im Bereich des Abschnitts A ist eine weitere Straffung 

des milchwirtschaftlichen Ausgleichssystems vorgesehen. So 

sollen die versorgungsgebiete mit 31. Dezember 1993 

entfallen. Ebenso wird auch die Dispositionsbefugnis des 

Milchwirtschaftsfonds mit diesem zeitpunkt beendet. 

Gleichzeitig entfallen sowohl die Transportzuschüsse für den 

zwischenbetrieblichen Versand als auch für den 

Abfuhrtransport. Insgesamt wird dadurch eine Reduzierung des 

Volumens des Ausgleichsystems von rund 600 Mio. Schilling 

bewirkt. Zusammen mit den Umstellungen des Ausgleichssystems 

infolge der entsprechenden Fondsbeschlüsse für das heurige 

Jahr wird das Volumen des milchwirtschaftlichen Zuschuß- und 

Ausgleichssystems rund auf die Hälfte des Betrags des Jahres 

1991 reduziert. Abgesehen von den vorgesehenen Änderungen 

sind keine weiteren legistischen Maßnahmen für die 

weiterentwicklung des milchwirtschaftlichen Ausgleichssystems 
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- wie z.B. die Fortsetzung der zusammenfassung der 

Produktgruppen sowie die Entlastung des Systems von 

systemfremden Kosten (beispielsweise die verschiedenen 

verbilligungsaktionen) - erforderlich. Die weitere 

Bereinigung des Ausgleichsvolumens hat im Rahmen von 

Beschlüssen des Milchwirtschaftsfonds zu erfolgen, wobei 

davon ausgegangen wird, daß diese Anpassungen keine 

zusätzlichen Belastungen für das Agrarbudget mit sich 

bringen. 

Im Getreidebereich soll ab 1. Juli 1992 insbesondere der 

Transportausgleich für Getreidelieferungen an inländische 

Mühlen sowie der sogenannte Staatshandel (gemäß § 30) 
entfallen. Ferner wird bei Harnstoff und bestimmten 
Phosphaten, die für die Düngung eingesetzt werden, die 

Verpackungsuntergrenze von mehr als 5 kg als Voraussetzung 

für die Beitragsbelastung dieser Düngemittel aufgehoben. Im 

Bereich der Fondsorganisation sind Regelungen für den 

Übergang der Aufgaben der Fonds an die durch ein eigenes 

Bundesgesetz zu errichtende Marktordnungsstelle AMA 
(Agrarmarkt Austria) ab 1. Juli 1993 vorgesehen. Der 
Abschnitt D enthält weitere praxisnahe Erweiterungen der 

Möglichkeiten der Richtmengenübertragung sowie der 
vorübergehenden Überlassung von Einzelrichtmengen 

(sogenanntes Quotenleasing). 

Mit der ersten Marktordnungsgesetz-Novelle 1991, BGBl. 

Nr. 380, wurden die durch das Erkenntnis des 

verfassungsgerichthofs (siehe Kundmachung BGBl. Nr. 220/1991) 
mit Ablauf vom 29. Februar 1992 aufgehobenen Bestimmungen, 

die die Einzelrichtmengen, sowie die Möglichkeiten zur 

Übertragung und zum Erwerb von Einzelrichtmengen regeln, 

mittels verfassungsbestimmungen bis zum Auslaufen der 

Geltungsdauer des Marktordnungsgesetzes am 30. Juni 1992 

verlängert, um für das gesamte wirtschaftsjahr 1991/92 eine 

ordnungsgemäße Abwicklung im Richtmengenbereich zu 

gewährleisten. 
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Die Regierungsparteien sind anläßlich der 

Milch-Marktordnungsverhandlungen 1991 übereingekommen, in der 

ab 1. Juli 1992 geltenden Marktordnungsregelung vorkehrungen 

zu treffen, durch die gewährleistet ist, daß eine 

Richtmengenregelung insgesamt fortgeführt wird und die am 

30. Juni 1992 bestehenden bzw. mit diesem Termin rechtmäßig 

erworbenen Einzelrichtmengen in Höhe und Rechtswirkung nicht 

in Frage gestellt werden. Im Zuge der 

Marktordnungsgesetz-Novelle 1992 wird eine Regelung im 

Richtmengenbereich - aufbauend auf den derzeitigen 

Richtmengen - getroffen, die eine Erhöhung der Summe der 

ausgegebenen Einzelrichtmengen nicht zur Folge hat. 

Bei den vorgesehenen Änderungen im Richtmengenbereich 
wird grundsätzlich am derzeitigen System festgehalten. Durch 

die nunmehr vorgesehene vorübergehende Überlassung von 

Einzelrichtmengen zur Nutzung (sogenanntes Quotenleasing) bei 

gleichzeitigem Entfall der Bestimmung bezüglich des 

Erlöschens der Einzelrichtmenge infolge Nichtlieferung im 

Basiszeitraum sowie der Bestimmung über die Stillegung von 

Einzelrichtmengen werden zusätzliche Möglichkeiten zur 

Anpassung der Richtmenge an die Produktionskapazität der 

milcherzeugenden Landwirte geschaffen. Beim sogenannten 

Quotenleasing wird auf ein beim übernehmenden Betrieb 

vorhandenes Mißverhältnis zur Flächenausstattung - analog zur 

Richtmengenhandelbarkeit - abgestellt. Durch den Entfall der 

Regelung, wonach die Einzelrichtmenge eines Betriebs 

erlischt, wenn im Basiszeitraum keine Milch geliefert wurde 

oder wenn der Milcherzeuger die Milcherzeugung auf Dauer 

eingestellt hat (siehe § 73 Abs. 3 und Abs. 3 a), sowie durch 

den Entfall der Möglichkeit, die Richtmenge eines Betriebs 

für mindestens zwei Wirtschaftsjahre stillzulegen (siehe § 73 

Abs. 4 bis 5 a), werden voraussichtlich zusätzliche 

Richtmengen (wieder) für die Milcherzeugung zur Verfügung 
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stehen. Gerade von jenen Betrieben',die ihre Milcherzeugung 

vorübergehend eingestellt und deshalb die Einzelrichtmenge 

stillgelegt haben, wird erwartet, daß sie ihre 

Einzelrichtmenge nunmehr vorübergehend anderen 

milcherzeugenden Betrieben zur Nutzung überlassen. 

Durch die erste MOG-Novelle 1991 ist der Ab-Hof-Verkauf 

weitestgehend liberalisiert worden (der Ab-Hof-Verkauf ist 
nunmehr bewilligungsfrei, die Höchstmengenbegrenzung und die 

Abhofpauschale entfallen), sodaß Landwirten, die 

Milcherzeugung betreiben, eine weitere Erwerbsquelle 

offensteht. 

Neben diesen Erweiterungen für die Nutzung von 
verteilten Einzelrichtmengen sieht der Entwurf in § 75 g ein 

amtliches Richtmengenzuteilungsverfahren für bestimmte 
Milcherzeuger (Betriebsübernehmer) vor. Maßgeblich für die 

Zuteilung von Richtmengenanteilen ist primär das 

Mißverhältnis der vorhandenen Einzelrichtmenge zur auf Grund 

der Futterbasis errechneten maximal möglichen 
Einzelrichtmenge. Die für die zuteilung verwendbaren 
Richtmengenanteile stammen aus den nicht direkt übertragbaren 
Richtmengenanteilen, die im Ausmaß von jeweils 15 vH im 

Rahmen der Handelbarkeit (§ 75) und der sogenannten 
bevorzugten Handelbarkeit (§ 75 c) innerhalb des jeweiligen 

Einzugsgebiets anfallen. Bei zu großem Bedarf ist eine 

Aliquotierung bzw. zuteilung lediglich zu Gunsten der 
Betriebe mit dem größten Mißverhältnis möglich. Die zuteilung 
erfolgt auf Antrag durch den Milchwirtschaftsfonds. Für 

zugeteilte Richtmengenanteile ist ein Preis im Ausmaß des 

1,5-fachen Richtpreises je kg Milch zu bezahlen. Diese 

Beträge sind an jene Betriebe weiterzuleiten, bei denen ein 

15%iger Einbehalt erfolgt ist. 

Bei einer generellen Richtmengenneuverteilung wären 

folgende Probleme aufgetreten: 

Eine Neuverteilung unter Kürzung der vorhandenen 

Einzelrichtmenge würde für viele Milcherzeuger einen 

• 
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schwerwiegenden Eingriff bedeuten, da sie ihre 

Einzelrichtmenge auf Grund der jeweils geltenden Gesetzeslage 

erworben haben und auch ihre Produktionskapazitäten 

entsprechend auf die ihnen zur Verfügung stehende 

Einzelrichtmenge eingerichtet haben. Eine Neuzuteilung von 

Einzelrichtmengen, die vorab mit Bundesmitteln von anderen 

Milcherzeugern zurückgekauft worden sind, würde einerseits 

eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung für das Budget 

bedeuten; andererseits wäre ein derartiger 

Richtmengenrückkauf nur erfolgreich, wenn die vom Bund 

gewährten Prämien den im Rahmen der Richtmengenhandelbarkeit 

bezahlten Preisen entsprechen. Das hätte zur Folge, daß auch 

das Entgelt, das für Richtmengenzuteilungen nach Rückkauf zu 

entrichten ist, sich an den Preisen im Rahmen der 

Handelbarkeit zu orientieren hätte. Es stellt sich dann die 

Frage, ob Milcherzeuger an einer staatlichen Zuteilung bei 

derartigen Preisen interessiert wären, wenn sie zu gleich 

hohen Preisen auch im Rahmen der Handelbarkeit 

Richtmengenanteile erwerben könnten. Überdies wird die 

Richtmengenhandelbarkeit unbürokratisch und direkt zwischen 
den Landwirten abgewickelt, während eine amtliche Zuteilung 

von Richtmengen nur durch einen sehr hohen Verwaltungsaufwand 

und mit entsprechender zeitlicher Verzögerung durchführbar 

ist. Eine Richtmengenzuteilung bei gleichzeitiger Erhöhung 

der Gesamtrichtmenge würde für alle milcherzeugenden 

Landwirte eine finanzielle Mehrbelastung bedeuten, da dadurch 

wieder höhere Überschüsse anfallen, deren Verwertung gemäß 

§ 70 MOG auch aus Mitteln der Milcherzeuger finanziert wird. 

Auch die Sicherung des Erzeugermilchpreises wäre bei 

Steigerung der Milcherzeugung auf Dauer gefährdet. Vom 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft werden im 

wege von Förderungen zahlreiche Maßnahmen unterstützt, die 

auf eine Entlastung des Milchmarkts abzielen und für 

landwirtschaftliche Betriebe eine Einkommensalternative zur 

Milcherzeugung darstellen. Als derartige Förderungsmaßnahmen 

sind exemplarisch die Förderung der Kuhhaltung ohne 

Milchlieferung (Mutterkuhhaltung) sowie die 

Kälbermastprämienaktion anzuführen. 
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Ein generelles Anbinden der Einzelrichtmengen an die 

vorhandene Flächenbasis würde eine Richtmengenverschiebung 

in "flächenstarke" Gebiete bedeuten, in denen auch andere 

Produktionsmöglichkeiten (z.B. Stiermast) vorhanden sind. 

Im Gegensatz dazu stehen gerade in Berggebieten - abgesehen 

von einigen Förderungsmaßnahmen zur Erhaltung der Betriebe in 

dieser Region - der Landwirtschaft kaum 
Produktionsalternativen zur Milchwirtschaft und Rinderhaltung 

offen. Überdies würde eine solche Neuverteilung zu großen 

Konflikten bei milcherzeugenden Betrieben führen, die in den 
letzten Jahren verstärkt in die Milchwirtschaft investiert 

haben. Eine ausschließlich flächenbezogene Milchproduktion 

würde daher gerade jene Landwirte, die besonders auf die 

Milcherzeugung angewiesen sind, übermäßig treffen und wäre 

daher, nicht zuletzt im Hinblick auf die Erhaltung einer 

flächendeckenden Bewirtschaftung und auf die sonstigen 

agrarpolitischen Ziele (siehe § 1 Landwirtschaftsgesetz) 
unvertretbar. Im Zuge der verhandlungen über den EG-Beitritt 
bzw. im Zuge des allfälligen EG-Beitritts werden auch 
Verhandlungen über die Milchquoten zu führen sein. Dabei wird 
auch über eine Neu- bzw. umverteilung zu beraten sein. Die 

derzeit im Marktordnungsgesetz bestehenden Regelungen der 
Richtmengenübertragung bieten Möglichkeiten zur schrittweisen 

Strukturverbesserung und zur Schaffung von angemessenen 

Einzelrichtmengen. Durch diese Maßnahmen wird eine 
schrittweise Annäherung an die Bedingungen in der 

Europäischen Gemeinschaft erreicht. 

Die Einführung einer Möglichkeit, daß Betriebe ohne 

angemessene Richtmenge durch Überlieferung eine angemessene 

Richtmenge bekommen können, würde der erfolgreichen 

freiwilligen Lieferrücknahmeaktion zuwiderlaufen und den 

mühsam erreichten Effekt einer Anlieferungsreduktion und 

einer Entlastung des Milchmarkts zunichte machen. Die 

erwartete Mehrproduktion an Milch und Milchprodukten ist -

wie bereits oben erwähnt - auch durch die Milcherzeuger zu 

finanzieren. Der Erfolg der freiwilligen 

Lieferrücknahmeaktion ist aber vor allem darauf 

zurückzuführen, daß die Mehrzahl der Milcherzeuger - ohne 
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Rücksicht, ob sie ihre Einzelrichtmenge als angemessen hoch 

ansehen, - die Milchproduktion für die Molkereianlieferung 

zurückgenommen hat und dafür eine Prämie erhält, die die 

Einkommenseinbußen ausgleicht. 

Die gemeinsame Marktorganisation für Milch und 

Milcherzeugnisse in der EG enthält teilweise Regelungen, die 

nicht jenen des Abschnitts Ades Marktordnungsgesetzes 

entsprechen. Insbesondere besteht keine 

Einzugsgebietsregelung für die Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetriebe und eine damit verbundene 

Abnahmegarantie für die Milcherzeuger. Es wird auch nicht 

unmittelbar in den Bereich der Be- und Verarbeitung von Milch 

(z.B. durch Einflußnahme einer zentralen Lenkungsstelle 

analog dem Milchwirtschaftsfonds) eingegriffen. Die in 

Österreich durch den Milchwirt~chaftsfonds unter anderem 

wahrgenommene Aufgabe der Sicherung möglichst einheitlicher 

Erzeuger- und verbraucherpreise wird in der EG teilweise 

durch Marktintervention und verschiedene Absatz- und 

Überschußverwertungsmaßnahmen (insbesondere durch 

verbilligung von Milchprodukten für bestimmte Verwendungen 

sowie private Einlagerung), die einen stabilisierenden Effekt 

haben, erreicht. Der in der EG bestehende Europäische 

Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 

(EAGFL) stellt einen wesentlichen Teil der für die 

Finanzierung der Milchmarktordnung in der EG erforderlichen 

Mittel zur Verfügung. Bei Einführung einer 

Interventionsregelung nach dem Muster der EG wäre in 

Österreich mit einer Nettomehrbelastung von rund einer Mrd. 

Schilling zu rechnen. 

Im Außenbereich werden in der EG - ebenso wie in 

Österreich - bei der Ausfuhr von Milchprodukten 

Ausfuhrerstattungen gewährt, um die Produkte gegenüber 

Mitanbietern auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu machen. Im 

Bereich der Einfuhr handhabt die EG ein Abschöpfungssystem, 

das trotz aller unterschiede (insbesondere 

Gemeinschaftspräferenz) ähnliche wirkungen wie die 

österreichische Regelung zeigt. In den derzeit noch laufenden 
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verhandlungen zur GATT-Uruguay-Runde wird insbesondere ein 

substantieller Abbau des Außenschutzes, der eingesetzten 

Exportsubventionen sowie der gestützten Exportmengen 

verlangt. Eine Änderung der den Außenhandel betreffenden 

Bestimmungen ist daher sowohl für die EG als auch für 

Österreich bei Abschluß dieser Verhandlungen wahrscheinlich. 

Nachdem der Ausgang der Verhandlungen derzeit völlig offen 

ist, scheint eine umstellung des Außenhandelsregimes im Zuge 

der Marktordnungsverhandlungen 1992 nicht gerechtfertigt. 

Auch die EG hat zur Milchbegrenzung ein Quotensystem 

eingeführt, das ähnlich dem Richtmengensystem der 
österreichischen Milchmarktordnung ist. Es blieb jedoch den 

einzelnen Mitgliedstaaten der EG freigestellt, sich entweder 
für ein Molkereiquotensystem (Formel B) oder für ein 

Betriebsquotensystem (Formel A) für den einzelnen 
milcherzeugenden Betrieb (ähnlich der in Österreich geltenden 

Regelung) zu entscheiden. Neben der in der EG bestehenden 

Regelung einer Mitverantwortungsabgabe ist, ähnlich wie in 
Österreich, für die über die Quote angelieferten Milchmengen 
eine Zusatzabgabe (zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag in 
Österreich) zu entrichten. Zur Eindämmung der Überschüsse 
sind auch in der EG große Bestrebungen im Gange, die 

Anlieferungsmenge zu reduzieren. In der EG ist auch noch eine 

vorübergehende, flächenunabhängige Nutzungsüberlassung von 
Milchquoten zwischen Milcherzeugern (Quotenleasing) möglich. 

Durch den vorliegenden Entwurf soll auch in Österreich ein 
derartiges Quotenleasing ermöglicht werden. Das 

österreichische Marktordnungsgesetz kennt neben den - in etwa 
den EG-Regelungen entsprechenden - flächengebundenen 

Richtmengenübertragungen (Änderung des Verfügungsrechts über 

den gesamten milcherzeugenden Betrieb, Verpachtung oder 

Eigentumsübertragung eines milcherzeugenden Betriebs samt 

Futterflächen an mehrere) auch noch eine von der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche des Richtmengenabgebers 

unabhängige, direkte und auf Dauer erfolgende 

Richtmengenübertragung zwischen Landwirten (sogenannte 

Handelbarkeit von Richtmengen). Eine dieser direkten 
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Handelbarkeit von Richtmengen entsprechende Möglichkeit der 

Quotenübertragung besteht in der EG derzeit nicht. Eine der 

freiwilligen Lieferrücknahme entsprechende Regelung, die 

- ohne die Einzelrichtmengen der Betriebe zu kürzen - eine 

Zurücknahme der Milchanlieferung gewährleisten soll, ist 

gleichfalls in der bestehenden EG-Milchmarktorganisation 

nicht vorhanden. Eine Diskussion über die Einführung einer 

derartigen Regelung wird derzeit auch in der EG geführt. 

Die EG-Marktorganisation für Getreide hat eine zentrale 

Bedeutung für den gesamten EG-Agrarmarkt, weil sie das 

Preisniveau für eine Reihe von Agrarerzeugnissen in der EG 

bestimmt. Allerdings hat die ursprünglich vorhandene 

Eckpreisfunktion des Getreidepreises nach und nach an 

Bedeutung verloren. Diese bestand darin, daß die Marktpreise 

für Schweinefleisch, Eier und Geflügelfleisch direkt vom 

Getreidepreis beeinflußt wurden. Für Importe und Exporte in 

diesem Bereich sind in der EG Import- und Exportlizenzen 

erforderlich. Kernstück der Außenhandelsregelung der 

EG-Getreidemarktorganisation ist der gemeinsame 

Schwellenpreis, der für die einzelnen Getreidearten 

festgelegt wird. Ihm kommt die Funktion einer Grenzschleuse 

zu, denn der Differenzbetrag zwischen dem meist niedrigeren 

Weltmarktpreis und dem Schwellenpreis wird als Abschöpfung an 

der Grenze beim Getreideimport in die EG erhoben. Bei der 

Ausfuhr kann der Exporteur eine Erstattung, die den 

Preisunterschied zwischen EG-Binnenmarkt und Weltmarkt 

ausgleichen soll, erhalten, solange der EG-Binnenmarktpreis 

über dem Weltmarktpreis liegt. Liegt der Weltmarktpreis über 

dem EG-Marktpreis, kann eine Ausfuhrabschöpfung erhoben 
werden, um zu vermeiden, daß zuviel Ware zum Weltmarkt 

abfließt. Im EG-Binnenmarkt garantiert die 

EG-Getreidemarktorganisation den Getreideanbietern auf 

Großhandelsebene einen Mindestpreis durch den staatlichen 

Ankauf von Getreide (Intervention). Die Interventionsstellen 

sind verpflichtet, Getreide während der Interventionsperiode 
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(November bis Mai, in den südlichen Mitgliedstaaten August 

bis April) anzukaufen, das ihr zum Ankaufspreis angeboten 

(angedient) wird. Seit 1986 werden die EG-Getreideerzeuger 

durch eine Mitverantwortungsabgabe in Höhe von 3 % des 

Interventionspreises für Brotweizen für sämtliche verkaufte, 

intervenierte oder exportierte Getreidemengen zur 

Finanzierung der Marktorganisation mitherangezogen 

(Basis-MVA). 1988 wurde zur Begrenzung des Angebots an 

Getreide eine stabilisatorenregelung eingeführt. Seit dem 
Getreidewirtschaftsjahr 1990/91 wird auf sämtliches 

verkauftes, interveniertes oder exportiertes Getreide eine 

Zusatz-Mitverantwortungsabgabe in Höhe von 1,5 % des 

Interventionspreises erhoben. Kleinerzeuger, das sind 

Betriebe mit nicht mehr als 33 ha landwirtschaftlicher 

Nutzfläche, sind von der Basis-MvA und der Zusatz-MVA 
befreit. Die Mitverantwortungsabgaben werden ihnen in Form 

einer Kleinerzeugerbeihilfe auf Antrag für maximal 25 t 
vermarktetes Getreide erstattet. Damit die Erzeuger direkt 

zur Angebotseinschränkung beitragen können, hat die EG die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, ein Flächenstillegungsprogramm 
anzubieten. Für den infolge der Stillegung entgangenen Nutzen 
werden nach Ertragskraft gestaffelt Prämien gezahlt. In die 
gleiche Richtung zielen Flächenextensivierungsprogramme. 

Die Reformvorschläge zur EG-Agrarpolitik sehen im 

Getreidebereich ab dem wirtschaftsjahr 1993/94 den Entfall 

der Zusatz-MVA vor. Die generelle MVA soll nur bis 1994/95 
gelten. Zur verbesserung des Marktgleichgewichts und einer 

größeren Wettbewerbsfähigkeit der gemeinschaftlichen 

Landwirtschaft soll der Richtpreis auf ein Niveau gesenkt 
werden, das dem voraussichtlichen Preis auf einem 

stabilisierten Weltmarkt entspricht. Der Richtpreis ist für 

alle wichtigen Getreidearten in derselben Höhe festzusetzen, 
um zu vermeiden, daß eine produktionsausrichtung auf eine 

bestimmmte Getreideart stattfindet. Die Einkommensverluste 
auf Grund der Preissenkung werden durch eine gleichzeitig 

einzuführende direkte Hektarbeihilfe ausgeglichen. Für 
Großbetriebe soll ferner der Beihilfenanspruch von der 

Stillegung eines Teils der landwirtschaftlichen Fläche 

abhängig gemacht werden. 
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Der den Bereich Getreide betreffende Teil des 

österreichischen Marktordnungsgesetzes umfaßt nur einen 

Teilbereich des Regelungsinhalts der 

EG-Getreidemarktorganisation (insbesondere Außenschutz durch 

Ein- oder Ausfuhrbewilligungen sowie Regelungen über die von 

den Landwirten aufzubringenden Mittel für die Absatz- und 

Verwertungsmaßnahmen von Getreide). Die Förderungsmaßnahmen 

und Beihilfen werden im Rahmen der 

Privatwirtschaftsverwaltung durchgeführt und durch gesonderte 

Richtlinien geregelt. Die grundsätzliche Gestaltung in diesem 

Bereich wird im Rahmen des sogenannten Getreideprotokolls 

festgelegt. Neben den in diesem Entwurf vorgesehenen 

Änderungen können sich im Zuge der 

Getreidemarktordnungsverhandlungen noch weitere 

Änderungsnotwendigkeiten ergeben. 

Im Hinblick auf die in der vorliegenden Novelle 

enthaltenen verfassungsbestimmungen wird für den Nationalrat 

auf das Zustimmungserfordernis nach Art. 44 Abs. 1 B-VG 

verwiesen. Ebenso wird im Hinblick auf die im Artikel I der 

vorliegenden Novelle enthaltene und notwendigerweise 

ergänzende Kompetenzübertragung an den Bund auf das im 

Bundesrat erforderliche besondere Präsenz- und 

zustimmungserfordernis nach Art. 44 Abs. 2 B-VG verwiesen. 
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Besonderer Teil: 

Zu Art. I: 

Art. I enthält die bei den sogenannten agrarischen 

Wirtschaftsgesetzen erforderliche Verfassungsbestimmung, die 

für die Geltungsdauer des Marktordnungsgesetzes (das ist bis 

30. Juni 1996) die Bundeskompetenz und die Zulässigkeit der 

Vollziehung in unmittelbarer Bundesverwaltung sicherstellen 

soll. 

Zu Art. 11: 

Zu S 2 Abs. 1 a: 

Durch den Entfall der Versorgungsgebiete sowie der 

Dispositionsmöglichkeiten des Milchwirtschaftsfonds (S 15 

Abs. 1) mit Ablauf des 31. Dezember 1993 sind die in S 2 

Abs. 1 Z 2 bis 4 angeführten Ziele ab diesem zeitpunkt 
entsprechend zu adaptieren. 

Zu S 2 Abs. 4: 

Ab 1. Juli 1993 soll eine neue Marktordnungsstelle, 

nämlich die AMA (Agrarmarkt Austria) die Aufgaben der Fonds 

übernehmen. Die Tätigkeit des Milchwirtschaftsfonds ist daher 

mit 30. Juni 1993 zu befristen. Lediglich für die Erstellung 

einer Schlußbilanz sowie für die erforderlichen Maßnahmen zur 

Übertragung des Vermögens an die AMA (vgl. S 58 a und S 67 a) 

bleiben die zuständigen Organe des Milchwirtschaftsfonds noch 

bis 30. September 1993 bestehen. Die Errichtung der AMA soll 

mit gesondertem Bundesgesetz erfolgen. 
. I 
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Zu § 2 a: 

§ 2 a regelt die bisher in § 3 Abs. 1 enthaltene 

Feststellung des Richtpreises durch Verordnung des 

Milchwirtschaftsfonds. Eine inhaltliche Änderung erfolgt 

hinsichtlich der vorgangsweise zur Feststellung des 

Richtpreises nicht. 

Zu § 3: 

Durch die Neuregelung des Richtpreises in § 2 a können 

die entsprechenden Bestimmungen in Abs. 1 entfallen. Abs. 2 

und 3 bleiben unverändert. 

Zu § 4: 

Da das dem Milchwirtschaftsfonds zur Verfügung stehende 

Instrumentarium durch Liberalisierungsschritte erheblich 

verringert wird, muß die bisherige Formulierung der 

Gewährleistung einer möglichst kostengünstigen Verwertung in 

Abs. 1 geändert werden. Die Kostengünstigkeit der Verwertung 

soll in Zukunft weniger durch Regelungen des 

Milchwirtschaftsfonds als vielmehr durch die Mechanismen des 

Marktes gewährleistet werden. 

Aufgrund des vorgesehenen Entfalls der 

Versorgungsgebietsregelung mit Ablauf des 31. Dezember 1993 

muß bezüglich der verteilungskosten in Abs. 2 eine 

entsprechende Befristung aufgenommen werden, da diese Kosten 
bei Freigabe der Versorgungsgebiete der Ingerenz des 

Milchwirtschaftsfonds entzogen sind und unmittelbar durch die 

am Markt erzielbaren Erlöse zu bedecken sein werden. 

Abs. 3 entspricht der bisherigen Regelung. 

Abs. 4 muß wegen des vorgesehenen Entfalls der 

Versorgungsgebiete entsprechend adaptiert werden. 
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Zu § 5: 

In Abs. 1 Z 1 kann - neben der Berücksichtigung der ab 

1. Jänner 1994 geänderten Ziele - die gesonderte Erwähnung 

der strukturverbessernden Investitionen entfallen, da 

Wiederbeschaffungskosten im umgestellten Ausgleichs- und 

Zuschußsystem in den produktpreisen bereits einkalkuliert 

sind. Abs. 1 Z 2 und 3 sehen im Hinblick auf die Reduktion 

der Einflußnahme des Milchwirtschaftsfonds auf die 

Milchwirtschaft den Abbau der zwischenbetrieblichen 

Transportkosten sowie der für die versorgungsgebiete 

erforderlichen Abfuhrtransportkosten vor. Diese Maßnahme soll 

mit 1. Jänner 1994 in Kraft treten. 

Abs. 2 und 2 a entsprechen der bisherigen Regelung mit 
der Maßgabe, daß die geänderten Ziele sowie die Änderungen 

beim Transportausgleich ab 1. Jänner 1994 zu berücksichtigen 

sind. 

Abs. 3 enthält eine Erweiterung des Zitats auf Abs. 2 a. 

Abs. 4 entspricht der geltenden Rechtslage. 

Abs. 5 sieht eine Befristung der derzeit möglichen 

Zuschußgewährung für bestimmte Sonderaktionen bis 

31. Dezember 1993 vor. Wegen der angestrebten Verringerung 
des Ausgleichsvolumens werden diese Maßnahmen aus dem Bereich 

des Ausgleichssystems herausgenommen. Das Bundesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft geht davon aus, daß dadurch 
keine Mehrbelastungen für das Agrarbudget des Ressorts 

entstehen. Eine Fortführung dieser Aktionen, die systemfremde 

Kosten darstellen (z.B. Schulmilchaktion, Milchaktion in 

Kasernen), wäre vielmehr aus Mitteln jener Bereiche 

vorzusehen, die die unmittelbaren Nutznießer dieser 

verbilligten Abgabe von Milch und Milchprodukten sind. 

Hinsichtlich der Stillegungsaktion wird klargestellt, daß die 

Stillegung von Betriebsstätten und Produktionsabteilungen 

relevanter Größe in dem bereits bislang im Gesetz 

festgehaltenen Zeitraum zu erfolgen hatte, um entsprechende 

Zuschüsse gewähren zu können. 

. I 
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Ab 1. Jänner 1994 können gemäß Abs. 5 a ergänzende 

Zuschüsse für absatzfördernde und allenfalls für 

produktionssichernde Maßnahmen verwendet werden. Hinsichtlich 

der Zuschußgewährung für hartkäsetaugliche Milch bleibt die 

Rechtslage unverändert. 

Für die weiterentwicklung des milchwirtschaftlichen 

Ausgleichsystem sind keine weiteren legistischen Maßnahmen 

erforderlich. Die umgestaltung und weitere Bereinigung des. 

Ausgleichsvolumens hat durch entsprechende Fondsbeschlüsse zu 

erfolgen, wobei davon ausgegangen werden muß, daß diese 

Anpassungen keine zusätzlichen Belastungen für das 

Agrarbudget mit sich bringen. 

Die derzeitige Verwaltungspraxis zeigt, daß der 

Milchwirtschaftsfonds unter den gegebenen 

volkswirtschaftlichen Verhältnissen die Finanzierung des 

Ausgleichs- und Zuschußsystems voraussichtlich nur mehr in 

einem längerfristigen Zeitraum ausgleichen kann, sodaß eine 

entsprechende Kreditaufnahme erforderlich sein wird. Der in 

Abs. 6 bisher enthaltene Begriff "Zwischenfinanzierung" wäre 

daher zu eng. Der Milchwirtschaftsfonds hat jedoch auch 

weiterhin für eine ehestmögliche Ausgeglichenheit dieses 

Finanzierungssystems zu sorgen. 

Zu S 11 Abs. 2: 

Wegen Erlassung eines neuen Preisgesetzes muß das Zitat 

in S 11 Abs. 2 angepaßt werden. 

Zu S 13 Abs. 1: 

Da die Versorgungsgebietsregelung mit Ablauf des 

31. Dezember 1993 entfallen soll, wird ein Hinweis auf die 

Dauer der Festsetzung der Versorgungsgebiete ergänzt. Ferner 

wird auf die ab 1. Jänner 1994 geltenden geänderten Ziele 

Bedacht genommen. 
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Zu § 13 Abs. 5: 

Abs. 5 regelt den Entfall der Versorgungsgebietsregelung 

mit Ablauf des 31. Dezember 1993, wodurch ein weiterer 

Liberalisierungsschritt im Milchmarktordnungssystem erfolgen 

soll. 

Zu § 14 Abs. 1: 

Infolge einer teilweisen Änderung der Ziele ab 1. Jänner 

1994 ist eine Adaptierung des diesbezüglichen Zitats 

erforderlich. Die Erwähnung der Versorgungsgebiete bleibt 

unverändert. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind gemäß § 13 

Abs. 5 ab 1. Jänner 1994 obsolet. 

Zu § 14 Abs. 2 a: 

Abgesehen von einer zitatanpassung hinsichtlich der 

Transportzuschüsse (§ 5 Abs. 1 Z 2 und 3) erfolgt keine 

Änderung. 

Zu § 14 Abs. 4: 

Wegen der Überstellung der Richtpreisregelung in § 2 a 

muß das diesbezügliche Zitat angepaßt werden. 

Zu § 15 Abs. 2 a: 

Mit Entfall der versorgungsgebietsregelung hat auch die 

Dispositionsbefugnis des Milchwirtschaftsfonds ab 1. Jänner 

1994 zu entfallen, wodurch ein weiterer 

Liberalisierungsschritt gesetzt wird. 

Die entsprechenden Dispositionen haben nunmehr durch die 

Betriebe oder deren wirtschaftliche Zusammenschlüsse direkt 

zu erfolgen. 
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Zu § 15 Abs. 3 und 4: 

Abs. 3 sieht nunmehr generell bei Verstößen durch 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe gegen Vorschriften 

des MOG oder Verordnungen aufgrund des MOG vor, daß 

Ausgleichsbeiträge bis zur dreifachen Höhe nach Maßgabe des 

Verschuldens der Beitragspflichtigen oder der für sie 

handelnden Organe vorgeschrieben werden können. 

In Abs. 4 wird auf die Änderung der Ziele ab 1. Jänner 

1994 Bedacht genommen. 

Zu § 17 Abs. 1 und 2: 

In Abs. 1 wird auf die Änderung der Ziele ab 1. Jänner 

1994 Bedacht genommen. 

Aus Gründen der verwaltungsvereinfachung für das 

Ausgleichs- und Zuschußsystem sollen in Abs. 2 qualitative 

Abstufungen auch bei den Ausgleichsbeiträgen berücksichtigt 

werden können, um eine künstliche Aufblähung des Systems zu 

vermeiden. 

Zu § 18 Abs. 2, § 20 Abs. 5 erster Satz und § 20 Abs. 6: 

In diesen Bestimmungen wird auf die Änderung der Ziele 

ab 1. Jänner 1994 Bedacht genommen. 

Zu § 22 Abs. 2 Z 1 und 2, § 22 Abs. 7 und § 23 Abs. 5 Z 1: 

In diesen Bestimmungen wird infolge der 

Wiederverlautbarung des Zollgesetzes das Zitat "zollgesetz 

1955" auf "Zollgesetz 1988" abgeändert. 
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Zu § 26 Abs. 2: 

Anders als im Bereich der Futtermittel (§ 26 Abs. 3) 

sind die "eßbaren" Haferflocken nicht im warenkatalog des 

Abs. 2 enthalten. Die Einfügung soll aus systematischen 

Gründen erfolgen, da es sich um ein Produkt der ersten 

verarbeitungsstufe handelt. Die Einfuhr von Haferflocken ist 

derzeit nach dem Außenhandelsgesetz zollämterermächtigt. Der 

Getreidewirtschaftsfonds hat Einfuhrbewilligungen für diese 

Produkte jedenfalls zu erteilen, um den diesbezüglichen 

verpflichtungen Österreichs nachzukommen. 

Zu § 27 Abs. 4: 

Ab 1. Juli 1993 soll eine neue Marktordnungsstelle, 

nämlich die AMA (Agrarmarkt Austria) die Aufgaben der Fonds 

übernehmen. Die Tätigkeit des Getreidewirtschaftsfonds ist 
daher mit 30. Juni 1993 zu befristen. Lediglich für die 

Erstellung einer Schlußbilanz sowie für die erforderlichen 
Maßnahmen zur vermögensübertragung auf die AMA (vgl. § 58 a 
und § 67 a) bleiben die zuständigen Organe des 
Getreidewirtschaftsfonds bis 30. September 1993 bestehen. Die 

Errichtung der AMA soll in einem gesonderten Bundesgesetz 

vorgesehen werden. 

Zu § 28 Abs. 1: 

Ab der Ernte 1992 soll das Wirtschaftsjahr bei Mais den 

Zeitraum 1. Oktober bis 30. September umfassen. Die 
Vorverlegung des Beginns des Wirtschaftsjahres vom 1. 

November auf 1. Oktober entspricht dem nunmehr zeitlich 
früheren Erntebeginn bei Mais. 

Zu § 29 Abs. 1: 

Durch die Neuformulierung der Preisbasis bei 

AnbotsteIlungen für Exporte und die geänderten Kriterien für 

die Bewilligungserteilung soll klargestellt werden, daß nur 
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die jeweils kostengünstigsten (stützungsgünstigsten) Exporte 

bewilligt werden. 

Zu § 30 Abs. 5: 

Abs. 5 regelt, daß der sogenannte Staatshandel, wonach 

Importwaren beim Import dem Getreidewirtschaftsfonds zum Kauf 

anzubieten sind und vom Importeur danach wieder 

zurückzukaufen sind, ab 1. Juli 1992 nicht mehr anzuwenden 

ist. An die Stelle dieses Geschäftsvorgangs soll die vom 

Getreidewirtschaftsfonds gemäß § 28 Abs. 3 zu erteilende 

Einfuhrbewilligung sowie die vorschreibung des zu 

entrichtenden Importausgleichs (§ 38) treten. 

Zu § 33 Abs. 8 und 9: 

Ab 1. Juli 1992 entfällt der Transportausgleich, der die 

unterschiedlichen Kosten für Getreidelieferungen zu den 

inländischen Mühlen ausgleichen soll. Allfällige bestehende 

Überschüsse aus den Transportausgleichsbeitragseinnahmen, die 

nicht mehr in Form von Zuschüssen weitergegeben werden, 

sollen für die in § 53 Abs. 2 genannten Zwecke verwendet 

werden. Dieser Entfall bringt eine weitere Liberalisierung 

der Getreidemarktordnungsregelungen. 

Zu § 37 Abs. 1: 

In Abs. 1 wurde die Aufzeichnungs- und Meldepflicht der 

Mühlen hinsichtlich der Industrievermahlungen ergänzt, da der 

Getreidewirtschaftsfonds für seine vermarktungspläne (§ 28 

Abs. 1) ein genaues Mengengerüst über die vorhandenen 

Getreidemengen benötigt. Das Fehlen der Information über die 

Industrievermahlungsmengen hat in der vergangenheit mehrfach 

zu Schwierigkeiten bei der Bemessung der vorhandenen 
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Getreidemengen geführt. Industrievermahlungen sind jene 

Vermahlungen, die nicht durch das Mühlengesetz als 

Handelsvermahlung oder Lohnvermahlung definiert sind. 

Zu § 38 Abs. 6: 

Da eine behördliche preisbestimmung für Brotgetreide und 

Mahlerzeugnisse entfallen ist, müssen diesbezügliche Hinweise 

in Abs. 6 entfallen. Eine entsprechende Umstellung der 

Preisdefinition hinsichtlich des Inlandspreises ist daher für 

die möglichen preisfeststellungen erforderlich. 

Zu § 38 Abs. 8: 

In Abs. 8 werden die "eßbaren" Haferflocken der Unternr. 
1104 12 des Zolltarifs (vgl. § 26 Abs. 2) ergänzt. 

Zu § 39 Abs. 3: 

Infolge Änderung der Kriterien für die Erteilung von 
Exportbewilligungen bei öffentlichen Ausschreibungen ist eine 
Anpassung der diesbezüglichen Begriffe in § 39 Abs. 3 
erforderlich. 

Zu § 39 Abs. 11 Z 1: 

Das Zitat des zollgesetzes wird infolge 

Wiederverlautbarung dieses Gesetzes entsprechend angepaßt. 

Zu § 40 Abs. 1: 

Bislang enthielt diese Bestimmung eine äußerst 

kasuistische zweckbestimmung der Einnahmen aus den 

Import- und Exportausgleichen. Die diesbezügliche 

Zweckwidmung soll generell auf Absatz- und 

Verwertungsmaßnahmen von Getreide im Inland umgestellt 

werden. Dabei wird auch die Zweckwidmung für Mittel aus dem 

Verfall von Sicherstellungen ergänzt. 
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Zu § 53 Abs. 2: 

Der Begriff "Stärkeförderung" wird ergänzend nach dem 

Hinweis der Förderungsmaßnahmen für die Stärke- und 

Alkoholwirtschaft aufgenommen. Gleichzeitig können obsolet 

gewordene Hinweise auf die bis 31. Dezember 1991 vom 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Bereich 

der Stärke förderung durchzuführenden Maßnahmen entfallen. 

Ebenso kann ein überholter Hinweis auf einen früher 
anwendbaren Finanzierungsschlüssel der 

Ökologieflächenförderung (Art. VIII der MOG-Novelle 1988) 

entfallen. 

Zu S 53 b Abs. 1: 

Auf Grund aktueller Vollziehungserfahrungen mußte 

festgestellt werden, daß insbesondere bei Harnstoff und 

bestimmten Phosphatdüngern das Inverkehrbringen sowie der 

Import von Kleinpackungen, die nicht dem Beitrag für 

Düngemittel (Förderungsbeitrag) unterliegen, sehr attraktiv 
sein dürfte. Um eine Umgehung der Beitragspflicht durch 
Verwendung von Klein- und Kleinstpackungen zu vermeiden, wird 

die bisherige Untergrenze bei der Verpackungsgröße für diese 

Waren aufgehoben. 

Zu § 55 Abs. 1 Z 2 und § 55 Abs. 7: 

Nach Neuerlassung des Arbeiterkammergesetzes, BGBl. 
Nr. 626/1991, wird die neue Bezeichnung "Bundesarbeitskammer" 

an Stelle von "Österreichischer Arbeiterkammertag" verwendet. 

Zu S 58 Abs. 2 a: 

Da die behördliche Tätigkeit der Fonds und ihre 

Mitwirkung bei sonstigen Maßnahmen mit 30. Juni 1993 endet, 
ist den Mitgliedern der Organe für die Restabwicklung der 
Aufgaben der Fonds (Erstellung von Schlußbilanzen, 

Übertragung der Vermögenswerte, usw.) eine entsprechende 
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Entschädigung im bisherigen Umfang für ihre Mitwirkung 
sicherzustellen. Die dabei anfallenden Kosten sind infolge 

Auflösung der Fonds aus Mitteln des Bundes zu tragen. 

Zu § 58 Abs. 4 a: 

Abgesehen von der erforderlichen Restabwicklung der 

Fondsangelegenheiten ab 1. Juli 1993 haben die Fonds 
sämtliche unterlagen an die AHA weiterzugeben. Die mit der 

Restabwicklung beauftragten Organe sind jedoch berechtigt, 

die unterlagen weiterzuverwenden. 

Zu § 58 a: 

Durch diese Bestimmung wird grundsätzlich die Beendigung 

der Tätigkeit der Organe der Fonds mit Ablauf des 30. Juni 
1993 angeordnet. Lediglich die geschäftsführenden Ausschüsse 

und die Kontrollausschüsse bleiben für die Dauer der 
Restabwicklungsarbeiten bis längstens 30. september 1993 

weiter bestehen. 

Zu § 61 a: 

wegen Übergangs der Fondsaufgaben auf die AHA sieht 
§ 61 a vor, daß die verwaltungskostenbeiträge, mit denen 
derzeit der verwaltungsaufwand der Fonds bedeckt wird, ab 1. 

Juli 1993 der AHA zukommen. 

Zu S 67 a: 

Da das Geschäftsjahr des Milchwirtschaftsfonds 

grundsätzlich dem Kalenderjahr entspricht, muß für das 
Rumpfgeschäftsjahr 1993 eine Beendigung mit Ablauf des 
30. Juni ausdrücklich angeordnet werden. Hinsichtlich des 

Getreidewirtschaftsfonds ist eine derartige Anordnung nicht 
erforderlich, da dessen Geschäftsjahr mit 30. Juni endet. 
Abs. 2 enthält die weitere vorgangsweise für die Erstellung 

der Schlußbilanzen. 
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Zu § 68 a Abs. 1: 

Durch die Ergänzung der anderen Kulturarten wird 

insbesondere auch die Abwicklung von Förderungsmaßnahmen im 

Stärkebereich durch den Getreidewirtschaftsfonds ermöglicht. 

Zu § 68 a Abs. 4: 

Da vielfach bei den Förderungsmaßnahmen Bundesmittel 

eingesetzt werden, ist eine entsprechende 

Kontrollberechtigung zugunsten des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft bei den Fonds auch im Gesetz 

vorzusehen. 

Zu § 70 a Abs. 1 und 4: 

Diese Änderung hängt mit der Neuerlassung des 

Arbeiterkammergesetzes und der darin enthaltenen 

Neubezeichnung "Bundesarbeitskammer" zusammen. 

Zu § 73 Abs. 1 bis 3: 

Da mit der vorliegenden Textierung eine sanierung der 

vom verfassungsgerichtshof aufgehobenen Bestimmungen im 

Richtmengenbereich angestrebt wird, soll die interimistische 

Hebung dieser Bestimmungen in Verfassungsrang wieder 

entfallen. 

Zu § 73 Abs. 3 a und 3 b: 

Um einen möglichen Lieferdruck von Betrieben 

zu nehmen, deren Einzelrichtmenge infolge Nichtlieferung 

erlöschen würde, wird mit Wirkung ab 1. Juli 1992 in Abs. 3 a 

vorgesehen, daß die diesbezügliche Bestimmung des Abs. 3 

nicht mehr anwendbar ist. Ab diesem zeitpunkt ist ein 

Erlöschen von Einzelrichtmengen durch Nichtlieferung nicht 

mehr möglich. Da jedoch im Einzelfall milcherzeugende 

Betriebe untergehen können, steht gemäß Abs. 3 b die 

Richtmenge in diesen Fällen dem Verfügungsberechtigten über 
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jene Fläche zu, auf der das Wirtschaftsgebäude gestanden ist. 

Dies stellt eine konsequente Fortsetzung des Grundsatzes der 

Hofgebundenheit der Richtmenge dar. 

Zu § 73 Abs. 4 und 5: 

Siehe Ausführungen zu § 73 Abs. 1 bis 3. 

Zu § 73 Abs. 5 a: 

Da gemäß Abs. 3 a ein Erlöschen der Einzelrichtmenge ab 

1. Juli 1992 nicht mehr möglich ist, sind auch die 

Bestimmungen des Abs. 4 und 5, mit denen das Erlöschen von 

Einzelrichtmengen durch Stillegung gehemmt wird, nicht mehr 

anzuwenden. Die stillgelegten Einzelrichtmengen sind ab 

diesem Zeitpunkt wieder frei verfügbar. 

Zu § 73 Abs. 9 Z 8: 

Durch Einführung der Möglichkeit des sogenannten 
Quotenleasings (§ 73 d) ist für eine Berechnung der 

Ausgangsmenge bei der freiwilligen Lieferrücknahme eine 

zusätzliche Berechnungsmethode vorzusehen. Danach ist 

zunächst die Ausgangsmengenberechnung der zustehenden 

Einzelrichtmenge (ohne die geleaste Richtmenge) gemäß den Z 1 

bis 7 vorzunehmen. Die Ausgangsmenge wird durch Hinzurechnung 

der Leasingquote erhöht. Durch diese Anordnung werden 

ansonsten notwendige komplizierte Berechnungsvorgänge 

hinsichtlich der Leasingrichtmenge vereinfacht. 

Zu § 73 Abs. 15: 

Da § 71 Abs. 5 bereits durch die erste MOG-Novelle 1991, 

BGBl. Nr. 380, entfallen ist, ist das diesbezügliche Zitat im 

ersten Satz anzupassen. Der letzte Satz kann aus dem gleichen 

Grund zur Gänze entfallen. 
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Zu § 73 d: 

Auf Grund der positiven Erfahrungen mit dem sogenannten 

Quotenleasing in der EG soll nunmehr auch in österreich eine 

derartige Möglichkeit für eine vorübergehende Überlassung von 

Einzelrichtmengen geschaffen werden. Als wesentliche 

Abweichung von der EG-Regelung ist anzuführen, daß im 

Hinblick auf andere Übertragungsmöglichkeiten von Richtmengen 

in österreich (insbesondere im Rahmen der Handelbarkeit, 

Pacht) lediglich die gesamte Einzelrichtmenge an einen oder 

mehrere milcherzeugende Betriebe verleast werden kann. Die 

Leasingdauer soll jeweils auf ein volles wirtschaftsjahr 

beschränkt sein, kann jedoch jederzeit für ein weiteres 

wirtschaftsjahr verlängert werden. Ähnlich wie bei der 

Handelbarkeit sind die Anträge von allen 

Verfügungsberechtigten und Eigentümern der betroffenen 

Betriebe zu unterzeichnen. Ebenso hat der Leasingnehmer 

(übernehmender Betrieb) eine ausreichende Futterbasis nach 

denselben Kriterien wie bei der Handelbarkeit aufzuweisen. 

Die Höchstmenge, die nach dem Leasing entstehen kann, ist auf 

100 008 kg beschränkt. Im Unterschied zur Handelbarkeit ist 

die Übertragung beim Leasing nur innerhalb des Einzugsgebiets 

zulässig, in dem der abgebende Betrieb liegt. Der abgebende 

Betrieb hat während der Leasingdauer seine Milchlieferung 

einzustellen. Wird trotzdem Milch abgeliefert, ist hiefür vorn 

abgebenden Betrieb der zusätzliche Absatzförderungsbeitrag zu 

leisten. Die AntragsteIlung hat bis spätestens vor Beginn 

eines Wirtschaftsjahres, in dem das Leasing wirksam werden 

soll, beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 

zu erfolgen. Bezüglich der Eigentumsverhältnisse und der 

Flächenausstattung sind dieselben Bestätigungen wie bei der 

Handelbarkeit beizubringen. Während der Leasingdauer darf von 

den verfügungsberechtigten oder Eigentümern des abgebenden 

Betriebes nicht über die Richtmenge verfügt werden. Die 

übernehmenden Betriebe dürfen die im Rahmen des 

Quotenleasings übertragene Einzelrichtmenge oder -anteile 

nicht weiter verleasen. 
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Zu § 75: 

Hinsichtlich der verfassungsbestimmung wird auf die 

Ausführungen zu § 73 Abs. 1 bis 3 verwiesen. 

Abs. 1 skizziert die Grundsätze der Handelbarkeit und 

legt fest, daß auf die nächste zur Gänze durch 12 teilbare 

Zahl aufzurunden ist. 

In Abs. 1 a werden die bisherigen Bedingungen für den 

abgebenden Betrieb sowie die ab 1. Juli 1992 geltenden neuen 

Bedingungen dargestellt. Wesentliche Neuerung ab 1. Juli 1992 

soll die Verwendung eines 15 %-Anteils für ein amtliches 

Zuteilungsverfahren innerhalb des Einzugsgebiets des 

abgebenden landwirtschaftlichen Betriebs sein (vgl. § 75 g). 

Hiefür erhalten die im Antrag genannten Empfangsberechtigten 

eine Abgeltung in Höhe des 1,5-fachen Richtpreises, der zum 
1. Juli in Geltung ist. 

In Abs. 2 ist infolge der Splittung des bisherigen Abs. 
5 auf die Abs. 5 und Abs. 5 a der diesbezügliche Zitatverweis 
anzupassen. 

Das mit der ersten MOG-Novelle 1991 eingeführte 

Vorkaufsrecht innerhalb des Einzugsgebiets bei beabsichtigter 

Richtmengenübertragung außerhalb des Einzugsgebiets 

(Abs. 2 a) soll mit Wirkung vom 1. Juli 1992 wieder 

auslaufen. Es hat sich im Zuge der Vollziehungserfahrung 

gezeigt, daß diese Regelung eine erhebliche administrative 

Mehrbelastung bedeutet und in Einzelfällen zu Härten inf01ge 

Ausübung der Vorkaufsmöglichkeit führte. Es soll daher von 

dieser Regelung wieder Abstand genommen werden. 

Abs. 3 und 4 bleiben unverändert. Die 

Richtmengenübertragung soll im Regelfall mit Ablauf des 30. 

Juni eines Wirtschaftsjahres wirksam werden. Auch die 

bisherige gebietsmäßige Abgrenzung (Bundesland und daran 

angrenzende Verwaltungsbezirke) soll beibehalten werden. 
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Grundsätzlich wird in Abs. 5 am Mißverhältnis auf Grund 

eines vorhandenen Flächenschlüssels festgehalten. Da jedoch 

die Obergrenze beim Richtmengenerwerb auf 100 008 kg 

angehoben wird, ist eine entsprechende Erweiterung des 

Flächenschlüssels (für die letzten 10 ha multipliziert mit 

2 000 je ha) erforderlich. 

Abs. 5 a entspricht dem bisherigen zweiten Teil des 

Abs. 5. Auf Grund der Erweiterung der Möglichkeiten der 

Richtmengenübertragung im Rahmen eines amtlichen Verfahrens 

muß S 75 9 bei der zusammenrechnung von Einzelrichtmengen und 

der Ermittlung des Mißverhältnisses berücksichtigt werden. 

Abs. 6 bleibt unverändert. 

Abs. 6 a sieht vor, daß ab 1. Juli 1992 beim 

Richtmengenerwerb im Rahmen der Handelbarkeit die Obergrenze 

auf 100 008 kg erhöht wird. Dadurch wird der Kreis der 

möglichen Erwerber auf ca. 99 % der Milchlieferanten 

angehoben. Darüberhinaus wird die amtlich zugeteilte 

Einzelrichtmenge bei der zusammenrechnung der am Betrieb 

vorhandenen Richtmengen mitzuberücksichtigen sein. 

Abs. 6 bund 6 c sind unverändert, in Abs. 7 werden 

lediglich die Zitate der neuen Abs. 1 a und 5 a ergänzt. 

Zu S 75 a: 

Neben den bisher vom Gesetz anerkannten 

Übertragungsmöglichkeiten von Einzelrichtmengen eines 

Betriebs anläßlich bestimmter Formen der Übernahme eines 

weiteren Betriebs, insbesondere im Familienkreis, wird 

nunmehr mit Z 4 ein genereller Tatbestand für 

Richtmengenübertragungen geschaffen. Soferne ein Eigentümer 

eines Betriebs selbst oder dessen Familienangehörige 

Eigentümer eines weiteren Betriebs sind, ist eine 

Richtmengenübertragung auf einen dieser Betriebe möglich. Der 

Erwerbsvorgang des Betriebs beschränkt sich dabei nicht auf 

Übergabsvertrag oder Erbschaft bzw. den Fall der 
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Verehelichung. Die dabei entstehende Einzelrichtmenge darf 

höchstens 200 004 kg (Abs. 5) betragen. Für die übrigen 

Übertragungsfälle der Z 1 bis 3 entfällt die bisherige 

Obergrenze von 140 004 kg (siehe Abs. 5). Bezüglich der 

Erwerbsformen des Abs. 1 Z 1 bis 3 ist - wie bisher - der 

entsprechende Antrag innerhalb von fünf Jahren ab jenem 

Ereignis, durch das ein weiterer Betrieb hinzukommt, zu 

stellen. Die übrigen Bestimmungen bleiben unverändert. Die 

Richtmengenobergrenze in den Fällen des Abs. 1 Z 4 soll 

verhindern, daß ausschließlich durch rechtsgeschäftlichen 
Erwerb weiterer Betriebe (insbesondere durch Kauf weiterer 

Betriebe) und durch zusammenlegung der Richtmengen übermäßig 

große milcherzeugende Betriebe entstehen, die zu einer 

Gefährdung bäuerlicher Betriebe und damit zur Gefährdung der 
Ziele des Landwirtschaftsgesetzes führen würden. 

Zur Einleitung von § 75 b: 

Siehe Erläuterungen zu § 73 Abs. 1 bis 3 

Zu § 75 b Abs. 4: 

§ 75 b regelt jene Fälle der Richtmengenübertragung 
durch den bisherigen Pächter, der bestimmte während der 

Pachtdauer erworbene Einzelrichtmengen(-anteile) auf einen 

anderen von ihm bewirtschafteten Betrieb übertragen will. In 

Abs. 4 wird die zulässige Obergrenze der Einzelrichtmenge, 

die bei Übertragung der "Pacht-Einzelrichtmenge" entstehen 
darf, auf 200 004 kg angehoben. 

Zu § 75 c: 

Zur verfassungsbestimmung siehe die Ausführungen zu § 73 
Abs. 1 bis 3. 

Die Regelung des Abs. 1 betreffend 

Richtmengenübertragung infolge von partnerschaftsverträgen 
ist unverändert geblieben. 
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In Abs. 2 wird die Pachtdauer infolge des beabsichtigten 

Auslaufens dieser Teilflächenpachtverträge mit 30. Juni 1996 

(siehe Abs. 4) anstelle der bisher vorgesehenen Dauer von 

sechs wirtschaftsjahren auf die Dauer von ein oder mehrere 

Wirtschaftsjahre beschränkt. 

In Abs. 3 werden einige Zitate betreffend § 75 ergänzt. 

Darüberhinaus wird bei der sogenannten bevorzugten 

Handelbarkeit der 15%ige Richtmengenanteil, der nicht durch 

vertragliche Vereinbarung übertragen werden kann, dem 

amtlichen zuteilungsverfahren zugeführt und hiefür eine 

Entschädigung gemäß § 75 g gewährt. 

Abs. 4 sieht das Auslaufen der Übertragungsmöglichkeit 
von Richtmengen in den Fällen der Abs. 1 und 2 spätestens mit 

Ablauf des 30. Juni 1996 vor. Durch die Einführung des 

sogenannten Quotenleasings im Zuge dieser Novelle scheint das 

Auslaufen der "alten" Übertragungsmöglichkeiten von 

Richtmengen nach einer Übergangszeit, die der Geltungsdauer 

dieses Gesetzes entspricht, aus Gründen der 

Verwaltungsvereinfachung gerechtfertigt. 

Zu § 75 d: 

§ 75 d wird - befristet bis 30. Juni 1992 - in der 

bisherigen Form beibehalten, um eine Abrechnung für jene 

Betriebe zu ermöglichen, die aufgrund eines Erkenntnisses des 

Verfassungsgerichtshofs zunächst von der Anwendung der 

Richtmengenregelung ausgenommen waren. Ab 1. Juli 1992 sind 

auch diese sogenannten Anlaßfälle wieder in die 

Richtmengenregelung einzubeziehen. Hiefür sind teilweise 

Sonderbestimmungen für die Bemessung der Einzelrichtmengen 

(vgl. § 75 e und § 75 f) vorgesehen. 

Zu § 75 e: 

§ 75 e sieht vor, daß Betriebe, deren Einzelrichtmengen 

vor dem 1. Juli 1992 erloschen gewesen sind und deren 

Einzelrichtmengen im wirtschaftsjahr 1991/92 gemäß § 75 d 

nicht feststellbar (Anlaßfälle) sind, können wiederum eine 
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Einzelrichtmenge auf Grund ihres Lieferverhaltens im 

wirtschaftsjahr 1992/93 erhalten. Die maximal erwerbbare 

Richtmenge wird dabei mit 80 004 kg begrenzt. Insgesamt ist 

jedoch nur jene Liefermenge berücksichtigbar, für die kein 

zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag zu entrichten ist (- die 

um 20 % verringerte tatsächliche Anlieferungsmenge, höchstens 

jedoch 80 004 kg). Für diese Art des Richtmengenerwerbs ist 

bis 31. August 1992 ein Antrag beim Milchwirtschaftsfonds 

erforderlich. Im Hinblick auf die besondere Situation der 

Erlangung einer Einzelrichtmenge ist auch vorgesehen, daß 

während eines Zeitraums von 5 Jahren die Einzelrichtmenge 

weder ganz noch teilweise auf andere landwirtschaftliche 

Betriebe übertragen werden kann. 

Zu § 75 f: 

In jenen Anlaßfällen, in denen eine zusätzliche 

Übertragung von Einzelrichtmengen auf Betriebe mit 

Einzelrichtmenge gemäß Art. V Abs. 3 der MOG-Novelle 1988 
oder gemäß § 75 c Abs. 3 beantragt wurde, soll sich die 
Einze1richtmenge aus der ursprünglichen Einzelrichtmenge des 

Stammbetriebs zuzüglich eines Richtmengenanteils 

zusammensetzen, der dem Futterflächenverhältnis des jeweils 

übernehmenden Betriebs entspricht, falls mehrere Betriebe 
eine derartige Richtmengenübertragung beanspruchen. In diesen 

Fällen muß auch eine besondere Überleitung für die 
Verrechnung der Absatzförderungsbeiträge und eine allfällige 
Teilnahme an der freiwilligen Lieferrücknahme vorgesehen 

werden. Im Hinblick auf die besondere Situation der Erlangung 

einer Einzelrichtmenge ist auch vorgesehen, daß während eines 

Zeitraums von 5 Jahren die Einzelrichtmenge weder ganz noch 
teilweise auf andere landwirtschaftliche Betriebe übert~agen 

werden kann. 
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Zu § 75 g: 

Um der grundsätzlichen Forderung des 

Verfassungsgerichtshofs nach einer amtlichen 

Richtmengenzuteilung für jene Fälle, in denen ein besonderes 

Mißverhältnis zwischen vorhandener Einzelrichtmenge und der 

auf Grund der Futterbasis errechneten Einzelrichtmenge 

vorliegt, entgegenzukommen, wird mit § 75 9 ein amtliches 

Verfahren für die zuteilung bestimmter Richtmengenanteile 

vorgesehen. In den Genuß dieser Regelung sollen gewisse, aus 

agrarpolitischer Sicht besonders berücksichtigungswürdige 

Fälle von Betriebsübernehmern kommen. Die verteilbaren 

Richtmengenanteile stammen jeweils aus dem 15 %igen Anteil, 

der im Zuge der Handelbarkeit (§ 75) sowie der bevorzugten 

Handelbarkeit (§ 75 c Abs. 3) nicht durch Rechtsgeschäft auf 

einen anderen Betrieb übertragen werden kann. Dabei wird auf 

die im jeweiligen Einzugsgebiet frei gewordenen 

Richtmengenanteile abgestellt. Diese sind an andere Betriebe 

innerhalb des Einzugsgebiets, die die in Abs. 1 enthaltenen 

Voraussetzungen erfüllen, zuzuteilen. Für die Zuteilung ist 

ein entsprechender Antrag im Wege des zuständigen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebs beim 

Milchwirtschaftsfonds bis 30. Juni einzubringen. In der Folge 

hat der Milchwirtschaftsfonds das Zuteilungsverfahren bis 15. 

November durchzuführen. Für die Bedürftigkeit und für die 

Reihenfolge der zuteilung ist das Mißverhältnis zwischen 

tatsächlich vorhandener Einzelrichtmenge und der auf Grund 

der Futterbasis ermittelten Einzelrichtmenge maßgeblich. 

Können nicht alle Richtmengenanteile an Antragsteller 

verteilt werden oder kann ein Antragsteller nach 

beabsichtigter Zuteilung den vorgesehenen Kaufpreis nicht 

zahlen, sind die entsprechenden Mengen vom Bund zu 

übernehmen, wobei der Bund dieselbe Entschädigung zu zahlen 

hat wie die Verfügungsberechtigten jener Betriebe, denen eine 

Richtmenge zugeteilt wird (= das 1,5-fache des am 1. Juli 

geltenden Richtpreises). Eine Zuteilung an Übernehmer ist nur 

innerhalb der ersten drei Jahre ab Betriebsübernahme möglich. 

Eine zusätzliche Richtmengenerhöhung, insbesondere im Rahmen 

der Handelbarkeit, die das Mißverhältnis am Betrieb des 

Antragstellers verändern könnte, ist im Zeitraum zwischen 
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Antragstellung und Abschluß des Zuteilungsverfahrens nicht 

möglich. Die zuteilung hat durch den Milchwirtschaftsfonds zu 

erfolgen. Auch bei der zuteilung darf - analog zur 

Handelbarkeit - die Richtmenge das Ausmaß von 100 008 kg 

nicht übersteigen. Sofern die Antragsteller mehr an 

Zuteilungsmengen beantragen als zur verteilung zur verfügung 

stehen, ist die zuteilung an die einzelnen Antragsteller zu 

aliquotieren. Jene Antragsteller, denen eine geringere Menge 

als die Mindestmenge von 480 kg zugewiesen würde, werden bei 

der Zuteilung nicht berücksichtigt. Die Reihung für die 

Zuteilung bemißt sich nach der Bedürftigkeit auf Grund des 

Mißverhältnisses. Die zuteilung im November erfolgt 

rückwirkend mit Beginn des wirtschaftsjahres (- 1. Juli). Die 

zu leistende Entschädigung ist im Wege des 
Milchwirtschaftsfonds an jenen Empfangsberechtigten zu 
leisten, der im Antragsformular des richtmengenabgebenden 

Betriebs an1äßlich der Handelbarkeit bzw. der bevorzugten 

Handelbarkeit angegeben wurde. Von Betrieben, denen eine 

Richtmenge im Wege des amtlichen Zuteilungsverfahrens 
zugeteilt wurde, kann während eines Zeitraums von fünf Jahren 
die Einzelrichtmenge weder ganz noch teilweise auf andere 
landwirtschaftliche Betriebe übertragen werden. Im übrigen 
wird auf die Ausführungen im allgemeinen Teil der 

Erläuterungen verwiesen. 

Zu § 77 Abs. 1 und 2: 

Die Bezeichnungsänderung der Bundesarbeitskammer ergibt 

sich aus der Neuerlassung des Arbeiterkammergesetzes. 

Zu § 81 Abs. 5: 

AuS Gründen der Verwaltungsvereinfachung soll vorgesehen 

werden, daß statt des - bisher verlangten - jährlich zu 

stellenden Antrags für eine, von der gleichmäßigen 
Auf teilung der Einzelrichtmengen (Monatstangenten) 

abweichende monatsweise Auf teilung ein einmaliger Antrag (bis 

auf Widerruf) genügt. 
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Zu § 81 Abs. 5 a: 

Die in Abs. 5 vorgesehene verwaltungsvereinfachung soll 

auch rückwirkend für jene Betriebe, die eine grundsätzliche 

Bewilligung für nicht gleichmäßige Monatstangenten hatten, 

jedoch teilweise die jährlichen Anträge nicht gestellt haben, 

weiterhin anwendbar sein. 

Zu § 88 Abs. 3 Z 2: 

Zur vermeidung des Erschleichens von Richtmengenanteilen 

im Rahmen des sogenannten Quotenleasings wird die bestehende 

Strafbestimmung entsprechend erweitert. 

Zu § 88 Abs. 1: 

Da in Fällen geringfügiger Verstöße die Berechnung der 

Wertersatzstrafe zu einem unverhältnismäßigen 

verwaltungsaufwand führt, wird in diesem Falle eine 

Wertersatzstrafe bis zum Ausmaß von 10 000 S vorgesehen. In 

Fällen, in denen auf Grund des gesetzten Delikts der Schaden 

den Wert von 10 000 S übersteigt, ist wie bisher eine 

Wertersatzstrafe möglich. 

Zu § 88 Abs. 3 Z 3: 

Durch Ergänzung des amtlichen Zuteilungsverfahrens in 

§ 75 g ist eine entsprechende Verwaltungsstrafe bei 

Erschleichen von Einzelrichtmengen(anteilen) vorzusehen. 

Zu § 88 Abs. 4 Z 6: 

Um Fremdeinschüttungen, die mit dem System der 

Hofgebundenheit der Einzelrichtmenge unvereinbar sind, auch 

in jenen Fällen, in denen kein Schaden - insbesondere 

bezüglich der Entrichtung der Absatzförderungsbeiträge 

~ eingetreten ist, hintanzuhalten, wird ein ergänzender 

Tatbestand in Z 6 aufgenommen. 
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Zu § 92 Abs. 1: 

Zur verfassungsbestimmung siehe die Ausführungen zu § 73 

Abs. 1 bis 3. 

Grundsätzlich ist eine Verlängerung des 

Marktordnungsgesetzes um weitere vier Jahre und somit ein 

Auslaufen am 30. Juni 1996 vorgesehen. 
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vorgeschlagener Text 

1. Nach S 2 Abs. 1 wird fOlgender Abs. 1 a eingefügt: 

"lI a) Nach dea 31. Dezeaber 1993 iat Aba. 1 ait der 

"aBgabe anzuwenden, daß nach Z 2 die Sicherung eines 

.öglichst einheitlichen Erzeugerprei.e. für "ilch und 

Erzeugnisse aus "ilch und nach Z 3 die Erreichung einer 

aöglichst wirtschaftlichen Anlieferung, Bearbeitung und 

Verarbeitung von "ilch und Erzeugnissen aua "ilch zu erzielen 
ist und Z 4 keine Anwendung findet." 

2. Nach 1 2 Abs. 3 wird folgender Ab •• 4 angefügt: 

"(4) Der Fond. hat seine Tätigkeit ait Au.nahae der 

Erstellung der SChlußbilanz sowie der für die Obertragung von 

Velaögen erforderlichen "aBnahaen ait 30. Juni 1993 zu 
beenden." 

l. Nach I 2 wird folgender I 2 a eingefügt: 

"S 2 a. (1) Der Fonds hat durch Verordnung 11 59) einen 

RichtplelS ait Wirkung des Beginns eines Kalendermonats, 

spät.stens j.doch am letzt.n Tag di •••• Kal.nderaonat., 
festzustellen. 

(2) Oel Richtprei. ist jener auf Grund der 

ver~elturlq6.69Iichkeiten und der sonstigen "arktverhältnis6e 

von den Bearbeitungs_ und verarbeitungsbetrieben überwiegend 

ausgezahlte Erzeugerpreis für angelieferte "lIeh _ zumlndest 

gegliedert nach Grundpreis, Qualität und sonstigen 

wertbesti"enden "erkmalen -, der auf Grund von 

"arklbeobachtungen des Fonds la Bundesgebiet festgestellt 
weIden konnte. 

(l) Ergeben sich im Laute der Zeit erhebliche Änderungen 

des überwiegend ausgezahlten Erzeugerpreises, 80 i.t der 

RiChtpreis uagehend entsprechend zu ändern." 

Textvergleich 

geltende Fassung 
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vorgeschlagener Text 

4. Die SS 3 bi& 5 lauten: 

·S 3. (1) ~ur Erzielung eine& aöglich&t einheitlichen 
Erzeugerprei&e& (Richtprei6e6) und zu. AU6gleich von 

Prei6unter6chieden, die 6ich durch die Verwertung der MilCh 

a16 fri6chmilch oder durch ihre Verwertung nach einer 

8earbeitung oder Verarbeitung ergeben, i6t ein 
AU6gleich6beitrag zu entrichten. 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung de6 
Au,gleich6beitrag6 trifft 

1. 8earbeitung6- und Verarbeitung6betriebe 60wie 

Mllchgroßhandel'betrlebe für die von Erzeugern und 
Sa .. elatellen angelleferten Mengen an Milch und 

Erzeugnia,en aua Milch bia zu einea Köchatbetrag von 50 vK 
dea jeweiligen Richtpreiaea für da6 Kilograaa MilCh, 

berechnet unter ~ugrundeleg~ng der höchaten Oualitataatufe 

und einea Fettgehalt6 von l,8 \ und eine, Eiweißgehalta 
von 3,24 \i 

2. 8earbeitunga- und Verarbeitungabetriebe, 

ftilchgcoßhandelabetriebe, Milchgenoaaen6chaften und 

Milch&aaael&tellen für veräußerte Milch ait eine. 

Fettgehalt von weniger ala 8 \ bi& zu eine. Köch6tbetrag 

von 50 vK dea jeweiligen Richtprei,e6 für da6 Kilogra .. 

Milch, bereChnet unter Zugrundelegung der höch6ten 

Oualltät&&tufe und eine& fettgehal~& von J,8 \ und eine, 

Eiweißgehalta von 3,24 \i 

• 

Textverqleich 

geltende Fassung 

, 3. (1) Zur llzielung eines aoglichst einheitlichen 
Erzeugerpreises (RIChtpreises' und LU. Ausgleich von 

Preisunterschieden, die 51th durch dl~ Verwertung der Milch als 

Friachmilch oder durch Ihre Vt>rwprl,m'! n<lch einer 8earbeitung 

oder Verarbellun~ ~rqpbpn, 1,1 ein Ausgleichsbeitrag zu 

entrichten. Der Rlchtpr~l~ Ist vom Fonds durch Verordnung 

(5 59) ait Wirkung des 8e9lnn~ rlnes Kalendermonates, 

apateatens jedoch am letzten Tag dlese5 Kalendermonates, 

fe'tzu5etzen. Der RIChtpreiS Ist Jener auf Grund der 

verwertungsaogllchkelten und der sonstigen Marktverhältni55e 

von den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben überwiegend 

ausgezahlten Erzeugerpreis fur angelieferte MilCh - zuminde5t 

gegliedert nach GrundpreiS, Oualität und 50n5tigen 

wertbe'ti_enden Merkmalen -, der auf Glund von 

Marktbeobachtungen des Fonds im Bunde5gebiet festgestellt 

werden konnte. Ergeben Sich ia Laufe der ~eit erhebliche 

Änderungen des uberwieqend au~gezahlten Erzeugerpreise5, 50 i6t 
der RIchtpreiS umgehend enl~prechend zu ändern. 

(2) Oie Velpfll,htllll'! ~ur EntlIchtung des 
Au,gleichsbeitraqes tllfft 

1. Bearbeltung5- u'I<1 Veldrbeitungsbetriebe sowie 

Mllchgroßhandel~betllebe fur die von Erzeugern und 

Sa .. elstellen angelieferten "enge" an Milch und Erzeugnissen 

AU' Milch biS zu einem Kochstbetrag von 50 vK de5 jeweiligen 
Richtprei5es tUI das Kilogramm Milch, berechnet unter 

:z.uqrundele'.lu'HI der hochsten Oualltätsstufe und eines 

Fettgehaltes von 3,B \ und eines EiweiBgehalte, von 3,24 \; 
2. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, 

Milchgroßhandelsbetriebe, Kilchgenossen5chaften und 

Milchs ... elstellen tur veräußerte "ilch mit eine. Fettgehalt 

von weniger a16 8 \ bl5 zu einem Höchstbetrag von 50 VK des 

jeweiligen Rlchtprelse5 fur da5 Kilogra .. Milch, berechnet 

unter Zugrundele9unq Jer höch5ten Oualität&stufe und eine, 

Fettgehalte5 von 3,8 \ und eines Eiwei6gehalte& von 3,24 ,; 

.1 I 
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3. Bearbeitungs_ und Ver.rbeitung.betriebe, 

"ilchgroßh.ndel.betriebe, "ilchgeno •• ensch.ften und 

"ilchs ... elstellen für veräußerte "ilch .it eine. 

Fettgeh.lt von 8 , und .ehr sowie Be.rbeitung._ und 

ver.rbeitungsbetriebe für veräußerte Erzeugni •• e .us "ilch 

bis zu einem HÖchstbetr.g von 2S S je Kilogr .... 

(3) Der Ausgleichsbeitrag ist nicht zu entrichten für 
Milch, die für Produzenten zwecks Verwendung i. eigenen 

H.ush.lt oder ia eigenen l.ndwirtsch.ftlichen Betrieb i. 

Werklohnverfahren verarbeitet wird, sowie für "ilch und 

Erzeugnisse aus Milch, die ge.äa S 16 Abs. 1 a abgegeben 
werden. 

5 4. (lI Der Fond. hat durch Verordnung den 

Au.gleichsbeitrag in einer HÖhe festzusetzen, die unter 
Berücksichtigung der in den S5 2 Abs. 1 und 1 Abs. 1 

genannten Ziele und ab 1. Jänner 1994 .uch unter 

BerüCksichtigung des S 2 Ab •. 1 • eine kostengünatlge 
Verwertung der "ilch und Erzeugnisse .us "ilch 
vor.ussichtlich er.öglicht. 

(21 Der Festsetzung de6 Ausgleichsbeitrags 61nd die Art 

der Verwendung und Verwertung der "ilch und der Erzeugnisse 

aus Milch VOr alle. unter Berück8ichtigung des RiChtpreises 

sowie der Preise, die den Liefer.nten für Erzeugnisse .us 

"ilch gezahlt werden, sowie die erztelb.ren VerkaUfserlö.e 
und dIe ait der Bearbeitung, Ver.rbeitung und bis 

31. Dezember 1993 auch mit der Verteilung verbun<l~nen Kosten 

von unter BerüCkSichtigung der Zielsetzung des S 2 Abs. I Z ] 
.öglichst wirtsch.ftlich gefühlten Be.rbeitungs_ und 
Verarbeitung&betrieben Zugrunde zu legen. 

Textvecgleich 

geltende Fassung 

1. Be.rbeitungs_ und Ver.rbeitungsbetriebe, 

Kilchgr08h.ndelsbetriebe, "ilchgenossenschaften und 

"llch .... elstellen fur veräußerte "ilch alt eIne. Fettgeh.lt 
von 8 , und mehr Sowie Bearbeitungs_ und 

Ver.rbettungsbetriebe "'1 veräußerte Erzeugnisse aus "ilch 
bis zu einem Hochstbp!raq von lS S je Kilogr .... 

1]1 Der AusgleiChsbeitrag ist nicht zu entrichten für 
Milch, die für Plodulentpn zwecks Verwendung im eigenen 

H.ushalt ~dpr im eigpnen landWirtSchaftlichen Betrieb im 

Werklohnverfahren verarbeitet wird, sowie für Milch und 

Erzeugnisse aus "Ilch. die gemäß S 16 Abs. 1 a abgegeben 
werden. 

S 4. 1I1 O~r ronds hat durch Verordnung den 

AU6gleichsbeitrag In einer Hohe festzusetzen, die unter 

8erUcksi c htigung dPI In dpn §§ 2 Abs. I und 3 Abs. I genannten 

Ziele eine ~ogllrhst kn~tPngUnstige Verwertung gewährleistet. 

(lI DeI restsetlung des ~usgleiChsbeitrages sind die Art 

deI Verwendung und VPIWpr!lInq der "ilch und der Erzeugnisse aus 

fllIch vor all .. 111 tmt"l lIelllck~l. htigull') des Richtpreises sowie 

der Preise, die den Lieferanten für Erzeu9nisse aus Milch 

gezahlt werd~n, SOWie die erzielbaren Verkaufserlöse und die 

alt der Bearbeitung, VPldlbeitung und Verteilung verbundenen 

~olten von unter Belücks,chtlgung der Zielsetzung des S 2 

Abs. 1 z ] .OgllChst WirtSChaftlich gefUhrten Bearbeitungs_ und 
Verarbeitungsbplripben zuglunde zu 1egen. 

- ~--
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(3) Wecden Rah. odec Eczeugnisse aua Milch vom Eczeuge, 

an den Beacbeitunga_ und Vecacbeitungabetcieb geliefert, 1st 

der Auagleichsbeitrag i. Aus.aß der nach 5 72 elnzuaetzenden 

"llc~engen zu entriChten. Oee Ponds kann füe diese Wacen 

durch Verordnung elne davon abweichende Beitcagshöhe 

feataetzen, wenn die. untee Beeückaichtigung de. Aba. 2 
geboten ist. 

(4) Ein Ausgleichsbeiteag ist auch von Beteieben, denen 

ein Einzugsgebiet 15 1J) nicht zugewiesen wuede, zu 

entrichten. Dies gilt auch tüe Beteiebe, denen bis 

31. Deze~ee 1993 ein Versorgungsgebiet nicht zugewiesen 
wurde. 

S 5. (1) Der Fonds hat die Einnah.en aus de. 

Ausg1eichsbeiteag in der Weise zu verwenden, daß 

1. Zuschüsse für Milch und Eezeugnisse aus Milch ~ewähet 
weeden, u. den bestmöglichen Absatz zu e,möglichen, i. 

Inland nicht erzielbare Preise auszugleichen und eine 

Ge.einschaftswerbung sowie Forschung und EntWiCklung i. 

Bereich der "ilchwietschaft zu töedeen, 

2. bis 31. Oeze~er 1993 Tranaportkosten ausgeglichen weeden 
und 

3. ab de. Jahe 1994 Zuschüss. zu Transportkosten nur noch für 

die Anlieferung von Milch und Erzeugnissen aus "llch von 

den "ilcherzeugern zu den Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieben gewährt werden. 

Textver-qleich 

geltende Fassung 

I]) Werden Rah. oder Erzeugnisse aus Milch vom Erzeuger an 

den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb geliefert, ist der 

Ausgleichsbetrag i. Ausmaß der nach 5 72 einzusetzenden 

"ilch.engen zu entrichten. Der ronds kann für diese Waren durch 

Verordnung eine davon abweichende Beiteagshöhe festsetzen, wenn 

dies untee BerückSIchtigung des Abs. 2 geboten ist. 

(4) Eln AU6gl~lch6beilrag ist auch von Beteleben, denen 

ein Elnzugs- oder Versulqungsgebiet (5 13) nicht zugewiesen 
wurde, zu enlrlchten. 

5 S. (1) Der ronds hat die rlnnah.e aus de. 

AU6glelchsbeilrag In der Welse zu velwenden, daß 

1. Zuschüsse tur MilCh und Erzeugnisse aus Milch gewähet 

werden, u. d~n bestmogllchen Absatz zu ermöglichen, im 

Inland nicht el'lelbar. PrPlse auszugleichen sowie 

strukturvelbes~ernde Investitionen zu sichern und eine 

Gemeinschaft~werbun~ SuWIP tGlschung und Entwicklung im 

Bereich der Milchwllt'~hatt zu tordern, und 

2. Tran6portkosten ausgeglichen werden. 
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(21 Zuschüsse nach Abs. 1 Z 

1. werden in de. Aus.aß gewährt, das (Ur aetriebe, d1e 1. 

S1nne der Zielsetzung des I 2 Abs. 1 Z ) _ ab 1. Janner 

1994 jedoch nach "aBgabe des 5 2 Abs. 1 a _ .öglichst 

wirtschaftlich geführt werden, unter BerUcksichtigung 

erzielbarer Verkaufserlöse zur Erreichung eines .öglichst 

einheitlichen Erzeugerpreises (Richtpreises) für "ilch 

~leicher Oualität und Beschaffenhe1t an die 

"ilchlieferanten unbedingt erforderlich ist, 

2. dürfen nur Betrieben gewährt werden, die ständig 

.olkerei.äBig behandelte "ilch und Erzeugnisse aus "ilch 

in einer Beschaffenheit in Verkehr setzen, die den 

lebens.ittelrechtlichen Besti"ungen und den va. Fonds 

festgesetzten Eigenschaften für "ilch und Erzeugnisse aus 
"ilch ISS 17 und 18' entsprechen. 

(2 al Zuschüsse nach Abs. 1 Z 2 und] dürfen bis zu 

jene. Aus.aB gewährt werden, bis zu de. bei eine •• öglichst 

Wirtschaftlichen Transport Kosten anfallen, wobei 

inahesondere auf die jeweili~en allge.e inen 

Verkehrsverhaltnisse sowie auch auf die Ziele des 5 2 Abs. 1 

Z 2 biS 4 - Ab 1. Jänner 1994 jedoch nach "aBgabe des 5 2 
Abs. 1 a - Bedacht zu nehmen ist. 

13, Oe, fonds hat durch Verordnung auf Glund der Abs. 1 

bis ~bs. 2 a die Bedinqungen näher zu regeln, unter denen 

Zuschüsse ge_äB Abs. 1 gewährt werden. 

(4' Oer Fonds kann Bearbeitungs_ und 

verarbeitungsbetriebe, die diese. Bundesgesetz oder 

Vorschriften, die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen 

worden sind, ZUWiderhandeln, so lange von der Gewährung von 

Zuschüs.en ausschließen, als die entgegenstehenden 

HinderniSse von de_ in Betracht komaenden Betrieb nicht 
beseitigt sind. 

Textvergleich 

geltende Fassung 

12' Zuschüsse nach Abs. 1 Z 

1. werden in dem Ausmaß gewährt, das für Betriebe, di. i. Sinn. 

der Zielsetzung des ~ 2 Abs. 1 Z J .öglichst wirtschaftlich 

geführt werden, unter Rerücksichtigung erzielbarer 

VerkaufserlÖse zur Erreichung eines .öglichst einheitlichen 

Erzeugerpreises IRichtr!~lse&, für "ilch gleicher Oualität 

und BeSChaffenheIt an die MIlChlieferanten unbedingt 
erforderlich I.t, 

2. dürfen nur Betrlebe'l q~wahrt werden, die ständig 

.olkerei.äßig behandplte "Ilch und ErzeugniSse aus "ilch In 

einer BeSChaffenheIt In Verkehr setzen, die den 

lebens.ittellechtlichen Bestl.mungen und den vo. Fonds 

f~&tges&tzten Eigenschaften ttic Milch und Erzeugnisse aus 
"ilch ISS 11 und 18) ents~rechen. 

(2 a, Zuschusse ndLI, Abs. 1 I 2 dtirten bis zu jene. Aus.aB 

gewährt werden, bIS zu dpm bei einem möglichst WirtSChaftliChen 
Transport ~ost~n antallen, Wobel insbesondere auf die 

j~W~illg~n allgemeInen Verkehrsverhältnisse Sowie auch auf die 

Ziele des S 2 Abs I Z } bIS 4 Redacht zu nehMen ist. 

13, Oer fonds hat durch Verordnung auf Grund der Abs. 1 

und 2 die Bedingungen naher zu regeln, unter denen Zuschüsse 
gemäß Abs. I gewahrt werden. 

(41 Der ronds kann Bealbeitungs_ und 

Verarbeitungsbetriebe, di~ diese. Bundesgesetz oder 

Vorschriften, dIe auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen 

worden sind, ZUWiderhandeln, so lange von der Gewährung von 

Zuschüssen aU"chlleßpn, als die entgegenstehenden Hindernisse 

von de. in Betracht kommenden Betrieb nicht beseitigt lind. 

-- ,1)-
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(5) 8i. 31. Deze.be, 1993 kann de, Au.gl eieh.beltrag, 

,owelt die "ittel de. Fond. d1e. zula'.en, zur Erhöhung de. 

Verbrauch. von "ileh und Erzeugnil.en aUI "ileh 

(Sehu1milehaktionen, "ilehaktionen in ~alernen, 
Wohlfahrtl.ileh ulw.1 lowie für lonltige ab.atzfördernde und 

allenfalll für produktionlliehernde "aBnahaen in der 

"ilehwirtlchaft verwendet werden. Oie AUIZahlung von 

derartigen ZUlchül.en für dle Erzeugung von 

hartkälOetaug1icher "ilch kann uberdiel von der E([eichulI~ 
be.ti .. ter QualitätlklallOen abhängig ge.acht werden. Dabei 

• ind die Aba. 2, 1 und 4 anzuwenden. Ferner kann der runda 

bei Stillegung von BetrieblOltatten oder bei Stl1lequng von 

produktionlOabteilungen relevanter Größe einer Betrleblltätte, 

die ab de. Jahr 1990 bil einachließlich 31. Dezeaber 1991 ~u 
erfolgen hat, zur Forderung der Strukturverbeaaerull9 

ZUlchulle gewähClIO. Der Fondl hat durch Velor,l"un~ die 

näheren Bedingungen, inlbe.ondere über die Art und HÖhe 

dieler ZUlchülle lowie über die "inde.tdauer der Stillegung 
fe'ltzuletzen. 

(S al Ab 1. Jänner 1994 kann der AUlgleichabeitrag, 

loweit die "ittel dei fond I diel zulallen, tür lonltige 

ablOatzfördernde "aanahaen und allentalll für 

produktionllichernde "aanahmen in der "ilchwirtachaft 

verwendet werden. Die AUlzahlung von derartigen ZUlchüllen 

für die Erzeugung von hartkäletauglicher "ilch kann überdie. 

von der Erreichung belti .. ter Qualitätlklallen abhängig 

gemacht werden. Dabei lind die Abi. 2, 1 und 4 anzuwenden. 

(6) Der fondl kann zur finanzierung ~redite aufnehmen, 

um nach Erlchöpfung der Einnahmen aUI de. AUlgleichlbeitrag 

weiterhin die notwendige~ ZUlchülle zu gewähren. Die 

Rückzahlung dieler Kredite ilt AUI de. Aufko .. en dei AUI­

gleichlbeitragllieherzultellen.-

Textverqleich 

geltende Fassung 

(SI Soweit die "Ittel des rands dies zulallen, kann der 

AUl'llelchlibeltraq ZUI Elhuhtlnq des Verblauchi von "ilch und 

Erzeuqnililien aus Milch \SchulmllrhdklI0I1 p n. "ilchaktionen in 

~asernen. Wohlfahltsmllch u~w.) ~oWle tur sonstige 

absatzfordlHnde und dll .. /lldlll> I", ploduktlonssichernde 

"aanah.en in der MilchWirtschaft velwendet werden. Die 

Auazahlung von Zu~chüssen für die Erzeugung von 

hartkäaetaugllcher Milch kann uberdles von der Erreichung 

beatl .. ter Oualltatskla~s~n abhanql9 qeaacht werden. Dabei 

gelten die Aba. 2 bu. 4 !.1""qt'lllaß. Ferner kann der Fonds ab de • 

Jahr 1990 bla einschließlich 11. Dezeaber 1991 zur rörderung 

der Strukturvelbesberung Zuschusse für die Stillegunq von 

Betrieba.t.tten oder tUI die Stillequng von 

Produktlonaabteilunqen relevanter u.uBe einer Betrieba.tätte 

gewähren. Der rOlld" I.dt durch ,velordnunq die näheren 

Bedlngunqen. insbesondere uber die Art und Höhe dieler 

Zuachüalle !IOWIe uLJer die MIII,Jes!dauer der Stillegunq 
feIltzulletzen. 

(61 Der Fonds kann zur Z~lschenfinanzierung ~redite 
autneh.en, u. nach Erschopfun~ der Einnahmen aus dem 

Aus91eichlbeitraq wPltelhln die notwendigen ZUlchüale zu 

gewähren. Die Rückzahlunq dieser Kredite ist aus dem Aufkommen 

de. AU'glelchsbeltraqea ehestmoqllch slcherzultellen.-

-1,-
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s. I 11 Abs. 2 lautet: 

"(2, Die in Aba. 1 Z 1 bia 6 genannten Betrage aind bei 
der Beati"ung von Preisen nach dem Preisgeaetz 1992, 

BCBI.Nr. XXX, i. absoluten Aus.aB in die Verbraueherpreia. 

einzurechnen. Bei der Preisbildung fUr Waren, fUr die Pleise 

nach dem Preisgesetz nicht besti .. t sind, gilt diea 
&inngeaaB." 

6. I 13 Abs. 1 lautet: 

"(I' Zuschüsse sind nur Betrieben zu gewähren, die "ilch 

oder Erzeugnisse aus "ileh aus Einzugsgebieten (Abs. 2' 

beziehen oder, solange Versorgungsgebiete featgesetzt sind, 

in Velsorgung&gebiete (Abs. 3) liefern. Der Fonda kann hievon 

Auanahaen bewilligen, &otern diese ait den in I 2 Aba. 1 

genannten Zielen - ab 1. Jänner 1994 jedoch nach "aBgabe dea 
I 2 Ab&. 1 a - vereinbar sind." 

7. Nach S IJ Abs. 4 wird talgender Ab&. Sangefügt: 

"(5' Versorgungsgebiete hören ait dem 31. Dezeaber 1993 

zu bestehen auf. Ab diese. Zeitpunkt aind die Abs. 3 und 4 

&OWle S 14 - soweit sich dieser auf die versorgung.gebiete 
bezieht - niCht .ehr anZuwenden." 

Textvergleich 

geltende Fassun9 

(2) Die ia Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Beträge aind bei der 

Besti"ung von Preisen nach dea Preisgesetz, BOBI.Nr. 260/1976, 

ia absoluten Aus.aß in die Verbraucherpreise einzurechnen. Bei 

der Preisbildung für Waren, tür die Preise nach dem Preiageaetz 
nicht besti .. t sind, gilt dies sinngemäB. 

I 11. (I, Zu,ehu~.e sind nur Betrieben zu geWähren, die 

"ileh oder tlzeuqnlsse aus "lieh aus Einzugsgebieten (Aba. 2) 

beziehen oder in Ve r60rgunQsqebieten (Abs. 3) liefern. Der 

Fonds _ann hievon Ausnahmen bewilligen, sofern diea .it den i. 
S 2 Abi. 1 genannten Zielen veleinbar sind. 

--7-
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8. S 14 Ab •• 1 lautet: 

-li) Soweit dies zur Erreichung der in S 2 Ab •. 1 

genannten Ziele - ab 1. Jänner 1994 jedoch nach "aagabe des 

S 2 Ab •. 1 a - notwendig i.t, hat der Fond. Be.rbeitung._ und 

Verarbeitungsbetrieben und deren wirtschaftlichen 

ZusammenSChlüssen durch Verordnung IS ~9) Eln~ugs- und 

Versorqungsgebiete zuzuweisen; für die Abgren~ung dee 

Ein~ugs- und Versoegungsgebiete sind maßgebend 

1. die Aet und Ausgestaltung der Betelebsanlage und lhee 

Leistungsfähiqkelt in qualitativee und quantitativee 
Sezlehung. 

2. die "ilchergiebigkeit de. Gebiete •• 

l. die verkehrstechnischen Veehältnisae in den veeachiedenen 

Teilen des Gebietes und die Kosten des Teanspoeta von 

"llch und Erzeugnissen aus "ilch, 

4. die Lage zu gleichartigen benachbarten Betrieben und zu 
größe,en Verbrauchsorten, 

~. die BevölkerungSdichte und die örtlichen 

Arbeitsverhältnisse und 

6. die Qualität der erzeugten Produkte.-

Textvergleich 

geltende Fassung 

S 14. (1) Soweit dies zue Eeceichung der i. S 2 Abs. 1 Z 4 

und 5 genannten Ziele notwendig Ist, hat der ronds unter 

Bedachtnah.e auf die ubrlgen Zielsetzungen des S 2 Abs. 1 

Bearbeitung&- und Velacbeltungsbetrieben un~ deren 

wirtschaftliChen Zu~ammenschlussen durch Verordnung IS 59) 

Einzugs- und Versocgung5qeblete zuzuweisen; für die Abgrenzung 

der tinzug&- und Versocgungsgebiete sln~ .aBgebend 

1. die Art und Ausge5taltung der Betriebsanlage und ihre 

Lelstungsfahigk~lt In qualitativer und quantitativer 
BeZiehung. 

2. die ftilchergleblgkeit des Gebietes, 

1. die veckehrsleehnlschen Verhaltnisse in den verschiedenen 

Teilen des Gebietes und die Kosten des Transportes von "ilch 
und Erzeugnissen aus "lleh, 

4. die Lage zu gleiChartigen benachbarten Betrieben und zu 
größeren Verbrauchsorten, 

5. die Bevölkerungsdichte und die örtlichen Arbeitsverhältn! •• e 
und 

6. die Oualität der erzeugten Produkte. 

-~-
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9. S 14 Abi. 2 a lautet: 

-(2 al "ilcherzeuger, für deren Betrlebe eine 

Belchränkung auf Übernahme von hartklsetauglicher "lieh 

be'leht, können beim Fonds eine Aufhebung dieser Belchränkung 

der Übernahme von hartkäsetauglicher "ilch beantragen. Der 

Fonds hat die Aufhebung zu bewilligen, wenn "ilch in einer 

für andere Produkte all Hartkäse geeigneten einwandfreien 

guten Belchaffenheit auf de. Betrieb erzeugt werden kann. 

Sofern die "ilch nicht .ehr durch den bilherigen 

Bearbeitungs- und Verarbeltunglbetrieb überno ... n wird, hat 

der Fonds erforderlichenfalll unter linng.mäßer Anwendung dei 

Abi. 1 einen anderen geeigneten Bearbeitung'- und 

Verarbeitungsbetrieb zu belti .. en. Für die vo. "ilcherzeuger 

nach Aufhebung der Beschränkung überno .. ene "ilch oder 

Erzeugnisse aus "Ilch ist ein ZUlchuß gemäß S 5 Ab •• I Z 2 

oder 1 h6chstens in jene. Ausmaß zu gewähren, wie er für die 
Übernah.e von "Ilch und ~rzeugni.sen aUI "ilch dem bi.herigen 

Bearbeltunq.- und Verarbeitunglbetrieb gewährt wird. Eine 

~rh6hunq dei ZUlchußlatze. wegen Obernahme der 

nicht hartkÄsetauglichen "lieh und der daraus herge.tellten 

Erzeugnilse aUI "ilch ilt unzullsllg. Oberlteigende KOlten 

für die~e Übernahme von nicht hartkäsetauglicher "ileh und 

daraus hergestellten Erzeugnissen aUI "ilch können vom 

übernehmenden Bearbeitungl- und Verarbeitungsbetrieb auf den 

"ilcherzeuger überwalzt werden.-

Textverqleich 
geltende Fassung 

12 a, "ilcherzeuger, für deren Betriebe eine aeschrlnkung 

auf Obernahme von hartkasetauglicher "ilch besteht, können bei. 

Fondl eine Aufhebung dIeser Bp.schtänkung der Übernah.e von 

hartkäsetauglicher "Ilch beantragen. Der Fonds hat die 

Aufhebunq zu bewilligen, wpnn "Ilch in einer fUr andere 

ptodukte all Hattkäsp. gpp.Igneten einwandfreien guten 

Beschaffenheit auf cte~ Betrieb erzeugt werden kann. Sofern die 

"ilch nicht mehr durch den bisherigen Bearbeitungl- und 

Verarbeitungsbetrieb übernommen wird, hat der rond. 

erforderlichenfalls unter 5innge_äßer Anwendung de. Ab •• 1 

einen anderen geeigneten Bearbeitungs- und Verarbeitung.betrieb 

zu belti .. en. Für die vom "ilcherzeuger nach Aufhebung der 

Belchränkung Ub~rnummene "Ilch oder ~rzeugnille au. "lieh i.t 

ein zUlchuß geeaß S ~ Abs. I 2 2 höchstens in jene. Au •• aa zu 

gewähten, vie er für die Vbelnah.e von "llch und Erzeugni •• en 

au. "lIeh dem bllherlgen Bearbeitungs- und Verarbeitung.betrieb 

gevährt wird. Eine Erhöhunq des zu,chu86at~es wegen Obernah.e 

der nicht hattkä5etauqllch~" Milch und der daraul herge.tellten 

Erzeugnll'. aus "lIeh Ist unzulassig. Übersteigende Ko.ten fUr 

diese Obernahee von nicht hartkäset~uglicher "llch und darau. 

herge5tellten Erzeugnissen aus "llch können vom überneh.enden 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb auf den "ilcherzeuger 

überwälzt werden. 
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10. S 14 Aba. 4 lautet: 

-(4' Die Einzuqa- und Versorqunqsqebiete sind bei 

Änderung der Vorau •• etzunqen, die für ihre Besti"unq 

a.Bgebend w.ren, neu zu be.ti ... n. Z.hlt ein Be.ebeitungs­

und Vee.rb.itung.betri.b od.e .in wirtsch.ftlich.r 

zu ..... n.chluB .ein.n "ilchlleferanten teotz Auffoed.eunq 

durch den Fond. nicht den Richtprei. (i 2 .) .u., so hat dee 

Fond. binnen zwei "on.ten .b Auffoed.eunq durch qeeignete 

".Bnahaen zu verauchen, die Au.zahlung d •• Richtprei.e. zu 

sichern. Die.e "aBnahaen könn.n bis zu. teilwei.en oder 

gänzlich.n Entzu9 des Einzug.gebi.t.s fUhe.n. 1st ei". 

Sicherung der Ausz.hlung des RiChtpreis •• teotz der vo. Fonds 

g.teoffenen ".Bn.haen nicht inneehalb von viee "onat.n ab dec 

Auffoed.eung -öglich, so können die beteoffen.n "ilcherzeuqel 

.n .inen .nderen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 

(wietsch.ftlichen Zu.a .. ensChluß) - bis zu einer Neuceqelunq 

des Elnzug6gebietes duech den ronds - liefern. In diese. '.11 

gilt der von den Liefecanten geWählte Beacbeitungs- und 

Ver.eb.itungsbetei.b (Wirtschaftlicher Zu.amaenschluß) als 

zuständiger Bearbeitung6_ und Ver.rbeitungsbetrieb.-

11. Nach I 1S Ab •• 2 wird folgender Abs. 2 a einqefügt: 

-(2 ., Ab •• 1 Z 1 bis Z 3, hin.ichtlich Z 4 jedoch nur, 

.oweit 6i. 6ich auf Ver60rgungsgebiete beZieht, ~ind nach dea 

31. Dez.aber 1993 nicht aehe anzuwenden. Hinsichtlich der 

ge.äa Aba. 1 Z 4 in Einzug6gebieten eöglichen "aanah.en 

gelt.n die in I 2 Abs. 1 genannten Ziele ab 1. Jänner 1994 

n.ch "aßg.b. de6 S 2 Ab •• I •. -

Textverqleich 

geltende Fassung 

(4) Die Einzugs- und Versorgungsgebiete sind bei Änderung 

der Voraussetzungen. die tur ihre Bestimmungen .aBgebend waren, 

neu zu belti .. en. Zahlt ein bearbeltung6- und 

Verarbeitungsbetrieb oder ein Wirtschaftlicher Zusa .. enschluB 

seinen "ilchlieferanten trotz Aufforderung durch den Fonds 

nicht den RichtpreiS f§ J Abs. 1) aus, so hat. der Fondl binnen 

zwei "onalen ab Aufforderung durch qeeignete "aBnahaen zu 

versuchen, die Auszahlunq des Richtpreises zu sichern. Diese 

"aBnahaen können biS zu. leil~elsen oder gänzlichen Entzug dei 

Einzugsgebietes fuhlen. Ist eine Sicheeung der Auszahlung des 

RiChtpreises trolz der va. fonds qetruffenen "aBnah~en nicht 

innerhalb von vier Konalen ab der Aufforderung .öglich, so 

können die betroffenen Kilcheizeuger an einen anderen 

Bearbellunqs- und VeralL~itungsbelrieb (wirtschaftliChen 

ZusaamenschluB) - biS zu eln~1 N~uregelung des Einzugsgebietes 

durch den 'onds - liefern. In diese. 'all gilt dee von den 

Lieferanten gewahlle Bearbellunqs- und Vee.rbeitungsbetrieb 

(wirtschaftlicher Zusd-.enLchluß) als zuständiger Beaebeitungs­
und Verarbeitungsbelrieb. 

- A"_ 
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12. 5 15 Abs. 1 und 4 lautet: 

-(31 Der Fonds kann Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieben, die diesea Bundesgesetz oder 

Vorschriften, die auf Grund diese. Bundesgesetzes erlassen 

~urden, zu~iderhandeln, nach "aßgabe des Verschuldens des 

Beitragspflichtigen oder der für ihn handelnden Organe die 

AusgleichsbeitrAge bis zur dreifachen Höhe vor.chreiben. 

(41 Zur Erreichung der in S 2 Abs. 1 genannten Ziele und 

ab 1. Jänner 1994 auch unter Berücksichtigung des S 2 

Ab •. 1 a können Bearbeitungs- und Verarbeitung.betriebe ait 

~irtschaftlichen Zus ... enschlüssen von solchen Betrieben, ait 

Handelsbetrieben oder mit anderen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieben &n~ie ~irtschaftliche Zusa .. enschlüs.e 

ia Bereich der "Ilch~irtschaft untereinander Liefer- und 

Ver~ertung.vertrAge über die diesea Abschnitt unterliegenden 

Waren abschließen. Derartige Vertrage sind - bei son.tiger 

Nichtiqkeit - bei. Fonds zu hinte[l~qen.-

13. 5 11 Abs. 1 und 2 lautet: 

"(lI Der ronds hat unter Bedachtnahae auf die in S 2 

Abs. I genannten Ziele - ab 1. Jänner 1994 jedoch auch unter 

Berücksichtigung des S 2 Abs. I a - und unter Bedachtnahae 

auf die diesbezuglieh handelsüblichen Gebräuche die 

Eigenschaften festzusetzen, die "ilch und Erzeugnisse aus 

"lieh aut~elsen müssen, damit ein Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb (wirtschaftliCher Zusa .. enschluß von 

solChen) zur Übernahme dieser Waren ia Sinne des 5 13 Abs. 2 

verpflichtet ist. Für hartkäsetaugliche "ilch (5 14 Abs. 21 

gilt dies mit der "aßgabe, daß der Fonds unter Bedachtnahae 

auf den je~eiligen Stand der ~issenschaftlichen Erkenntnis.e 

und praktiSChen Erfahrungen auch die Bedingungen festzulegen 

hat, die bei der Erzeugung von "ilch einzuhalten .ind. 

Textverqleich 

geltende fassung 

(lI Für Lieferungen von "lieh und Erzeugnissen aus "ileh, 

die entgegen diesem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses 

Bundesgesetzes erlassenen Vorschriften durchgeführt werden, 

kann der Fonds einen Ausgleichsbellrag nach "aßgabe des 

Verschuldens des Be.tragspfllchtlgen oder der für ihn 

handelnden Organe !,.s Zur dlelfachen Hohe des Höchstausmaßes 
vorschreiben. 

(41 Zur Erre.chung der Im S 2 Abs. 1 genannten Ziele 

können Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe mit 

~irtschattlichen Zusammenschlll~sen von solchen Betrieben, ait 

HandelSbetrieben oder mit anderen Bearbeitungs- und 

VerarbeltungsbetrlPben SOWie Wirtschaftliche Zusam.enachlüss. 

I. 8erelch der "ilchwlrtschatt untereinander Llefer- und 

V@rwertun9Iv~rtr~ge uber (IIP diPsem Abschn!tt unt~tli.gend.n 
Waren abschließen. Derartl~e Vertrage sind - bei sonstiger 

Nichtigkeit - beim rands Zu hinterlegen. 

Abs. 
S 11. (lI Der rands hat unter Bedachtnahme auf die ia 5 2 

genannten Ziele und auf die diesbezüglich 

handelsüblichen Gebrauche dIe Eigenschaften festzusetzen, die 

"ilch und Erzeugnisse aus "llch aufweisen müssen, damit ein 

Bearbeitung6- und Verarbeitungsbetrieb (~irtschaftlicher 

Zusa_enschluß von solchenl zur Übernahme dieser Waren i. Sinne 

des 1 IJ Abs. 2 verpflichtet ist. Fur hartkäsetaugliche Milch 

(I 14 Aba. 21 gilt dips _It der "aBgabe, daß der Fonds unter 

Bedachtnahme auf den jewpiligen Stand der ~i66enschaftliehen 
Erkenntnisse und praktischen Er t.'till ungen auch die Bedingungen 

festzulegen hat, die bei der Erzeugung von "ilch einzuhalten 
sind. 
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vorgeschlagener Text 

(2) Weiter hat der Fonda die Eigenachaften, die der 

Milch und den Erzeugniaaen aua Milch hinaichtlich der 

Vorachreibung von AuagleiChabeiträgen und der Gewährung von 

Zuachüaaen zuko .. en .üaaen, aowie den Vorgang zu ihrer 
Featatellung featzulegen.-

14. S 18 Aba. 2 lautet: 

-(21 Zur Ver.eidung einer erheblichen Beeinträchtigung 

der Ziele dea , 2 Ab •. 1 - ab 1. Jänner 1994 jedoch auch 
unter BerUckaichtlgung dea , 2 Ab •. 1 a - kann der 

Bundea.iniater für Land- und roratwirtachaft .it Verordnung 

die Zuatändigkeit zur Feataetzung von Qualitätlkla.aen an 

aich ziehen. Der Zuatändigkeit.übergang gilt für die Dauer 

einea Jahrea, aofern nicht eine kürzere Friat te.tge.etzt 

oder durch Verordnung eine Verlängerung u. h6chltena ein Jahr 

vorgeno .. en wird; eine Verlängerung iat inaolange zulleeig, 

al. ea tür die Erreichung dea ia eraten Satz genannten Ziele. 
erforderlich iat.-

15. S 20 Aba. 5 erater Satz lautet: 

-Zur Erreichung der in i 2 Aba. I, inabeaondere in Z 1, 

genannten Ziele - ab 1. Jänner 1994 jedoch auch unter 

Berückaichtigung dei , 2 Ab •• 1 a - kann der Fonde abweichend 

von Abe. 2 bei nach.tehenden Waren .it Be.cheid einen 

laportauagleichaaatz bia zur folgenden Höhe belti .. en, wobei 

der Iaportauagleicha&atz entweder in eine. Hundert&atz dei 

Zollwertea oder in Schilling tür 100 Kilograaa der jeweils 
genannten Ware angeführt wird:-

Textvergleich 

geltende Fassung 

(2) Weiter. hat der Fondl die Eigen&chaften, die der 

und den Erzeugnlelen au& "ilch hinstchtlich der Gewährung 

Zu.chUssen luko .. en .ussen, ~owle den Vorgang zu ihrer 
'eststellung festzulegen. 

Milch 

von 

C21 Zur Vermeidung ein~1 erhebllchen Beeinträchtigung der 

Ziele de. , 2 Abs. 1 kann der Bundes.iniste, für Land- und 

Forstwirtschaft .it Verordnung die Zustandlgkeit zur 

'estsetzung von Qualltatsklassen an sich ziehen. Der 

Zuständtgkeitsüberganq gilt fur die Dauer eines Jahre., aofern 

nicht eine kürzere Frist festgesetzt oder durch Verordnung eine 

Verlängerung ua hÖChstens ein Jah, vorgeno .. en wird; eine 

Verlängerung ilt insolange zulassig, als ea fUr die Erreichung 

dei i. erlten Satz genannten Ziele. erforderlich ilt. 

(5) Zur Erreichung der i. i 2 Ab •. 1. insbelondere in Z 1, 

genannten Ziele kann der fonds abweichend von Abs. 2 bei 

naChstehenden Waren mit Bescheid einen Importaulgleich.a.tz bl. 

zur folgenden HOhe bestlmm~n. wob~i dei Importausgleich.aatz 

entweder In einem Hundertsatz des Zollwertes oder in Schilling 

für 100 ~ilogra .. der jeweils qenannten Ware angeführt: 
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16. 5 20 Abs. 6 lautet: 

"(6) Soweit es mit den in 5 2 Abs. 1 genannten Zielen _ 
ab 1. Jänner 1994 jedoch nach Maßgabe des 5 2 Abs. I a _ 

vereinbar und aus Grunden des Öffentlichen Interesses geboten 
1st, kann der fonds mit Bescheid besti"en, daß der 

Importausgleich nicht oder nur in ermäßigter Höhe tu erheben 
1. t. " 

17. 5 22 Abs. 2 Z 1 und 2 lautet: 

"I. auf die die Voraussetzungen für die Gewährung der 

Zollfreiheit nach den 55 30 bis 40, 42 und 85 Aba. 2 

des ZOllgesetzes 1988, BGBI. NI. 644, zutreffen, 

ausgenoaaen jedoch Geschenke im Wert von über I 000 5, 

2. die 1m AusgangsvOrmerkverkehr, ausgeno .. en im passiven 

Veredlunqsverkehr, im Sinne der zollgesetzlichen 

VorSChriften zurückgebracht werden; , 90 Abs. 2 des 
ZOllgesetzes 1988 ist nicht anzuwenden," 

18. 5 22 Abs. 7 lautet: 

"(7) Bei Anwendung des 5 42 dei Zollgesetzes 1988 hat 

das Zollamt den Bundesminiater für Land- und Forstwirt.chaft 
von der Ruckbringung der Waren in das Zollgebiet zu 
verständigen." 

19. 5 23 Abs. 5 Z 1 lautet: 

"I. auf die die Voraussetzungen für die Gewährung der 

Zollfreiheit oder der ZOllvergütung nach den 55 30 bi. 40 

und 43 des Zollgesetzes 1988 sinngemäß ZUlleften," 

Textvergleich 

geltende Fassung 

(6) Sow~it es mit d~n im 5 2 Abs. 1 genannten Zielen 

vereinbar und aus Grunden des offentlichen Interes.es geboten 
ist, kann der ronds mIt Bescheid bestimmen, daß der 

Importaulgleich nicht oder nUI In ermäßigter Höhe tu erheben 
ist. 

1. auf die die VorduSSptzunqpn fur die Gewährung der 

Zollfreihpit nd<l, ,l,·" H 30 L,s 4U, 42 und 85 Abs. 2 des 

ZoligeGelzeG 19S~, I1GBl. NI. 129, zutreffen, aUlgenolUlen 
jedoch Geschenkp I~ Wprt von uber 1 000 5, 

2. d1e 1. Ausganq~vOlm~'kverkehr, ausgenommen im passiven 

Veredlung.verkehr, Im SInne der &ollgesetzlichen 

Vorschriften zuruckgebracht werden; 5 90 Ab •• 2 des 
Zollgesetzes 19~~ Ist nicht anzuwenden, 

(7) Bel Anwendun~ des 5 42 des Zollgesetzes 1955 hat das 
Zollamt den Bundesminister tur Land- und fOrstWirtschaft von 

der RÜckbrinqung der Waren In das Zollgebiet zu verständigen. 

1. auf die die VorduSsetzungen tür die Gewährung der 

Zollfreiheit oder der Zollvergütung nach den 55 JO bis 40 

und 43 des Zollgesetzes 19~5 sinngemäß tut reffen, 

-- A"X-
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20. In , 26 Abs. 2 wird nach der Unternu .. er 1104 10 des 

Zolltarifs folgende Position eingefügt: 

-12 -- aus Hafer: 

A - Haferflocken-

21. Nach S 27 Abs. j wird folgender Abs. 4 angefügt: 

-(4) Der ronds hat seine Tätigkeit .it Ausnah.e der 

Erstellung der SChlußbilanz sowie der für die Übertragung von 
Vermögen erforderlichen Maßnah.en .it jO. Juni 1993 zu 
beenden.-

22. , 28 Abs. 1 lautet: 

-(1) Der Fonds hat für Mai. jeweils bis 31. Jänner für 

das i. vorangehenden Kalenderjahr beginnende Wirtschaftsjahr 

und für die übrigen diesea Abschnitt unterliegenden Waren 

jeweil. bis 31. Oktober für da. i. betreffenden Kalenderjahr 
beginnende Wirt.chaftsjahr jeweil. unter Einschluß der Zeit 

bis zur nächsten Ernte Veraarktungspläne festzulegen, die für 

ihr Wirksaawerden der Genehaigung der Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft und für Finanzen bedurfen. Fall. 

die Zusti .. ung nicht binnen drei Wochen nach Übermittlung des 

Ve,aarktungsplan. versagt wird, gilt sie als erteilt. Das 

Wirtschaftsjahr u.faßt bei Mais bis einschlie81ich der Ernte 

1991 den Zeitraua Vom 1. Noveaber bis 31. Oktobe, des 

folgenden Jahres und bel Mais ab der Ernte 1992 den Zeitraua 

voa 1. Oktober bis 30. Septeaber des folgenden Jahr.s, bei 

den übrigen in S 26 genannten Waren den Zeitrau. vom 1. Juli 

bis 30. Juni des folgenden Jahres. Oer Ve~marktungspl.n hat 

die Mengen der ein- und auszuführenden Waren, allenfalls auch 
Zeitpunkt der Ein- und Ausfuhr, Herkunft, Qualität und 

VerwendungszweCk der Einfuhren sowie de,en Verteilung zu 

enthalten. Bei de, Erstellung des ve,.arktungsplan. i.t 

insbesondere auf die inländische Produktion und den 

Inlandsbedarf sowie die Erfordernisse der Exportverwertung 
Bedacht zu neh.en.-

Textvergleich 

geltende Fassung 

, 28. (1) Der ronds hat für "ais jeweils bis 31. Jlnner 
für das i. vorangehenden Kalenderjahr beginnende 

WirtSChaftSjahr und für die übrigen diese. Abschnitt 

unterliegenden Waren jeweils bis )1. Oktober für das i. 

betreffenden Kalenderjahr beginnende Wirtschaft.jahr jeweil. 
unter Einschluß der Zeit bis zur näChsten Ernte 

Veraarktungspläne festzulegen, die für ihr Wirksa.werden der 

Genehaigung der BundeSMinister für Land- und Forstwirtschaft 

und für 'inanzen bedürfen. ralls die ZU5tiaaung nicht binnen 

drei Wochen nach Uberaittlung des Ver.arktungsplanes ver.agt 

wird, 9il t sie als erteilt. Das WIrtschaftsjahr umfaßt bei "ais 

den Zeitraua voa 1. NovemLer bis 31. Oktober de. folgenden 

Jahres. bei den übrigen 1. S 26 genannten Waren den Zeitrau. 
va. 1. Juli bis )0. Juni des folgenden Jahres. Der 

veraarktungsplan hat die "engen dei eln- und auszuführenden Wa­

ren, allenfalls auch Zeitpunkt der Ein- und Ausfuhr, Herkunft, 

Qualitat und VerwendungGzweck der Einfuhren sowie deren 

Verteilung zu enthalten. Bei der Er&tPllung dei 

Veraarktun9splanei 15t 1nGbesondere auf die inländische 

Produktion und den Inlandibedarf sowie die Erfordern1 ••• der 
Exportverwertung Bedacht zu nehaen. 

- AIJ ... 
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2). S 29 Abi. 1 lautet: 

·(1) Austuhren der in 1 26 genannten Naren bedürfen der 

BeWilligung des Fonds. Wenn die Zielsetzungen dei 1 21 Abi. I 

hiedurch nicht beeinträchtigt werden, hat der Fondl die 

Bewilligung zu erteilen. Der Fond I hat vor Erteilung der 

AUlfuhrbewilligung zu Anbotsteilungen für die in AUllicht 

geno .. enen AUlfuhren durch Öffentliche Bekanntaachung 

aufzufordern oder einen den jeweiligen wirtlchaftlichen 

Notwendigkeiten oder internationalen Vereinbarungen 

entlprechenden Bewilligunglvorgang zu belchlie8en, bei 

welche. er auch "indelt- und HÖchlt.engen für jeden 

Ausfuhrantraq festsetzen kann. Fordert der Ponda durch 

Öffentliche Bekannt.achung zu Anbotsteilungen auf, so hat der 

Fonds in der öffentlichen Bekanntaachung feitzulegen, da8 der 

Inlandspreil (I 38 Abs. 6) als Preilbalil bekannt zugeben iat. 

Lie~en die Anbote uber de. Inlandspreil, 10 ilt jener 

AUlfuhrantrag .it de. hÖChsten Exportpreia frei Grenze zu 

beWilligen. Liegen die Anbote unter de. Inlandspreis, 10 ilt 

jener Ausfuhrantrag .it der geringsten Differenz zwilchen de. 

Inlandspreis un~ de. Exportpreis frei Grenze oder _ soterne 

die Verladung aus .ehreren Lagerstellen erfOlgt _ de. 

durchschnittlichen Exportpreis trei Grenze zu bewilligen. Oe, 

Fonds kann jedoch von einer Bewilligung Abstand neh.en, wenn 

der i. Anbot angegebene Exportpreis frei Grenze oder der 

angegebene Difterenzbetrag unter BerüCksichtigung der 

Welt.arktprei.~ nicht ange.essen erscheint." 

24. S 30 Wird tolgendel Abs. 5 angefügt: 

"(5) Die Abs. I bis 4 sind auf Sachverhalte, die nach 

de. 30. Juni 1992 verwirklicht werden, nicht .ehr 
anzuwenden." 

Textverqleich 

geltende Fassung 

S 29. (11 Ausfuhren der i. J 26 genannten Waren bedürfen 

der Bewilligung des fonds. Wenn die Zielsetzungen de. I 21 Ab •• 

I hiedurch nicht beeinträChtigt werden, hat der Fond. die 

Bevilligung zu erteilen. Der fonds hat vor Erteilung der 

AUlfuhrbewilligung zu Anbotsteilungen für die in Au •• icht 

geno .. enen Ausfuhren durch ÖffentliChe Bekannt.achung 

aufzufordern oder einen den jeweiligen virtlchaftlichen 

Notwendigkeiten oder internationalen Vereinbarungen 

entlprechenden BewIlligungsvorgang zu beschlie'en, bei velche. 

er auch Mlndest- und Hochst.engen für jeden AUlfuhrantrag 

feitletzen kann. Fordert der fonds durch öffentliche 

Bekannt.achungen zu Anbotsteilungen auf, so hat der Fond. Al. 

Preisbasls für die Anbotsteilung den Preis frei östereichl.che 

Grenze festZUlegen. Der rands hat den Aus(uhrantrag .it de. 

höchsten Exportpreis zu beWilligen. Er kann jedoch von einer 

8ewilligung Abstand nehmen. wenn der im Anbot angegebene 

Exportpleis untpr Rprucksichtlgung der Weltmarktpreise nicht 
angemes&en erscheint. 
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25. 5 11 werden folgende Aba. 8 und 9 angefügt: 

-(8) Die Aba. 1 bia 7 aind auf Sachverhalte, die nach 

de. 30. Juni 1992 verwirklicht werden, niCht .ehr anzuwenden. 

(9) Allfällige Überlchüaae aus de. Aufko .. en dea 

Tranaportauagleich6betrag& sind für "aßnah.en ge.äß S 53 
Ab&. 2 zu verwenden.-

26. S 37 Aba. 1 lautet: 

-(I) 01e KÜhlenbetriebe sind verpflichtet, 

Aufzeichnungen über ihre Handelaver.ahlungen, 1h,e 

Indu6trieveraahlungen, den Lagerbestand und den Zu- und 

Abgang an Brotgetreide und "ahle,zeugni&aen, getrennt nach 

Weizen, Roggen und Kahlerzeugni6sen, unter Angabe der 
inländischen oder aualändischen Herkunft, zu führen und de. 

fonds .onatlich diesen Aufzeichnungen entspreChende "eldungen 

zu erstatten. Sofern eine Handel&.ühle auch LOhnveraahlungen 
vorn1 .. t, hat s1e 1n s1nnqe.Ißer Anwendung de, vor.tehenden 
a •• t1 .. ungen hle,Uber getrennte Aufze1chnungen zu tUh,en und 
getrennte "eldungen zu e,atatten.-
27. S 38 Abs. 6 lautet: 

-(6) Ala Inland&preia gilt bei Brotgetreide un~ 
Kahlerzeugnis.en der Großhandelsabg.bepre1 •. Be.teht fUr 

d1e.e Waren ein solcher Preis n1cht, Sow1e be1 allen anderen 

Waren hat der fonds als lnland&preia einen Vergleichswert 

unter Bedachtnah.e auf die Notierungen an der Börse für 

landwictachaftliche Produkte in Wien heranzuziehen. Iat auch 

ein solcher Preia nicht fest&tellbar, hat der fonds den Preia 
heranZUZiehen, der sich i. üblichen p,oduktbezogenen 

Geachäftaverkehr ergibt. In allen die.en fällen iat für 

I.portape.en dann ein Pauachbet,ag abzuz1ehen, wenn 1. 

gegenüberzuatellenden Auslandsprei& (Aba. 1) derartige 

I.port&pe&en nicht enthalten aind. Weiter ist ein 

Pauschbetrag für inländische Lieterungl- und 

Ver.uaerung&kosten und HandelSlpannen abzuziehen, aoweit 

solche i. jeweila heranzuziehenden Inlandapreis enthalten 
sind.-

Textvergleich 

geltende Fassung 

S 37. (1) Die Muhlenhetrlehe 61nd verpflichtet, 

Aufzeichnungen über Ihre Handelsvermahlungen, den Lagerbestand 

und den Zu- und Abgang an Brotqetrelde und Kahlerzeugni6sen, 

getrennt nach Weizen, R09~en und M~lllel~eugnissen, unter Angabe 

der inländi6chen oder auslandischen Herkunft, zu führen und de. 
ronda .onatlich diesen Aufzeichnungen entsprechende "eldungen 

zu .ratatten. Sofern eine Handela.Ühle auch LOhnver.ahlungen 

vorni .. t, hat s1e in ainnge.aBer Anwendung der vor.tehenden 

Beati .. ungen hierüber getrennte Aufzeichnungen zu führen und 
getrennte Meldungen zu erstatten. 

(6) Ala Jnlandsprei6 gilt bel Hrotgetreide der behördlich 
bestimmte Großhandelsab9abepreis (Er~~ugerpreis zuzüglich 

Verteilerspannen) und bei Mahlerzeugnis6en der behördlich 

be&ti .. te "ühlenabgabepreis zuzuglich Verteilerspannen. In 

allen anderen rallen Sowie dann, wenn für Brotgetreide und 

Kahlerzeugni6Se Preiae behordllCh nicht besti .. t sind, hat der 

ronda als Inland6preia einen Verglelch~wert unter Bedachtnah.e 

auf die Notierungen an der Bor6e für landwirtschaftliche 

Produkte in Wien heranZUZiehen. In allen diesen ,ällen ilt fUr 

I.portspeaen dann ein PaUSChbetrag abzuziehen, venn i. 

gegenUberzustellenden Auslandspreis (Aba. 7) derartige 

I.portlpesen nicht enthalten sind. Weiters ist ein paulchbetrag 

tür inländiache Lleferungs- und Veraußerungskolten und 

~andels&pannen abzuziehen, Soweit solche in dem jeweila 
heranzuziehenden Inlandbpreis enthaltPn sind. --A?'-
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28. In 5 38 Abs. 8 wird nach der Unternu .. er 1104 10 des 

Zolltarifs folgende POSition eingefügt: 

"12 -- aus Hafer: 

A - Haferflocken" 

29. 5 39 Abs. 3 lautet: 

"/3) Pür Ausfuhren, die der Fonds auf Grund einer 

Öffentlichen Aufforderung zur Anbotsteilung ge.äß 5 29 Abs. 1 

beWilligt, ist der Exportausgleichssatz in HÖhe der Differenz 

zwischen dem vo. Fonds gemäß 5 29 Ab •. 1 als Preisb.si. 

festgele~t.n Inlandspreis /5 38 Abs. 6) und dem Vom Exporteur 

in 6elne. Ausfuhrantrag genannten höheren Exportpreis frei 

Grenze, Von dem der Fonds bei Erteilung der Bewilligung 
ausgega"'len ist, zu besti_en." 

30. S 39 Abs. 11 Z 1 lautet: 

"I. auf die die Voraussetzungen für die Gewährung der 

Zollfrelhell oder der ZOllverqütung nach den S5 30 

bis 40 und 43 des Zollgesetzes 1988 sinngemäß 
zutreffen,· 

31. 1 40 Abs. 1 lautet: 

"/1) Oie Erträge aus dem Importausqleich 15 38), dem 

Exportausgleich (I 39) und dem Verfall von Sicherstellungen 

6ind Elnnahmen des Bundes und tür Ab6atz- und 

Verwertung6maßnahmen von Getreide i. Inland zu verwenden.-

Textverqleich 

geltende Fassung 

1. auf die die Voraussetzungen für die Gewährung der 

Zollfreiheit oder der ZollvergUlung nach den 11 ]0 bis 40 

und 43 des Zollge~etzes 195~ sinngemäß zutreffen, 

I 40. (1) Der I.portaU'~leiCh (I 38) und der 

Exportausgleich IS 39. sind Einnahmen des Bundes. Sie sind, 

soweit sie bei. Import od.r Export von Brotgetreide und 

Mahlerzeugnissen eingehoben werden, zur Stabilisierung der 

Getrelde-, Mehl- und Brotpreise, soweit sie bei. I.port oder 

Export von ruttermltteln und Tndustll.g~treide eingehoben 

werden, zur Sicheiung der inlandischen rutteraittelproduktion 

und des Absatzes von Tieren und tierischen Erzeugnissen. zu. 

Transportausqleich für futtp,mlttel, zur forderung der 

ProduktiVität und Oualitatsstelqerung in der Vlehwirtschsft, 

zu. Ausbau der "llchleistunq6kontrolle SOWie fUr "aanah.en aur 
'eltlgung dei Bergbauerntu.s zu verwenden. 

- A-:J._ 
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32. , ~3 Abs. 2 lautet: 

-(2) Das verbleibende Beitragaaufkoaaen iat tue Abaatz­

und Verwertungsaaßnah.en i. Bereich der Getreidewirtachatt, 

für Förderungs.aßnah.en zugunsten von Er.atzkulturen de. 

Getreldebaua (sogenannte Alternativenförderungl, für die 

rörderung von Glünbracheflachen und ab 1. Jänner 1992 auch 

für die Stärke- und Alkoholwirtschaft (Stäckeförderung) zu 

vecweoden. Die Gcundaatze und röcdecungacichtlinien tüc 

decactige indicekte Verwertungs.aßnahmen von Getceide aind 

bi. einschließlich 31. Dezeaber 1991 Vom Bunde •• ini.te, tü, 
wirtschaftliche Angelegenheiten i. Einvecnehaen mit den 

Bundes.inistecn füc Land- und For.twirtschaft und füc 

rinanzen festZUlegen und gelten ab 1. Jänner 1992 Al. vom 

Bundesminister für Land- und For.twict.chaft 1. Einvecnenaen 

mit dem Bundesminister für Finanzen eclas&en. Ab de. 1. 

Jännec 1~!l2 konnen diesbezügliche Rlchtllnien odec Anderun':jen 
von Richtlinien vo. Bunde.minister füc Land- und 

ror.twirtschaft im Einverneh.en .it de. 6uodesmlni'ter tür 

Finanzen erlassen werden. Ober die hiefür ecfocderllchen 
"ittel verfügt der Bundes.iniater für Land- und 

rorstwirtschaft. Vor diese. Zeitpunkt VOm Bunde,minister fü, 

wirtschaftliche Angelegenheiten erteilte Zuaichecungen 

bleiben aufrecht. Ansuchen um Förderung sowie offene 

rörderungsauszahlungen, welche sich auf Zeiträume vor dem 1. 

Jänner 1992 beziehen, jedoch bis dahin vom Bundesminiater für 

wirtachaftliche Angelegenheiten nicht erledigt wurden, weiden 

vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft erledigt. 

Dem ronds sind für alle son.tigen Verwendungszwecke über 
Ve,langen Bunde.mlttel in dec halben HOhe dec jeweila 

fälligen Kosten der ducchzuführenden "aanahmen und ab dem 

aalendecjahr 1990 für die Förderunq von GrU"brachefllchen 

Bundesmittel im Au •• aß von 7S vH der jeweils fll11gen Ko.ten 
zur Vecfügung zu stellen. • /. 

Textverqleich 

geltende Fassung 

(21 Da, velblplLende Beltlagsaulkoaaen i.t fur Absatz- und 

Verwertung6maßnahmen la Bereich dei Gelleldewlrtachaft, für 

rörderung6maßnahaen zuqun5ten vun EI.atzkulturen des 

Getreidebaue6 (6ogenannte Al telll.>llvenlülderung), für die 

Forderung von Grünblachetlachen und ab 1. Janner 1992 auch für 

die Stlirke- und Alkoholwil t schat t zu verwenden. Der ronds hat 

bl6 31. Dezember 1991 dem 8undesmini6ter für wirtSChaftliche 

Angelegenheiten nach Maßgabe der vOlhandenen "ittel über 

Verlangen Mittel In dei halben HOhe der Jeweils fälligen Kosten 

de, durchzutuh,enden ,,,,Ja rekten Verwel tungll.aßnah.en von 

Getreide Im 8ereich deI StAlke- und Alkoholwirtschatt zur 

Verfügung zu 5tellen. Die Glund6atze und Forderungsrichtlinien 

fü, deraltige indllekte verwertungs.aßnahmen von Getreide sind 

b15 ein6chlleßlich jl. Oez~mber 19~1 vom Bundes.inister tür 

wi,t,chattliche Angelegenheiten im Einverneh.en mit den 

8unde,mlnl6tern fÜI l.alld- und For'twirt6chatt und tür rinanzen 

fe6tzulegen und gelten ab I. Janner 1992 als vom Bundes.inister 

für Land- und For6twirl6chaft I. Elnver"eh.en mit dem 

Bunde6.ini6ter fur finanzen erla5sen. Ab dem 1. Jänner 1992 

können dle6bezügliche ~1~htl1nien oder Anderungen von 

Richtlinien vo. Bunde6mlni6ter für Land- und rorstwictschaft i. 

Einvernehaen mit dem Bunde6mlni6ter fur Finanzen erlassen 

werden. Über die hlefur erforderlichen Kittel verfügt bis 

ein,rhließlich 31. Dezember 1991 der bunde6mini6ter für 

wirt6chaftllche Angelegenheiten und ab 1. Janner 1992 der 

Bunde'lllnl5ter tur 1...,.d- und fUISlwlllschaft. Vor diesem 

Zeitpunkt vom Bunde~"lnlslel lur WirtSChaftliche 

Angelegenhe,ten erte,lte Zuslchelunqen bleiben aufreCht. 

AnSUChen Ull forderunq sowie olfene forderungsauSzahlungen, 
welChe 'Ich auf Zeltl&Ume VOI dem 1. Janner 1992 bezlenen, 

jedoch bi6 dahin VOll Bundesmini6ter tur wlrt6chaftliche 

Angelegenheiten nicht erledigt wurden, werden voa 

Bunde6.ini6ter fur L4nd- und for6twirt6chaft erledigt. Dem 

fond6 6ind fllr alle sonstigen Velwendungszwecke über Verlangen 

Bunde,miltel in der hall,en Hohe der Jeweil, fälligen Kosten der 

durchzuführenden Maßnahmen und ab dem Kalenderjahr 1990 fUr die 

förderung von Grünbracheflachen Bunde6aittel i. Aus.aa von 

75 vH der jeweils fall1gen K06ten zur Verfügung zu Itellen .• /. 

-A~-
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Die reatlichen "ittel i. Aua .. , von 
25 vH für die Förderung von Grünbrachefliehen aind aua de. 

Beitragsaufko .. en heranzuziehen. Ober die gesa.ten "lttel für 
diese "aBnah.en und deren DurchfUhrung verfügt der 

Bundea.iniater für Land- und Foratwirtachaft i. ~inverneh.en 
.it dem Bundes.inister für Finanzen.-

31. In , 51 b Aba. 1 lautet die Zolltarifnu .. er 1105: 

-3105 -- "ineralische oder che.iache Dünge.ittel, die 

zwei oder drei der düngenden Ele.ente 

Stickatoff. Phoaphor oder Kaliu. enthalten, 

andere Dünge.ittell Waren dieae. Kapitela in 

Tabletten oder ähnlichen Fo'.en oder in 

EInzelpackungen .it eine. ~Qhgewicht von 10 kg 
oder weniger: 

ex 3105 - Harnstoff; Dia .. onlu.phoaphat, 

"onoa .. oniu.phoaphat, auch ge.lacht-

34. S 55 Abs. 1 Z l lautet: 

-2. von der Bundesarbeitaka .. er, darunter 
ein Obaannatellvertreter,-

Textverqleich 

geltende Fassung 

Oie 
reatlichen Mittel i. Ausmaß von 25 vII für die Förderung von 

Grünbracheflächen sind aus dem Beitragsaufko .. en heranzuziehen. 

Art. VIII der Marktordnung5ge5etz_Novelle 1988, BGBl.Nr. 330, 

iat ab dem Ralenderjahr 1990 nicht mehr anzuwenden. Ober die 

gesa.ten Mittel fur dIese Maßnah.en und deren DurchfUhrung 

verfügt der Bundesminiater für Land- und roratwirtachaft i. 
EinvernehMen ait deM BundeSMiniater für Finanzen. 

1I05 
MIneralIsche oder cheaische Dünge.ittel, die zwei 

oder drei der dungenden Ele.ente StickatOff, 
Phosphor oder ~allua enthalten; andere 

Dtinqpmlttel; W~ren diesea Rapitela in Tabletten 

oder ~hnlich~l' Poraen oder in EInzelpackungen .it 

eine. ~ohgewicht.von 10 kg oder weniger: 

ex 1105 - andere al& in Einzelpackungen _it eine. 

ROhgewicht von 5 kg oder 
weniger 

2. vo. Österreichlachen Arbeiterkaaaertag. darunter ein 
Obaannatellervertreter. 

-AP-. 
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35. S 55 Abs. 7 lautet: 

-(7' Den Vorsitz in den Sitzungen der ge.chäft.fUhrenden 
Au.achüsae und der Ob.ännerkonferenzen fUhrt der Obaann od.r 
in .einer Verhind.rung ein Obaann.tellvertreter. Die 
Vertretungabefugnis ko .. t den Obmann.tellvertrete,n In 
nachatehender Reihenfolge zu: 

1. bei. "ilchwirtachaftafonda de. von d., 

Bunde.a'b.itaka .. e" in dea •• n Ve,hind.,ung d •• von d., 

Bundeaka ... , d., g.we,blich.n Wirtachaft und in d •••• n 

Ve'hinderung de. vo. Ö.ter,eichi.ch.n Gewerk.chaftabund 
naahaft ge.achten Ob.annatellvert,eter, 

2. bei. Getreid.wi'tachaftafond. d •• von der Bunde.ka ... r der 

g.we,blichen Wirtachaft, in d.s.en Verhinderung d •• von 

der BundesarLeitaka ... r und in dea.en Verhind.rung de. va. 
Öaterreichiach.n G.w.rkschaftsbund naahaft geaachten 
Ob.annstellv.rtr.t.r.-

3'6. Nach S S8 Aba. 2 wird folgender Aba. 2 a .i ngefUgt: 

-(2 a) Aba. 2 gilt für die Tätigk.it der 

ge.chäft.fUhrenden Auaachüa.e und der Kontrollaua.chueee der 
ronde zur PrUfung d.r G.barung und zur Er.t.llung der 
SChlußbilanz.n sowie für die erforderlich.n "aßnah.en zur 
Obe't,aqung von Ve,mögen ab d.m 1. Juli 1993 .tt d., "aßgab •• 

daß die dabei anfallend.n Rei.e- und Auf.nthaltag.bühr.n 
.owie allfällige Sitzungsg.ld., und Koaten fü, die 

Einschaltung von Wi't6chaftaprüf.rn aua "ilteln dea Bundes zu 
tragen aind.-

37. Nach S 58 Abs. 4 wird folgend.r Aba .• a eing.fügt: 

-(4 a) Di. Fonds haben säatlich. Unt.rlagen und 

Aufzeichnung.n nach dem 30. Juni 1993 der AKA (Agraraarkt 

Austria) zur weiteren Aufbewahrung zur Verfügung zu stellen. 

Die geschäftsführenden Ausschüaae und die Kontrollausachüa.e 

.ind berechtigt, diese Unterlagen und Aufzeichnungen bis zu. 

AbschluA der Eestellung und Gen.h.igung der Schlußbilanzen 

sowie füe die .rfoede,lichen "aAnah.en zu, Übertragung von 
Ve,.ög.n ZU verwenden.-

Textvergleich 

geltende Fassung 

(71 Den Vo,aitz in den Sitzungen der gelchäftsfüh,.nd.n 

Auslchülle und der Ob~annerkonferenzen führt der Ob.ann od., in 
•• in., Verhinderung ein Ob.annatellvertreter. Die 

Vertretung6befugnis koamt den Ob.annatellvertretern in 
nachatehender Reihenfolge zu: 

1. bei. "ilchwirt6chaftsfand6 dem va. Ölterreichiech.n 

Arb.iterka .. ertag. In del6en Verhinderung de. von d.r 

Bundelka .. er der gewerblichen Wirt.chatt und in d •••• n 

Verhinderung de. vo. O'te,r.ichilchen Gewerkechatt.bund 
na.haft ge.achten Ob.annltellvertr.ter, 

2. bei. Getreidewllt6chaft61onds de. von d.r Bund •• ka ... , d.r 

g.w.rblichen Wlltschaft. in de61en Verhinderung d •• vo. 
öet.rreichilchen Albeiterka .. ertag und in deiBen 

Verhinderung de. vo. Osterreichi6chen Gewerkschaftsbund 

naabaft ge.achten Obaannstellvertreter. 

- ?n-
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38. Nach S 58 wird folgender S 58 a eingefUgt: 

., 58 a. DIe Tätigkeit der Organe der Fonds endet ait 

Ausnahme jener der geschäftsfUhrenden Ausschüsse und der 

Kontrollausschüsse ait 30. Juni 1993. Die geschäftSfUhrenden 

Ausschüsse und die ~ontrollausschüsse haben die notwendigen 
Arbeiten tür die Erstellung und Genehaigung der 

Sch1ußbilanzen der Fonds sowie für die erforderlichen 

"aßnahaen zur Übertragung von Veraögen fortzufUhren und ihre 
TIit19~"it alt 30. Septeaber 1993 zu beenden.-

39. 
Nach S 61 wird folgender S 61 a eingefUgt: 

·S 61 a. Ab dem 1. Juli 1993 sind I 60 Aba. 1 bis 4 und 
, 61 alt der "aßgabe rlurch die AftA anzuwenden, 

daß die 
verwa1tungskostenbeiträge den Verwaltungsaufwand der AftA 

abzug1lCh der Ihr gemaß S 20 Viehwirtschaftsgesetz 1983, 

BGBl. Nr. 621, in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 

ait S 38 des AftA-Gesetzes 1992 fUr diese Zwecke zufließenden 

"ittel abdecken. Oie HÖhe der verwaltungskostenbeiträge darf 

dabei die in , 60 Abs. 1 und 2 festgesetzten HÖChstwerte 
nicht übersteigen .• 

40. Nach S 67 wird folgender S 67 a eingefügt: 

·5 67 a. (1) Dal GeSChäftsjahr des "ilchwirtlchaftsfonds 
endet im Jahr 1993 ait 30. Juni 1993. 

(2) Die geSChäftSfÜhrenden AUIlchüsle der Fonds haben 

bis 30. Septeaber 1993 die Sch1ußbilanzen fertigzuste1len und 

zu genehalgen. Vor Genehmigung der Schlußbilanzen lInd diese 

von den Kontrollauslchüssen zu prüfen und darüber den 

gelchätlbtühlenden AUSSChüssen jeweIls ein Bericht zu 

erstatten. Dabei ist S 57 Abi. 3 a anZuwenden .• 

Textvergleich 

geltende Fassung 

-- J, A-
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41. i 68 a Aha. 1 lautet: 

"(1) O.e Bunde •• ini.ter fUr Land- und Foratwirt.chaft 
15t eraächtlgt. die Fond. unt.r Bedachtnahae .uf ihren 

Wirkungabe,.ich oder ait die.e. i. Zu ..... nh.ng .t.h.nden 

Produktion.altern.tiv.n ein.chli.Blich .nd.r.r Kultur.rten 
.it de, Abwicklung von Förd.'ung ••• Bnaha.n und 

ab'.l~tö'd.rnden "aßn.h •• n zu beauft'.g.n. Die •• "aßn.h •• n 

.ind von d.n Fond. g •• äß d.n Richtlini.n od.r Auftrag.n. die 

d.r Bund ••• ini.t.r für Land- und roe.twirt.ch.ft zu .'l.a •• n 
od.r zu ert.il.n hat. durchzuführ.n •• 

42. S 68 a wird folg.nd.r Ab •• 4 ang.fügt: 

·'4' Der Bundea.ini.ter fUr Land- und ror.twirtach.ft 
iat b.rechtigt. b.i d.n rand. Kontrollen üb.r die 

wid.ung.ge.äß. Veew.ndung der tüe die ".Bn.h •• n geaeß Ab •. 1 
aUfg.wendeten ftitt.l durchzuführen." 

43. In S 70 a Ab •. 1 und 4 weeden die Au.drücke ode. 

Öat.rr.ichi5ch.n Arb.it.rk .... rt.g •• • und "d •• 

Ö5t.ereichi.chen Arb.lterk ... ert.g· durch den Au.druck 
"d.r aunde •• cbeit.k .... r· .r.etzt. 

Textvergleich 

geltende Fassung 

S 68 a. 11' Der Bunde •• ini.ter für Land- und 

Forstwirtschaft ist ermäChtigt, die fonds unter Bed.chtnah •• 

.uf ihren WirkungsbereIch oder .it diesem i. Zus ... enh.ng 

stehenden Produktion6alternativen .it der Abwicklung von 

Förderungsmaßn.h •• n und absatzfördernden "aBnahmen zu 

beauftragen. Di.se "aBnah.en sind von den Fondl ge.äa den 

RichtlinIen oder Auftragen, die der Bundes.iniater fUr Land­

und For6twirtschaft zu erlassen hat, durchzuführen. 

S 70 •. 111 Der Bunde6einister für L.nd- und 

Forltwirtschaft hat nach Anhörung der Prä.identenkonfer.nz d.r 
Landwirtschaftlka .. ern Oll.rreich., deI Bundeaka .. er der 
g.werblich.n Wirtlchaft, dei 06terreichllchen 

Arbeiterkaaaertages und des OLterreiChi.chen 

Gewerk.chaft.bundel I. Elnvel~~h.en .it dem Bund.lminiater für 

Finanzen bi. ]1. "al fur das a. folgenden 1. Juli beginnende 

Wirt.chaftsjahr (ln deI Folge "näChstes Wirtlch.ftaj.hr"1 durch 

Verordnung die Hohe des Bundesanteilel 15 70 Z 11 featzuaetzen. 

11' Der Ge&chaftltuhrer dei "ilchwirtach.ft.fondl h.t 

Unterlagen betreffend die vo'.uaaichtliche EntwiCklung der 

Anlleferung und des Inlandsabsatzea .n "ilch in bearbeit.ter 
und verarbeiteter For. sowie der tür Absatz- und 

Verwe,tungl.aßnah.en I. Bereich de, "ilchwi'tlch.tt 

vorau.lichtlich anfallenden Waren und der dafür inlgela.t 

erforderlichen "ltlel tur das nächste Wl'tschaftajahr dem 

Bunde'.ini.ter für Land- und forstwirtschaft rechtzeitig 
bek.nntzugeben. 

-22-
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44. Iverfassungsbestiaaung) In S 73 Abs. 1 bis 3 entfällt 

jeweils der Klaaaerausdruek -IVerfassun9 5bestiaaung)-. 

Textverqleich 

geltende Fassung 

S 73. (I) IVerfassungsbesti_ung) Die Einzelricht.eng_ ist 
diejenige "ileh.enge, für deren Ubernahme durch einen 

Bearbeitungs- und Verarbeitun9sbetrieb von eine. "ilcherzeuger 
in eine. Wirtschatt&)ahr ein zusatzlicher 

Absatzförderungsbeitrag nicht zu entrichten i&t. Die 

Einzelriehtmenge be.Ißt sich In ~Ilogra_ und ist 

erforderlichenfalls auf die nachste zur Gänze dureh zwölf 

teilbare 'Hlchaenge aufzurIInden. Einzelrichtmengen und 

"ilchlieferungen eines Milrherzeuqers, seines Ehegatten, seiner 

.inderjährigen ~inder und Wahlkinder sowie der am selben Hof 

lebenden volljährigen Kinder und Wahlkinder sind innerhalb 

eines Einzugsgebietes zusammenzuzahlen. Dasselbe gilt, wenn auf 

ein und demselben landWirtschaftlichen Betrieb mehrere 

Einzelrichtmengen bestehen, fur alle "ilcherzeuger dieses 

Betriebes. Einzelrlrhtmengen und MIlchlieferungen eine. 

"ilcherzeugers, seines Ehegatten, seiner .inderjährigen Kinder 

und Wahlkinder sowie der am selben Hof lebenden volljährigen 

Kinder und Wahlkinder sind im ralle eines Antrage. der 

Verfügungsberechtigten ztls~m.enzuzählen, wenn deren 

landwirtschaftliche Betriebe nicht i. selben Einzug.gebiet, 

jedoch i. 5.lben oder in zwei un.ittelbar angrenzenden 

Verwaltung.bezirken liegen. SolChe Anträge sind von allen 

Verftigungshl!rechtigten uber die vom Antrag betrOffenen 

landwirt5chaftlichen Be!rlehp hpl sonstiger Unwirksa.keit zu 

unterfertigen. In den Anteagen Ibt von den Antragstellern jener 
Bearbeitungs_ und Verarbeitungsbetrieb anzugeben, der 

hinSiChtlich der gemeinsamen Verrechnung der 

Absatzförderungsbeitrage und der Abhofpauschale als zuständiger 

Bearbeitungs_ und Verdlbpltungsbettleb gelten soll, wobei 

diese. von allen anderen betrOffenen Bearbeitungs_ und 

Verarbeitungsbetrieben die zur gemeinsamen Verrechnung 

erforderlirhen Unterlagen umgehend zur Verfügung zu stellen 

5ind. Der Antr~g ist Im Wpge des für die Verrechnung 

Zuständigen Bparbpitungs_ und Verarbeitungsbetriebe. bei. 

"ilchwirtschaftsfonds bis JO. Juni jenes WirtSchaft_jahres 

einzubringen, ab dem pr für di~ gemeinsame VerreChnung gelten 
soll. • /. 
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vorgeschlagener Text 
Textvergleich 

geltende Fassung 

Die ge.einsa.e Vereechnung endet 

1. bel Wegfall drc Vorau~,etzungen fur die gemeinaa.e 
Vecrechnung oder 

2. bel Widerruf durch .Indr~te,,& rinrn dec 

Verfügungs~erechtlgten 

.it dem auf den Wegfall der Voraub6etzungen oder auf da. 

Einlangen der Wlderrutserklarung bel. "Ilchwirtachaft.fond. 

folgenden WIrtschaftsJahr. Oer "Ilchwletschaftsfonds hat alle 

Veefügung6beeechtigten uber die von dee grmeinsamen Verrechnung 

betroffenen landwietschaftllchen betriebe sowie alle 

betroffenen Bearbeitungs- und Veraebellungbbetriebe über die 

gestellten Anträge und die Beendigung der ge.einsa.en 

Verrechnung zu verständigen. Weiters ist die Einzelricht.enge 

eine, "ilcheezeuger" seines Ehegatten, seiner minderjährigen 

~lnder und Wahlkinder SOWie der am lelben Hof lebenden 
volljährigen ~indee und Wahlkinder auf Antcag der 

Vecfügungsberechtigten auf rlnen andreen Betrieb dl ••• r 

Personen, tür den keine Einzelrichtaenge belteht, zu 

übertragen, wenn deren landwirtschaftliche Betriebe nicht i. 

6elben Einzugsgebiet, jedoch i. selben oder in zw.i un.itt.lb.r 

.ngrenzenden Verwaltunqsbezirken liegen. Für die •• n r.ll g.lt.n 

die vorltehenden Belti •• ungen betreffend dle ge.eln •••• 
Ve~rechnung sinnge.ä6. 

(2) (Vecfal,ungsbestlamung) Oie Einzelricht.enge ateht de. 

jewelligen Verfügungsberechtigten über einen .ilcherzeugenden 

Betcleb zu. Geht da, Verfügungsrecht auf einen anderen über, .0 

bleibt die [Inzelricht.enge ~estehen, lofecn der Betrieb 

weiterhin ,elb'tändig beWirtSChaftet Wird oder bewirt6chaftbar 

i,t. I,t dec Vecfuqungsberechtlgte Pachtec, 60 steht ihm _ 

sofecne er die "Ilcherzeugunq auf dem Pachtbetrieb nicht 

weiterhin aufreCht ~rhalt - die El~zell Icht.enge nur dann zu, 

wenn außerdem die Pachtdauer 1II11Id"~lens ein Wi r tschaft6jahr 

betcägt und er alle vor Beginn des Pachtvechaltnis&e& zu • 

• ilcheczeugenden Betrieb gehorenden flächen pachtet; zu die.en 

Flächen gehören nicht Bauflächen, Weingäcten, Wald, Ödland, 

Hau'gärten und Ob&tqärten, die ,ich der Verpächtec zu­
rückbehalten hat. / 

• • 
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vorgeschlagener Text 
TextvergleiCh 

geltende Fassunq 

W~nn ~in blsh~r ~lnh~itlich b~wirt.chaft.ter 
B~trl~b In .~hr~r~ s~lbstandlq b~wlrtschaft~te B~triebe .ufge­

t~ilt wird od~r w~nn bisher gem~insam b~wirtschaftete Betriebe 

auf9~t~llt werd~n. ist die Elnz~lrlchtmeng~ ~ntsprechend einer 

V~r~inbarunq aufzut~il~n. di~ Spat~5t~ns ein Jahr nach dieser 

Auft~llung q~5chlossen wurd~; si~ wird .lt d~m auf die Bekannt­

gab~ d~r V~r~lnbarunq an d~n zustandlq~n Bearbeitungs- und 

Verarbeitunqshetrieb tolqende~ "onat.eraten wirka ••• Ko .. t 

inn~rhalb ~lne6 Jahres nach der vorg~nannten Auf teilung eine 

V~r~inharung nicht zustand~. 60 Ist dl~ Einzelrichtmenge In 

j~n~. Verhältnis aufzuteilen, wi~ diP zum Grundb~st.nd der 

aufget~lltpn Retliebe q~hollqen rlachen (ohne Berücksichtigung 

von Bautlachen, Welng~lten, Wald. Alm~n. Ödland, Hausgärten und 

Obst9art~nl aufgeteilt wurden. BIS zur endgültigen Auf teilung 

d~r [inz~llichtmenge wird diese gleichmäßig aufgeteilt. Sofern 

111 folg~n"en nIcht ander~s bestillU!lt wird. bl~ibt die 

[inz~lrichtll~nqe von Wirtschaftsjahr zu wirtschaftsjahr gleich 
(Wahrungsmengel. 

(2 al (V~rfassungsb~stlllU!lungl w~nn ein 

V~rfügungsbererhti9t~r ub~r einen landwirtschaftlichen Betrieb 

alle zu. Grundbestand dl~s~s Betriebes g~hör~nden Fliehen für 

ein oder lIehrere Wirt6~haftsjahre an .ehrere verpachtet. 10 

kann die Elnz~lricht.enge f," die Dauer der Pachtverhältniss. 

auf die landwirtschaftlichen Betriebe d~r Pächt~r Übertragen 

werden, w~nn zUllindest ein Pächter auch das Wirtschaftsgebäude 

pachtet. Bauflächen, Weingarten, Wald, Ödland, Hausglrten und 

Obstqärten kann Sich der Velpachter zurÜCkbehalten. Die 

Einzelrichtllenge Ist an die Pachtel in Jene. Verhältnis 

aufzuteilen, wi~ die zu. Grundb~6t~nd d~s v~rpachteten 
Betliebes gehor~nden rlachen (ohne BerüCksichtigung von 

Bauflächen, Weingarten, wald, ~lmen, Ödland, Hausgärten und 

OLstgärt~nl aufgeteilt wurden, wob~i di~ einz~ln~n Teilmengen 

Jeweils zur Ganle durch zwolf tpilhdr sein müss~n und in Summe 

di~ bish~ri9P Elnzelrlchtmenqe nicht übersteigen dürfen. Die 

Ub~rtragung der Elnz~lrlChtmpnqe ist an die nach der 

Einzuq6gebl~tsr~9~lung Zustan~lgpn Bearbeitung6_ und 

Verarbeltun96betrl~b~ .ltt~16 eines vom "ilchwirtschaftsfonds 
aufzul~9~nd~n ror.blattes zu melden. / 

• • 
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vorgeschlagener Text 
Textverqleich 

geltende Fassung 

Oie 

Sozialveriichelung6anitalt der Bauern hat zu be6tätigen, daß 

die angegebenen Pachtf lachen bei lhc qelleldet wurden. Die.e 

8e6tätigung ilt nur gUltlg, wenn 6ie bel der Vorlage an den 

zu.tändigen Beacbeltungs- und Veracbeltungsbetrieb nicht älter 

als sechs "onate i6t. Oie Sozlalverslcherungsan6talt hat die 

zustandigen Bearbeitungs- und Veldcbeitungsbetriebe zu 

veritandigen, wenn die pachtvertrage wieder aufgelöat werden. 

Die Regionalkoaai,slon hat zu prufen, ob es ,ich bei dieaen 

Pachtflächen um alle ZUN Grundbestand des verpachteten 

8etriebei gehörenden rlachen einschließlich Wirtachaftsgebäude 

handelt und der Verpachter sich hochstens Bauflächen, 

Weingärten, Wald, Ödland, Hausqarten und Obstgärten 

zurückbehalten hat. Der eingereichte Antrag ist vom zuständigen 

Beacbeltungs- und Verarbeltunqsbetrleb zu bestätigen und 

anderen davon betroffenen Bearbeltungs- und 

Veracbeitung6betrieben zur Kenntnis zu bringen, wenn der Antrag 

vollständig ausgefullt 1st und die 60nstlqen Voraussetzungen 
erfüllt sind. An60nsten Sind die Antrage de. 

"ilchwictschaftifonds zur f.ntscheidung vo~zulegen. Di. 

Übertragung wird alt Beqinn des Wirt6chaftsjahres wirksaa, da. 

auf da6 Einlangen de6 voll~landlg aU6gefuilten und be.tätigten 
Antrage6 bei. zU6tändigen Bea'beitung6- und 

Verarbeitungsbet'ieb folgt. Wurde jedoch während des 

Wirt6chaft6jahre&, in dea der Antrag bei. zUitändigen 

8earbeltungi- und Velalbeitungibetrieb einlangt, von d •• die 

Einzelrlchtaenge abgebenden Betrieb keine "ilch an .in.n 

Bearbeitungi- und Verarbeitungsbetrieb geliefert, kann die 

Einzelricht.enge rückwirkend mit Beginn dieiei 

Wirtlchaftijahrei übertragen werden. Jede ZUia .. enlegung von 

Einzelrichtmengen. die die Voraussetzunqen diesei Ablatzea 

nicht e,füllt. iit unwirksaa. "it Beginn des Wirtichaftajahrel, 

in dem zUllindelt elBeb der Pachtvelhaltnisse aufgelölt wird. 

fallen die Einzelrlchtmenqen in dem Ausmaß, in dem lie 

übergegangen und. t.och!.len~ 41:> .. , in dem dann bestehenden 
Aus.aß wieder zUlück. 
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vorgeschlagener Text 
Textverqleich 

geltende Fassung 
f 2 bl (V~r fa&sUn'.lsb~6t Immurq 1 8el Elg~ntu .. süb~ctragung 

all~r zu. Grundb~stand ~In~& ldndwlrtschaftllch~n B~triebes 
g

eh
drenden rlachen an mehrere kann die Elnzelricht.enge nach 

9
rund

bücherllcher Durchtuhrung der EigentuasüLectragungen auf 
die landwirtschaftlichen Betriebe der neuen Eigentümer 

Übertragen werden. Bauflachen, Weingarten, Wald, Ödland, 

Hausgärten und Obstgarten kann Sich der bisherige Eig8ntü.er 

zurÜCkbehalten. Oi~ Einzelrichtmenge ist auf die neuen 

Eigentümer in Jenem VerhaltnlS aufzuteilen, vle die zum 

Grundbestand des Betriebes gehorenden rlachen lohne 

Berücksichtigung von R~utl~chpn, Weingarten, wald, Almen, 

Ödland, Hausgilltl'n und OI".t')lIlt .. nl aufgeteilt wurden, wobei die 

einzelnen Teilmengen jpwell~ zur G~nze durch zwölf teilbar s8in 

.Üs6en und In Su .... e diP bl~h"II'JP. Elflzelricht.enge nicht 

übersteigen di .. fen. Die Uhprtrll<Junq der Einzelrichtmenge ist an 

die nach der EinzugsgeblPtsregelung Zu&tllndigen Bearbeitungs_ 
und Verarbeitungsbet'ipbe "Ittels Plnes VOm 

.Ulchwirtschl\ftstonds autzuleg"IHlen rormblattes zu .elden. Die 
Aegionalkommission h~t zu pruten, ob es sich bei den 

übertragenen Flachen um alle zum Grundbestand des Betriebes 

gehbrenden rlachen handelt und der bisherige Eigentü.er sich 

höchstens Bauflächen, Weingarten, Wald, Ödland, Hausgirten und 

Obstgärten zurückbehalten hat. Der eingereichte Antrag ist Vom 

zuständigen Bearbeitung&_ und Verarbeitungsbetrieb zu 

bestätigen und anderen davon betrOffenen Bearbeitungs_ und 

Verarbeitungsbetrieben zur ~enntnl& zu bringen, wenn der Antr.g 

vollatändlg ausgefüllt Ist und die son&tlgen Voraus.etzungen 
"ftüllt alnd. Ansonsten sind die Anträge dem 

"ilchvlrtschaftsfonds zur Entscheidung vorzulegen. Die 

Übertragung wird mit Beginn des Wirtschaftsjahrea wirks •• , da. 

auf das Einlangen des vollständig ausgefüllten und be.tätigten 
Antrages beim zustandlgen 8earbpjtungs_ und 

Verarbeitungsbetrieb fOlgt. Wurde Jedoch während des 

Wirtschaftsjahres, in dem der Antrag beim zuständigen 

8earbeltungs_ und Vera'beltun~.bet[leb einlangt, von dem die 

Einzelrlchtmenge abgebenden BelrlPb keine Milch an einen 

Bearbeltungs_ und Verarbeitungsbetrieb geliefert, kann die 

Elnzelrlchtmeng~ ruckwIrkend mit Beginn dieses 

WIrtschaftsjahres ubertragen werden. Jede ZU6a~enlegung von 

!inzelrlcht.~ngen, die die Voraussetzungen dieses Absatz •• 
nicht erfullt, ist ',"wlr~~am. .....2'i---
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vorgeschlagener Text 

45. Nach i 73 Ab •. 1 werden folgende Ab •• 1 • und 3 b 
eLngefUgt: 

-(] al Aba. ] iat nur auf jene SaChverhalte anwendbar, 

die apäteatena ait Wirkung voa 1. Juli 1992 zua Erlöachen der 
Einzelrichtaenge führen. 

(] bl lat ein .iIcherzeugender Betrieb nicht .ehr 

bewirtachaftbar. ao ateht ab de. 1. Juli 1992 die 

Einzelricht.enge de. Verfügungaberechtigten über jene Fläche 

zu, auf der daa W1rtachaftagebäude geatanden 1at.-

Textvergleich 

geltende Fassung 

111 IVerfa&&ung&be6tl .. un~1 Die Wahcungsaenge erll.cht ait 

8eginn elnes Wirtschaft&Jahres, wenn la 8asiszeitraua keine 

"llch geliefert wurde od~r wenn der "ilcherzeuger die 

"ilcherzeugung auf Dauer eingestellt hat. Davon au.geno .. en 

.Ind Fälle, In denen I. 8a6i6z~jtraua Illtolge eine. 

Eleaentarereigni66e6 keln~ "lieh geliefert wurde; in die.en 

Fällen erlischt die Wahrunqsmenqe nur dann, wenn ln zwei 

aufeinander folgenden Wirtschaft6jahren keine "ilch geliefert 
wurde. 
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vorgeschlagener Text 

46. (Verfassungsbestimaung) In S 73 Abs. 4 und S entfällt 

jeweils der Kla .. erausdruck -Iverfassungsbesti .. ung)_. 

Textvergleich 

geltende fassung 

(4) IVerfassungsbestimmung) Abweichend von Abs. 3 

unterliegt die Wahrungsmenge während der Stillegungsfrist 

keiner Veränderung, wenn der VerfügungSberechtigte die 

beabsichtigte Stillegunq vor deren Beginn an den zustindigen 

Bearbeitungs- und Verarbellungsbetrleb unter Verwendung von vom 

~ilchwirtschaftsfonds aufzulegenden rormblättern aitteilt. Die 

Stillegung ist ab deG dem Einlangen der ~itteilung beia 

zuständigen Bearbeltungs_ und Verarbeitungsbetrieb folgenden 
~onatsersten wirksa •. Stillegung bedeutet, daß der 

VerfUgungsberechtigte die ~Ilcherzeugung sowie di. Abgab. von 

"ilch 1I 1 Abs. 1) und Erzeugnissen aus "ilch 11 lAbs. 2) fUr 

aindestenl zwei WirtSChafts jahre IStillegungsfrilt) 

einzustellen hat; weiterhin zulässig ist jedoch die Haltun9 von 

RUhen und die Verwendung der von diesen Rühen sta ... nden Milch 

ausschließlich für Zwecke der Selbstversorgung sowie für die 

"ast und Aufzucht von ~älbern in diese. Betrieb. Diese 
Verpflichtung gilt tur alle über den Betrieb 

VerfügungSberechtigten. Einzelricht.engen oder Antell. von 

Einzelricht.engen kannen wahrpnd der Stillegungsfrist nicht auf 

den Betrieb ubertraqen weiden. Wahrend der Stillegungsfrist 

abgegebene "engen an "Il~h und Erzeugnissen aus ~ilch gelten 

als ilb .. r die d .. m ~Ild, .. ,zeu'l .. r ZU~leh .. nde Einzelrichtaenge 

hinaus abgegebene "pngen. DIP Stillegung endet frühestens nach 

Ablauf von zwei WlrtschaftSJ~h,en Sowie zu Beginn elnes 

darauffolgenden ~alendermonates. wenn der VerfügungSbereChtigte 

die beabsichtigte Wiede,aufnahme der "ilcherzeugung und Abgabe 

von "ilch und Erzeugnissen aus ~ilch dem zuständigen 

Bearbeitungs_ und Verarbeitungsbetrieb mittels voa 

Hilchwirtschaftsfonds aufzulegender formblätter aitteilt. Die 

Beendigung der Stillegung ist ab dem deG Einlangen der 

Hitteilung bei. zustandlgen Bearbeitungs_ und 

Verarbeitungsbetrieb folgenden "nnatsersten wirksam. Beginnt 

oder endet die Stlllequng nicht dm 1. Juli, 60 steht die 

Einzeilichtaenge tur den jeweiligen Teil des Wirtschaftsjahres 

in einen aliquoten Tell zu; für die JahresabreChnung gilt S 80 
Ab,. 3. 
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vorgeschlagener Text 

• 1. Nach S 13 Abs. 5 wird folgend.r Ab •• 5 a .lng.fügt: 

-(5 a, Still.gungen von Einzelricht.eng.n. die g.ala 

Abs. 4 vor d •• 1. Juli 1992 durchg.führt wurd.n •• nd.n a. 

1. Juli 1992. Ab ••• und 5 sind ab d •• 1. Juli 1992 nicht 
•• hr anw.ndbar.-

.8. In S 13 Abs. 9 wied n.ch d.e Z 7 folg.nd. z 8 .ing.fügt: 

-8. W.nn d •• Lief.rrücknah.ebetrl.b voeüb.eg.hend .in. 

Elnzelricht •• ng. ge •• 8 S 73 d üb.el •••• n wied •• 0 

ist füe den Lieferrückn.h.ebetrl.b zunächst di. 

Ausgangs •• nge nach d.n Z 1 bis 7 zu bee.chn.n. Dles. 

Ausgangs.enge eehöht sich dann abweichend von Z • u. 

die de. Liefeerücknah.ebetri.b geal8 S 73 d 

überlassene Einzelricht.enge.-

Textvecgleich 

geltende Fassung 

(51 (Verf.ssungsbesti .. ungl Der Milchwirtsch.ft.fonds h.t 
- unbe.ch.det der In.nspruchnah.e der 

Bezirksveewaltungsbehorden ge.aß S 65 Abs. 2 - durch .eine 

Kontrollorgane die Einhaltung der sich aus Abs. 4 ergebenden 

Verpflichtungen zu überprüfen. Vo. Milchwirtschaftsfond •• it 

der Überwachung der Einhaltung dieser Verpflichtungen 
beauftragten oder ersuchten Organen ist 

1. bei Verdacht der Nichteinhaltung der i. Rah.en der 

Stillegung eingegangenen Verpflichtungen der Zutritt zu 

allen WirtschaftsrÄueen und Betriebsflächen des Betriebe. zu 
gestatten. die der Erzeugung. Lagerung und aon.tigen 
Aufbewahrung von Milch und Erzeugni •• en AU. Milch dienen 
oder dienen können. 

2. Auskunft über ein.chlägige Betriebsvorgänge zu geb.n und 

3 •• ind .uf Verlangen Bücher, AufzeiChnungen und .on.tige 
•• ag.bllche Unterlagen, die Infor.ationen über die 

Erzeugung, Lagerung. sonstige Aufbewahrung. Verwendung und 

allfällge Abgabe von Milch u"d Erzeugnissen aus Milch .n 

Dritte über den Betrieb enthalten oder enthalten können. 
vorzulegen und in diese Einsicht zu gewahren . 
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vorgeschlagener Text 

49. S 7] Ab •• 15 lautet: 

"(15) Oie Ab •• 8 bis 12 gelten fUr Alaen ia Sinne de. 

S 71 Abs. ] und 4 und Heiagüter alt folg.nd.r "a8gabe: 

1. Als Au.gangsaenge für Ala.n ist die währ.nd d.r A1pp.rlode 

des ~alenderjahres 1986 von der Ala geli.ferte "eng. 
heranzuziehen. 

2. 'ür die Abwicklung der Präai.nvorau.zah1ung und der 

Lief.rrücknahaepräai. i.t j.ner eearb.itung._ und 

V.rarb.itungsb.trieb zu.tändig. in d •••• n Einzug.gebi.t 

da. H.iagut li.gt; w.nn zwer der fOr die A1a zu.tändige. 

nicht jedoch d.r für das H.iagut zuständig. B.arb.itung._ 

und verarb.itun9sbetrieb .in. ganzjährig. B.arb.itung und 

Verarbeitung von Milch und Erz.ugnissen aus Milch 

durChführt. so ist d.r für die Al. zu.tändig. 

8earb.itungs_ und Verarbeitungsbetri.b auch für die 

AbwiCklung der präai.nvorauszahlung und der 

Li.f.rrUcknaha.präaie ZustKndig. Ja 'alle de. 

Vorhandenseins mehrerer zuständiger Bearbeitung._ und 

V.rarb.itungsbetriebe hat der hlln.h.aend. Mllcherzeug.r 

j.nen 8.arbeitungs_ und V.rarbeitung.b.trieb zu 

b.z.ichn.n. der die Abrechnung für .äatlich. B.trieb. 
durchführ.n soll." 

Textvergleich 

geltende Fassung 

115) Oie Abs. 8 bis 12 gelten fOr Alaen ia Sinne des S 71 
Ab •. ] bis 5 und Heiagüter ait folgender "aßgabe: 

1. Als Ausgangs.enge für Almen 1st die während der Alpperiode 

des ~alenderjahres 1986 von der Al. gelieferte "enge 
heranZUZiehen. 

2. 'Ür die AbWiCklung der Praaienvorauszahlung und der 

Lieferrücknahaeprämie ist jener Bearbeitung._ und 

verarbeitungsbetrJeb zuständig. In dessen Einzug.g.biet da. 

Heiagut liegt; wenn zwar der für die Ala zuständig •• nicht 

j.doch der tür das Helmgut zuständige Bearbeitung._ und 

Verarbeitungsbetrieb eine ganzjährige Bearbeitung und 

Verarbeitung von "lIeh und Erzeugnissen aus Milch 

durchfUhrt, so ist der für die Ala zuständige Bearb.itungs_ 

und Verarbeitungsbetrieb auch für die Abwicklung der 

präaienvor~usZahlung und der Lieferrücknahaepräaie 

zuständig. Im 'alle des Vo'h~ndenselns mehrerer zuständiger 

Bearbeitungs_ und Verarbeitungsbetriebe hat der teilnehaende 

Milcherzeuger jenen 8ea'beilungs_ und Verarbeitungsbetrieb 

zu bezeichnen, der die Abrechnun9 für säatliche Betriebe 
durchführen soll. 

Die. gilt auch tür den 'all, daß ein. vorüb.rgehende 
Aberkennung geaaß S 11 Ab •. 5 erfOlgt. 
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vorgeschlagener Text 

~o. Nach S 73 c vird fo1gender 1 73 deingefügt: 

-I 73 d. (1) Verfügungsberechtigte über einen 

ailcherzeugenden 8etrieb können die ge.aate Einzelrichtaenge 

ihres 8etriebs (abgebende, 8etrieb) vorübergehend für die 

Daue, eines Wlttschaftajahres eine. oder .ehreren 

landwirtSChaftlichen 8etrieben (übernehaende 8etriebe), die 

ia selben Einzugsgebiet liegen, zur Nutzung Uberl •••• n. 

Ist der Verfügungaberechtigte nicht AlleineigentÜ •• r d.a 

abgebenden Betrieb., so ist der Antr.g von säatlichen 

Eigentüaern diese. Betriebs zu unterfertigen. Die Ge •• ind. 

hat dle Vollständigkeit der angeg.benen Eigentüa.r zu 

bestätigen. Diese Aufgabe fällt in den eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde. 

(2) Eine Überlassung der Einzelrichtaenge ist nur dann 
wirksa., wenn 

1. die beab.ichtigte Überlaasung apäteat.n. bia vor 8eginn 

jenes WirtSChaftsjahres, in dem die Überlassung wirk.aa 

werden soll, unter Verwendung eines vom 

"ilchwirtachaftsfonds aufzulegenden Formblattea beia 

zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungabetrieb 
angezeigt wird, 

2. diese Anzeige voll.tändig und richtig au.gefüllt sowie von 

säatlichen Ve'fügungsberechtigten und Eigentü.ern der 

davon betrOffenen milcherzeugendan 8.triebe unte,tertigt 
wurde, 

3. die übernehaenden 8etriebe ia selben Einzugagebiet wie der 
abgebende 8etrieb liegen, 

t. die übernehaenden Betriebe eine ausreichende rutterbasis 

gemäß S 75 Aba. 5 Z 1 aufweiaen und die insge.aat nutzbare 

Einzelrichtmenge bei den übernehaenden 8etrieben nicht 

höher ala die geaäß I 75 Abs. S Z 3 errechnete "enge iat, 

wobeI I 75 Aba. 5 a ait der "aBgabe anzuwenden ist, daß 

anatelle dea eine E,nzelrichtaenge oder einen Anteil einer 

Einzelrichtaenge erwerbenden Betriebea der jeweilige 

übernehaende Betrieb zu verstehen iat, • J'. 

Textvergleich 

geltende Fassung 
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s. durch die Überlassung die insgesaat bei einea 

übernehaenden Betrieb nutzbare Einzelrichtaenge 100 008 kg 
nicht übersteigt, 

6. die überlaasene Einzelrichtaenge keine Anteile von 

Einzelrichtaengen enthält, die auf den abgebenden Betrieb 

infolge von Partnerschafta- oder PaChtverträgen 
übergegangen sind. 

(]I Der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hat dieae 

Anzeige dea Verfügungsberechtigten über den abgebenden 

Betrieb zu be6t~tiqen, wenn diese vollständig und riChtig 

.us~efÜllt ist. ~ann die Beatätigung erteilt werden, hat der 

Bearbeitung6_ und Verarbeitungsbetrieb auch aäatllche 

Verfugungsberechtigten der übernehaenden Betriebe sowie den 

Milchwirtschaftsfonds hievon zu verständigen. 

(4) Kann die Bestätigung nicht erteilt werden, iat die 

Anzeige unverzüglich de. Milchwirtachaftafonda zur 
Entsch~idung vorzulegen. 

(s) Werden voa abgebenden Betrieb während der Dauer der 

Überlaasung der Einzelrichtmenge Mllch oder Erzeugniase aua 

Milch an einen Bearbeitungs_ und Verarbeitungsbetrieb 

gelietert, iat tür diese Milchanlieterung der zuaätzliche 
Absatzforderung .. beitrag ~u entrichten. 

(6) Wahrend der Dauer der Überlassung der 

Einzelrieht.enge ist eine Übertragung dieaer Einzelrichtaenge 

durch den VerfügungSberechtigten oder Eigentü.er über den 

abgebenden Betrleb nicht zulässig und unwirksam. 

(7) Verfügungsberechtigte über übernehaende Betriebe 

dürfen die geaäß Abs. I überlassenen (Anteile von) 

Elnzelrichtaengen nicht an andere Betriebe überlassen. 

DerartIge Verfuqungen sind unwirks.a. 

(81 Jede Uberlassung von Einzelrichtaengen für einen 

anderen Zeitraua als ein Wirtschaftsjahr, oder di~ die 

Voraussetzungen des Abs. 2 2 1 oder Z ] bis S - inaDesondere 

daa Vorliegen eines für dIe Überlaasung der Einzelrichtaenge 

entsprechenden MIßverhältnisses - nicht erfüllt, iat 

unwlrkaa •. Sollte eIne der in Aba. I zweiter bia letzter 

Satz, Abs. 2 Z 2 und 6 oder Abs. 3 und 4 genannten 

Voraussetzungen nicht erfüllt sein, 10 ist die angezeigte und 

bestätigte Überlalsung der Einzelrichtaenge dennoch wlrksa •. 

In diese. Fall sind allfällige ErsatzansprÜChe auf de. 
Zivilrechtsweg geltend zu machen.-

Textverqleich 

geltende Fassung 
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51. (Verf ••• ung&be&tl .. ung) Die II 15 und 15 • lauten: 

., 15. (1) Verfügung&berechtlgte über .llcherzeugende 

Betriebe können nach "aBgabe der nachatehenden Be.tl .. ungen 

ihre geaaate Einzelricht.enge oder einen Antell lhrer 

Einzel,icht.enge auf einen oder mehrece Betriebe übertragen. 

Dabei iat jeweil. auf die nächate zur Gänze durch zwdlt 
tellbare Zahl zu runden. 

Textverqleich 

geltende Fassung 

S 15. t Ver fassung!.t,est Immung) I t) Ve.lugunqsberechtigte über 

milcherzeugende Betriebe kannen 

1. mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1988 bis einschließlich 1. Juli 

1991, 50felne die Anzpjqe gemaB Abs. 2 vor dem 1. Juli 1991 

erfolqt Ist, - jeweils qerundet auf die n~chate zur Gänze 

durch ~wolf teilbare Zahl - 8S vH ihrer gesamten 

Einzelrichtmenge oder 7S vH elnea Antellea ihrer 

Einzelrlchtmenqe, dei In einem Wlrt&chaftajahr .lnde.tena 

30 vH der dem mllchelzeugenden Betrieb zustehenden 

Elnzelrichtmenqe zu betragen hat, 

2. mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1~91, &oferne die Anzeige gemäß 

Ab&. 2 nach dem 30. Juni 1991 erfolqt, ihre qesa.te 

Einzelrichtmenqe oder einen Anteil ihrer Einzelrlchtaenge, 

der in einem WlrtsrhaftsJahr mindestens 1 056 kg zu betragen 

hat, abzüglich 15 vH und jeweils gerundet auf die nächate 

zur G~nze durch zwolf teilbare Zahl 

nach "aBqabe der nachstehenden Bestia.ungen auf einen oder 

mehrere ailcherzeugende Betriebe übertragen. Oie Differenz auf 

100 vH der ubertraqenen Eln~elrlchlmenge oder Anteile von 

Elnzelrichtmengen eilischt bei der Abgab~ ent&chädigung.loa. 
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(1 .1 

1. "it Wirk ••• k.it .b 1. ~uli 1988 bis .in.chli •• lich 1. Juli 
1991 - .ofern die Anzeige ge.l' Ab •• 2 vor de. 1. ~uli 
1991 erfolgt i.t - können 85 vH d.r g •••• t.n 

Einzelricht.enge od.r 75 vH .in.s Anteil. d.r 

Einzelricht.enge, der in einem Wirtsch.ftsj.hr mindest.n. 
30 vH der dem .ilcherzeug.nden Betri.b zuat.hend.n 

Einzelricht •• ng. zu b.tr.g.n h.t, Ub.rtr.g.n w.rd.n. Di. 

Dlfferenz .uf 100 vH der üb.rtr.genen Einzelricht •• ng. 
oder Anteil. von Einzelricht.eng.n .rliacht bei d.r 
Üb.rtr.gung entachädigungslos. 

2. "it Wirks.mkeit .b 1. ~uli 1991 - sofern. di. Anz.ig. 

g.maß Aba. 2 nach dem 30. Juni 1991 erfolgt ist _ bi. 

einachließlich 30. Juni 1992 - sofern di. Anzeige ge.l' 

Aba. 2 vor dem 1. Juli 1992 erfolgt 1st _ kann die g •••• t. 

Einz.lricht.enge oder ein Anteil der Einzelricht.eng., d.r 

in .ine. Wirtachaft.jahr .indesten. 7 056 kg zu b.tr.g.n 

hat, .bzuglich 15 vH übertr.gen werden. Di. Differenz .uf 

100 VH der übertragenen Einz.lricht.eng. oder Ant.il. von 
Einzelrichtmengen erlischt bei der Übertr.gung 
entachädigungalos. 

3. "it Wirksa.keit ab 1. Juli 1992 - .of.rn die Anz.ige 

ge.ä' Abs. 2 nach dem 30. Juni 1992 erfolgt _ kann die 
gesamte Einzelricht.enge oder ein Anteil der 

Einzelricht.enge, der in eine. Wirtschaft.jahr .indestens 

7 056 kg zu b.tragen hat, abzüglich 15 vH Ubertr.gen 
werden. Di. Differenz auf 100 vH der Ub.rtrag.nen 

Einzelricht.enge oder Anteile von Einz.lricht.engen steht 

ge.äß S 75 9 zur Zuteilung g.gen Entschldigung den i. 
Formblatt anzugebenden E.pfangsb.r.chtigten auf d •• 
• benf.lls anzugeb.nde Konto zur V.rfügung. 

Textvergleich 

geltende Fassun9 
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(2) Die beabsichtigte Übertragung von IAnteilen von) 
E~n~elricht.engen iat jene. Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb an~u~eigen, der für die Übernahae von 

"ilch und Erzeugnissen aua ftilch des die Ein~elricht.enge 
oder einen Anteil der Einzelricht.enge abgebenden 

.ilcher~eugenden Betriebs ~uständig ist. Die An~eige hat von 

jenen Peraonen ~u erfolgen, die über den die (Anteile der) 

Ein~eIricht.enge abgebenden .ilcher~eugenden Betrieb 
verfügungsberechtigt sind. Dabei ist ein vo. 

ftilehwirtschaftsfonda aufzulegendea rorablatt zu verwenden, 

in de. auch jene .iIcherzeugenden Betriebe, auf die die 

(Antelle der) Einzelricht.enge übertragen werden aoll 

(aollen), deren Verfügungaberechtigte, die Höhe der 

übertragenen Anteile von Einzelricht.engen sowie ein Nachweis 

des für den Erwerb der (Anteile der) Einzelricht.enge 

erforderlichen und entsprechenden ftiBverhältni&&e& (Ab&. ~ 
und 5 a) anzugeben aind. Die erfolgte Anzeige iat vo. 

zuständigen Bearbeitunga- und Verarbeitung&betrie~ de. 

bisherigen und den die Einzelrieht.enge erwerbenden 

Verfügungsberechtigten ~u bestätigen und anderen davon 

betroffenen Bearbeitungs- und Verarbeitung&betrieben sowie 

de. ftilchwirtschaft&fonda zur Kenntnis zu bringen. wenn dieae 

vollständig ausgefüllt iat und die aonatigen Vorausaetzungen 

- inabe&ondere ge.18 Aba. 2 a - erfüllt sind. An&onsten aind 

die Anzeigen de. ftilchwirtachaftafonda zur Entacheidung 

vorzulegen. I&t der Verfügung.berechtigte nicht 

Alleineigentü.er jenea .ilcherzeugenden Betrieba, von de. die 

Einzelricht.enge abgegeben werden aoll, iat der Antrag von 

aä.tlichen ligentü.ern diesea Betrieba zu unterfertigen. 

Be.teht die Einzelricht.enge dieses Betrieba auch aus 

Anteilen von Einzelricht.engen, die auf Grund von 

partnerachaft.verträgen oder Pachtvertrigen übergegangen 

aind, ist der Antrag auf Übertragung der Einzelricht.enge 
auch von allen von der Übertragung betroffenen 

Vertragspartnern zu unterfertigen. Die Ge.einde hat die 

Vollständigkeit der angegebenen Eigentü.er zu beatätigen. 

Die.e Aufgabe filit ln den elgenen Wirkungsbereich der 
Ge.eiode. 

Textvergleich 

geltende Fassung 

121 Die beabsichtigte Übeltlagung von (Anteilen von) 

Elnzelricht.engen iat lene. Bearbeitung&- und 

Verarbeitungsbetrieb anzuzeigen, der für die Obernah.e von 

Milch und !ezeugnissen aus "ilch des die Einzelricht.enge oder 

einen Anteil deI [inzelricht~enge abgebenden .ileherzeuganden 

Betriebes zuständig I&t. Die Anzeige hat von jenen Peraonen zu 

erfolgen, die über den die (Anteile der) Einzelricht.enge 

abgebenden .Ileherzeugenden Betrieb verfügungsberechtigt sind. 

Dabei I&t ein vo. "ilchwirt&chaftsfond& aufzulegendei ror.blatt 

zu veewenden, in de. auch jene .ileheezeugenden Betriebe, auf 

die die (Anteile der) [lnzelricht.enge übertragen werden 1011 

(aollen), deeen verfügungSberechtigte, die Höhe der 

übertragenen Anteile von !in~elrichl.engen sowie eln Nachweia 

des für den Eewerb dee (Anteile derl Elnzelricht.enge 

eeforderllchen und enlsprechenden "Ißverhaltni5&ea (Abs. SI 

anzugeben aind. Die erfolgte Anzeige ist vom zuatändigen 

Beaebeitunq6- und Verarbellunqsbetrleb de~ bisheeigen und den 

die Einzelrieht.enqe erwelbenden Verfugungsbeeeehtigten zu 

bestätigen und andeeen davon betloffenen Beaebeltung&- und 

Verarbeitung5beteieben sowie dem "ilchwirtschaftsfonda zur 

~enntni5 zu bringen, wenn diese VOllständig aUlgefüllt lat und 
die ,onatigen VOlaussetzungen - In&hesondeee ge.äB Aba. Z a _ 
eefüllt &Ind. Ansonsten sind die Anzeigen de. 

"ilchwirtsehaftafond& zur Entscheidung vorzulegen. Iat der 

Veefügungsberechtigte nicht Alleineigentü.er jenes 

.ilcheezeugenden Betelebes. von de. die Einzelricht.enge 

abgegeben w.eden soll, ist deI Anllag von &ä.tlichen 

Eigentü.ern diele, Betrlebes zu unteefertlgen. Beateht die 

Einzelricht.enge dieses Betrlebe. auch aUI Anteilen von 

Ein~eleicht.engen, die auf Geund von partnee&chaft&vertrlgen 

odee Pachtveeträgen Übergegangen sind, ist der Antrag auf 

Übertragung der Einzeleicht.enge auch von allen von der 

Überteagung beteoffenen Vertlag,partneen zu unterfertigen. Die 

Ge.eindehat die Vollstandlgkell der angegebenen Eigentü.e, zu 

beltätigen. Dieae Aufgabe fällt in den eigenen Wirkungabereich 
der Ge.einde. 
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12 a) Erfolgt die Anzeige der beabaichtigten Obertragung 
von (Anteilen von) Einzelricht.engen nach de. 30. Juni 1991 
und vor de. 1. Juli 1992 und aollen (Anteile von) 

Einzelricht.engen an .ilcherzeugende Betriebe, die auaerhalb 
des Einzugsgebiets des die (Anteile der) Einzelrlcht .. nge 
abgebenden Betriebs liegen, übertragen verden, iat die 
Anzeige ge.ä8 Abs. 2 vo. Bearbeitungs_ und 

Verarbeitungsbetrieb nur i. 'alle der Z • zu bestltigen. 
Weiter iat folgende Vorgangsveise einzuhalten: 

1. Gleichzeitig .it der Anzeige geal8 Aba. 2 ist ein veiteres 
vo. "ilchwirtschaftsfonds aufzulegendes und vollatlndlg 
ausgefülltes rorablatt (Zuaatzblatt) vorzulegen, in de. 
die für ein anderes Einzugsgebiet voraussichtlich 

abzugebende Obertragungs.enge (Teil.enge), der h1efUr 

vereinbarte Preis und die Zahlungsziele anzugeben a1nd. 
2. Eine Ausfertiqung des Zusatzblatts ist vo. zustlndigen 

Bearbeitungs_ und Verarbeitungsbetrieb auf einer allge.ein 
zugänglichen Aushangstafel für einen Zeitraua von. 

Wochen, beginnend .it de. Tag des Einlangens der Anzeige, 

auszuhängen. Der Bearbeitungs_ und Verarbeitungsbetrieb 

hat auf de. Zusatzblatt das Ende der viervöchigen 'riat 
anzugeben. • / e 

Textvergleich 

geltende Fassung 

(2 a, Erfolgt die Anzeige der beabsichtigten Obertragung 
von (Anteilen von) Einzelricht.engen nach de. 30. Juni 1991 und 
sollen IAnteile von) Einzelricht.engen an .ilcherzeugende 

Betriebe, die au8erhalb des Einzugsgebietes des die (Anteile 

der) Einzelricht.enge abgebenden Betriebes liegen, Ubertragen 

verden, ist die Anzeige ge.äß Abs. 2 vo. Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb nur I. ralle der Z • zu bestltigen. Weiter 
ist folgende Vorgangsweise einzuhalten: 

1. Gleichzeitig .it der Anzeige ge.18 Abs. 2 iat ein veiterea 
vo. "llchvirtschaftsfonds aufzulegendes und vol1atlndig 
ausgefUlltes ror.blatt IZusatzblatt) vorzulegen, 1n de. d1e 

fUr ein anderes Einzugsgebiet voraussichtlich abzugebende 

Obertragungs.enge ITeil.engel, der hiefür vereinbarte Preis 
und die Zahlungsziele anzugeben sind. 

2. Eine Ausfertigung des Zusatzblattea ist vo. zustlndigen 

Bearbeltungs- und Verarbeitungsbetrieb auf einer al1ge.e1n 
zugänglichen Aushangstafel für einen Zeitrau. von. Wochen, 
beginnend .it de. Tag des Einlangens der Anzeige, 

auszuhängen. Der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hat 
auf de. Zusatzblatt das Ende der viervöchigen Frist 
anzugeben. e / • 
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1. Meldet sich während des vierwöchigen Zeitraum. eln 

Milcherzeuger desselben Einzug.gebiet. beim zu.tändigen 

Bearbeitunga- und VerArbeitung.betrieb und ist dieser 

Milcherzeuger ferner bereit, zumindest die im Zusatzblatt 

angegebenen Bedingungen zu erfüllen, und kann er die 

Erfüllung der Bedingungen auf geeignete Weise nachwei.en 

und treffen auf diesen Kilcherzeuger die .onstigen 

VorAUSsetzungen für die Übertragung von (Anteilen von) 

Einzelricht.engen zu, hAt der zuständige Bearbeitung.- und 

Verarbeitungsbetrieb die Übertragung an die.en 

Kilche,zeuger bei Nachweis de, gleichzeitig vorzunehaenden 

Überweisung zu.indest de. geforderten Preise. vorzunehaen 

und diese Übertragung auf dem Zu.atzblatt zu be.tätigen. 

Die Kilcherzeuger und Eigentümer de. die (Anteile der) 

Einzelricht.enge abgebenden Betriebs sind vom zuständigen 

BeArbeitungs- und VelArbeitun9&betrieb von der innerhalb 

des Einzugsgebiet. erfolgten Übertragung zu verständigen. 

Melden sich .ehrere Milcherzeuger, hat die Übertragung auf 

jenen, de.sen Meldung zuerat bei. zuatändigen 

eearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb eingelangt i.t, zu 
erfolgen. 

4. Keldet .ich während des vierwöchigen Zeitrau •• kein 

Milcherzeuger i. Sinne der Z 3, hat der zuständige 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb dies aut dem 

Zusatzblatt zu ver.erken und u.gehend die ÜbertrAgung 

ge.äß der erfolgten Anzeige - bei Vorliegen der sonstigen 

Voraussetzungen - zu bestätigen. 

Eine Ausfe,tigung des vollständig ausgefüllten Zusatzblatts 

ist vom zuständigen Bea,beitungs- und Verarbeitung&betrieb 

nach e,folgte, Übertragung von (Anteilen von) 

Einzelrichtmengen gemeinsa •• lt dem forablatt ge.äß Abs. 2 an 

den Milchwirtschaftsfonds zu senden. 

Textvergleich 

geltende Fassung 

l. Meldet sich während des vierwöchigen Zeltrauaes eln 

"ilcherzeuger desselben Einzugsgebietes beia zuständigen 

Bearbeitungs- und Velarbeitung&Letlieb und ist dieser 

"ilcherzeuger ferner bereit, zu.indest die ia Zusatzblatt 

angegebenen Bedingungen zu erfullen und kann er die 

Erftillung der Bedingungen auf geeignete Weise nachwei.en und 

treffen auf diesen "ilcherzeuger die sonstigen 

Voraussetzungen ftir die Übeltragung von (Anteilen von) 

Einzelrichtaengen zu, hat der zuständige Bearbeitung.- und 

Verarbeitungsbetlieb die Übertragung an die.en Milcherzeuger 

bei Nachweis deI gleichzeitig vOlzuneh.enden Überweisung 

zu.indest des geforderten Prei&es vurzunehmen und die.e 

Übertragung auf dea ZU6atzblatt zu bestätigen. Die 

"ilcherzeuger und Eiqentüaer des die (Anteile der) 

Einzelrichtaenge abqebenden Betriebes sind vom zuständigen 

Bearbeitungs- und Veralbeitunq&betrieb von der innerhalb de. 

Einzug&gebietes erfolgten Übertragung ~u verständigen. 

Melden sich aehlele "llcherzeuger, hat die Übertragung auf 

jenen, de5&en Meldung zuerst beia zuständigen Bearbeitungs­

und Verarbeitung6betrieb einqelangt ist, zu erfolgen. 

4. "eldet Sich wahlend de5 vierwöchigen Zeitrauae. keln 

Milchelzeuger ia Sinne der Z 3, hat der ~uständige 

Bealbeitungs- und Verarbeitung5betlieb dies auf dem 

Zus.tzblatt zu veraerken und uagehend die Übertragung ge.ä6 

der erfolgten Anzeiqe - bei Vorliegen der sonstigen 

Voraus5etzungen - zu be&tatiqen. 

Eine Au&fertigung des vollständig au&gefüllten Zu,atzblatte. 

ist Voa zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitung.betrieb nach 

erfolgter Übertragung von (Anteilen von) Einzelricht.engen 

geaeinsa. ait dea fOlablatt geaaB Abs. 2 an den 

"ilchwlrt5chaft5tond5 zu senden. 
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(1) Die Übertragung von IAnteilen von) Einzelrichtaengen 

wird bis einschließlich des Wirtlchaftljahrel 1990/91 ait 

B.ginn d.1 auf die Anzeige fOlgend.n Wirtlchaft'jahr •• 

wirkla •. Ab dea Wirtschaftsjahr 1991/92 wird die Obertragung 

• it Ablauf d.1 letzten Tage. des Wirtlch.ftljahrel 110. Juni) 

wirk •••• in de. eine vollständig au.gefüllt. und bestätigt. 
Anz.ig. b.i. zu.tändigen Bearbeitungs_ und 

V.rarbeitungsbetri.b eingelangt i.t. Wurde jedoch währ.nd de. 

Wirt.chaft.jahr ••• in d •• di. Anz.ig •• rfolgt. VOll d •• di. 

Einz.lricht •• ng. abg.b.nd.n B.tri.b k.in. "ilch .n .in.n 

B.arb.itung._ und Verarbeitung_b.tri.b geliefert. kann die 
Einzelricht •• nge rückwirkend .it B.ginn jene. 

Wirtschaftsjahr.s Übertragen werden. in de. die Anzeige 
erfOlgt. 

(4) Oie Einzelricht.enge kann nur an .ilcherzeug.nde 
Betriebe abgegeben w.r~en. die i. leIben Land oder in eine. 

an di •••• Land angr.nz.nd.n Verwaltung.b.zirk g.leg.n .ind. 

Textvergleich 

geltende Fassung 

(3) Die Übertragung von (Anteilen von) Einzelricht •• ngen 
wird bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 1990/91 .it 

Beginn des auf die Anzeige folgenden Wirtschaftsjahres wirksa •. 

Ab de. Wirtschaftsjahr 1991/92 wird die Übertragung .it Ablauf 

des letzten Tages des WlrtsehaftsJahres ()O. Juni) wirksam. in 

de. eine vollständig ausgefullte und bestätigte Anzeige bei. 

zuständigen Bearbeitungs_ und verarbeitungsbetrieb eingelangt 
ist. Wurde jedoch während des Wirtsehaftsjahres. in dea die 

Anzeige erfolgt. von dem die Einzelrichtmenge abgebenden 
Betrieb keine "ileh an eInen Bearbeitungs_ und 

Verarbeitungsbetrieb geliefert, kann die Einzelrichtaenge 

rückwirkend ait Beginn jenes Wirtschaftsjahres Übertragen 
werden. in dem die Anzeige erfolgt. 

(4) Die Einzelrichtmenge kann nur an .ilcherzeugende 
Betriebe. die i. selben Land oder in eine. an die.e. Land 

angrenzenden Verwaltungsbezirk gelegen sind. abgegeben werden. 
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vorgeschlagener Text 

15) Bei jedea, eine Einzelrichta.nge oder elnen Anteil 

elner Einzelrichtaenge er~erbenden milcherzeugenden Betrieb 

auß eln ftlßverhältni5 zwilchen der vorhandenen 

Einzelrichtaenge und der auf Grund der Futterba51. dieae5 

Betrieba errechneten Einzelrichtmenge beatehen. Zur 

rutterbaaia zählen die Grünlandflächen - aU5geno .. en 

Al.flächen (5 71 Aba. 3 und 4) - und Feldfutterflächen, dle 

ait ~lee und ~leegraa aowie alt Luzernen bebaut werden; dec 

ftilch~ict5chaft5fond5 hat ducch Vecordnung die Wertigkeit dec 

vecachiedenen Flächen auf Gcund der ia atati~ll5chen 
Ducchachnttt auf den vecachtedenen Acten von Gcunlendflächen 

und Feldfuttecflächen eczielbacen Ertcäge featzulegen; ein 

ftißvechältnia beateht dann, ~enn die Einzelcichtaenge kleiner 

iat ala die Su .. e dec Hektarzahl der Futterbelia, dle wie 
folgt zu errechnen i5t: 

1. bei einer Anzeige geaäß Ab5. 2 vo, dea 1. Juli 1991 fue 

die er5ten 3 ha aultipliziert ait 5 000 je ha, fü, weitere 

4 ha aultipliziert ait 4 000 je ha, für ~eitere 8 ha 

aultipliziect ait 3 000 je ha und für ~eitere 7 ha 

aultipliziert mit 2 144 je ha, 

2. bei einec Anzeige gemäß Aba. 2 nach dea 30. Juni 1~~1 und 

vor dem 1. Juli 1992 für dle ee5ten 5 ha multipliziert mit 

6 000 Je ha, füc ~eitere 6 ha multipliziert mit 5 000 je 

ha und füc weitece 5 ha aultipliziert mit 4 000 je ha, 

3. bei einer Anzeige geaäß Aba. 2 nach dea 30. Juni 1992 fur 

die eraten 5 ha multipliziert ait 6 000 je ha, tür weitece 

6 ha aultipllziert IIlt 5 000 je ha, tUI weitere 5 ha 

aultipliziert ait 4 000 je ha und fU, weitere 10 ha 

aultipliziert ait 2 000 je ha. 

Textvergleich 

geltende Fassung 

(5' aei jedem, eine [Inzelelchtmenge oder einen Anteil 

einer Einzellichtaenge erwelbenden mllcheczeugenden Betrieb muB 

ein "ißverh~ltni, ZWilchen Jer vorhandenen Einzelrichtmenge und 

der auf Grund der futterbasIs diese, Betriebes errechneten 

Einzelricht.enge beltehen. Zur futterbasIS z~hlen die 

Grunlandflachen - aUlgenolUllen Ailltlachen (s 71 Aba. 3 und 4) _ 

und fe1dfutteeflächen, die .it Klee und Kleegras sowie ait 

Luzernen bebaut weeden; dee "ilchwirtschettlfonds hat durch 

Verordnung die Wertigkeit der verschiedenen Flächen auf Grund 

der im statistischen Duech6chnltt auf den vecschiedenen Arten 

von Grunlandflächen und re1dfutterflächen erzielbaren Erträge 

teltzulegen; ein "iBverhältnil be6teht dann, wenn die 

[inzelrichtmenge kleiner ilt a16 die Su .. e der Hektarzahl der 

rutlerbasia, die wie folgt zu errechnen i6t: 

1. bei einer Anzeige gemaß Abs. 2 vor dem 1. Juli 1991 für die 

er6ten 1 ha multipliziert alt 5 000 je ha, fü, weitere 4 ha 

aultipliziert mit 4 000 je ha, fur weitere 8 ha 

multipliziert mtt ) 000 je ha und tur weitere 7 ha 

multipliziert ait 2 144 je ha, 

2. bei einer Anzeige ge.a6 Abi. 2 nach dem 10. Juni 1991 fUr 

die er6ten 5 ha multipliZiert mit 6 000 je ha, fUr weiter. 

6 ha aultlpliziert alt 5 000 Je ha un~ tür weitere 5 ha 

multipliZiert mlt 4 000 Je ha. • /. 
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vorgeschlagener Text 

(5 al Zur Er.ittlunq d.r Futt.rba.i. 9 .... Ab •• 5 .ind 

di ••• Fllch.n dann h.ranzuzi.h.n, w.nn .1 •• ntw.d.r i. 

Eig.ntu. d •• V.rfügung.b.r.chtigt.n Ub.r d.n .in. 
Einz.l~icht •• nge od.r .in.n Ant.il .in.r Kinz.lricht •• ng. 
e~wecbend.n .'lch.rz.ug.nd.n B.tri.b .t.h.n od.r von di •••• 
fUr .ind •• ten. ein Jahr gepacht.t wurden. a.i d.r aerechnung 
d •• Mißverhältnis.es i.t .lne zu.a ... nrechnung von 
Einz.l~icht.engen ge.Iß i 73 Ab •• I, 2 a und 2 b, .in. 
Obertragung von (Anteilen von) Kinz.lricht •• ng.n geall 
5 7S b, .ine Zuteilung von (Anteilen von) Einzelricht •• ng.n 
ge-»I i 7S 9 .owi •• ln. zu.a .. enlegung von Einz.lricht •• ngen 

ge~ß i 75 a zu berück.ichtigen. 01. G ••• ind.n hab.n die 

Voll.tlndigk.it der die Futt.rba.i. betr.ff.nd.n Fllch.n zu 

b •• tätigen. Oi.se Aufgab.n fall.n in d.n .ig.n.n 

wirkungsbereich der Ge •• inde. Oie Sozialv.r.ich.rung.an.talt 

der Bau.rn hat zu be.tätigen, daß di. angegeben.n 

'achtflach.n bei ihr ge.eld.t wurden. Di. ae.tätigungen d.r 

Ge.eind.n und der Sozialv.r.ich.rung.an.talt .ind gültig, 

venn .ie b.i Vo~lage an· den zuständig.n a.arbeitung.- und 
verarbeitungsb.t~ieb nicht älter als •• ch. Monate .ind. Die 
aestätigungen .ind anl18lich der Anzeige ge.18 Aba. 2 von den 
Verfügungsbe~.chtigten. die eine Erhöhung der 
Einzelricht.enge ihrer Betri.be bevirk.n vollen, vo~zul.9.n. 

Die Sozialversicherungsanstalt der Bau.rn hat den 

Milchwi~t.chaftafonds zu veratändigen, venn die 'achtverträg. 
vor Ablauf einer .indest.ns .injährig.n Laufz.it vieder 

aufgelöst ve~d.n. 

Textvergleich 
geltende Fassung 

Zur Eraittlung der rutterbasis sind diese Fliehen dann 
heranzuziehen, venn sie entweder i. Eigentu. des über den eine 

Einzelrichtaenge oder einen Anteil einer Einzelricht.enge 

erwerbenden .ilcherzeugenden Betrieb Verfügung.berechtigten 

stehen oder von diesem für mindestens ein Jahr gepachtet 
wurden. Bei der Berechnung deI "i8ve~hältnis.e. 1.t ein. 
zusa .. enrechnung von Einzelricht.engen ge.11 S 73 Ab •• 1, 2 a 
und 2 b, eine Übertragung von (Anteilen von) Einzelricht.engen 

ge.la S 7S b sowie eine ZusaaAenlegung von Einzelricht.engen 

ge.ä8 5 1S a zu berücksichtigen. Die Ge.einden hab.n die 

Vollständigkeit der die rutterbasi. betreffenden Fliehen zu 

bestätigen. Diese Aufgaben fallen in den eigenen 

Wirkungsbereich der Ge.einde. Die Sozialver.icherung.an.talt 

der Bauern hat zu bestätigen, daß die angegebenen 'acht fliehen 

bei ihr ge.eldet wurden. Die Bestätigungen der Ge.einden und 

der Sozialver,icherung,an,talt sind gültig. wenn .ie bei 

vo~lage an den zuständigen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb nicht älter als sechs Monate .ind. Die 

Bestätigungen sind anläßlich der Anzeige ge.äa Ab •• 2 von den 
Verfügungiberechtigten, die eine Erhöhung der Einzelricht.enge 
ihrer Betriebe bewirken wollen. vo~zulegen. Oie 
Sozlalverslcherungsanstalt der Bauern hat den 

Milchwirtschaftsfondl zu verständigen, venn die 'achtvertrlqe 

vor Ablauf einer .indesten5 einjährigen Laufzeit vieder 

aufgelöst werden. 
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vorgeschlagener Text 

(6) Von j.d ••• ilcherze~qend.n .etrieb können .it 

Wirk.aekeit ab d •• 1. Juli 1988 bia .in.chließlich 1. Juli 
1991, .oferne die Anzeiqe ge"ß Aba. 2 vor de. 1. Juli 1991 
.rfolgt, pro Wirt.chaft.jahr Einz.lricht.engen oder Anteile 

von Einzelricht.engen ie HÖch.tau.aaß von ln.g •• aet 5 004 kg 

erworben w.rd.n, höch.t.n. jedoch i. Uefang d •• vorhandenen 

"ißv.rhältni •• e., aufg.rundet auf die näch.te aur Gänz. durch 
zwölf t.ilbare Zahl. Die durch d.n Erw.rb einer 

Einz.lricht.eng. oder eines Anteil. einer Einz.lricht •• ng. 

• nt.t.h.nd. Einzelricht •• nge darf 1n den 1. er.t.n s.tz 

genannten rällen in.gesaat 10 008 kg nicht überatelg.n. Dabei 

i.t .in. Zusaaaenr.chnung von Einz.lricht.eng.n g.aäß i 13 

Abs. 1 und 2 a sowie .ine Zu ..... nl.gung von 

Einaelricht.engen g •• äB i 15 a zu b.rücksichtig.n. Da. Aua.aß 

jeder Übertragenen Eina.lricht.eng. od.r jed •• Ubertr.gen.n 

Anteil. einer Eina.lricht •• nge .uß .ine aur Gänze durch zwölf 

t.ilbare Z.hl .ein. Wenn .in l.ndwirt.chaftlicher Betrieb 
ohne Einaelrichta.ng. von Tode. wegen .rwo,b.n wird oder an 

eine i. , 75 a Abs. 1 Z 2 genannte Per.on auf Grund einer 
v.rtr.glichen v.r.inbar~ng übergeben wird, so k.nn der 

Verfügung.b.r.chtigte .bw.ichend vo •• r.t.n Satz binnen zw.i 

Jahren ab die.e. Erw.rb Einz.lrichte.ng.n od., Ant.il. von 

Eina.lricht •• ng.n i. Höch.tause.8 von in.g •••• t 10 008 kg pro 
Wirtachaft.jahr .rw.rb.n, höch.ten. jedoch ie U.f.ng de. 

vorh.nd.n.n "iBv.'hältni.s •• , aufgerundet auf die näch.te zur 
Gänze durch zwölf teilbare Zahl. Wenn ein 

landwirtschaftlicher Betrieb .it Einzelricht.enge von Tode. 

w.gen erworben wird oder .n eine in 5 7S a Ab •. I Z 2 

g.nannt. Person .uf Grund ein.r v.rtraglich.n Ve,einb.rung 

überg.ben wird, .0 kann d.r V.rfügung&berechtigte .bwelchend 

voe erst.n Satz in de. auf d.n Erw.rb folg.nd.n J.hr eine 

Einz.lricht •• nge oder ein.n Anteil einer Einzelrichteenge i. 

Höchatau.aaB von in&ge&aat 10 008 kg erwerben, höch.ten. 

jedoch i. U.f.ng des vorh.nden.n "ißverhältni&S.&, 

• ufger~nd.t .uf die nächste zur Gänze durch zwölf teilb.re 

Z.hl. Die übrigen Voraussetzung.n für den Erwerb von 

Einzelricht •• ng.n oder von Ant.il.n von Einzelricht.eng.n 

gelt.n in di.sen rällen sinng •• äB. 

Textverqleich 

geltende Fassung 

(6) Von jede •• llcherzeugenden Betrieb können .It 

Nirk •• ekeit .b de. 1. Juli 1988 bi. eln.chlle8lich 1. Juli 
1991 •• oferne die Anzelge ge.aa Ab •. 2 vor de. 1. Juli 1991 
erfolgt, pro Nirt&ch.ftaj.hr Einzelricht.engen od.r Anteile von 
Einz.lricht.eng.n i. Höchat.ua •• 8 von in.g •••• t 5 004 kg 

erworben werden. höch.tena jedoch i. U.f.ng dea vorh.ndenen 

"18verhältni •••••• ufgerundet .uf di. näch.te zu, Gänae durch 
zwölf tellb.re Z.hl. Oie durch den Erwerb .in.r 

EInzelrichteenge oder elne& Anteil.& eine, Einz.l'icht.eng • 

entstehende Einzelricht.eng. d.rf in den i. er.t.n Satz 

g.nannten Fällen in6gea.mt 70 008 kg nicht über.t.igen. Dabei 

i5t ein. Zu& ... enrechnunq von Einzelricht.engen geeä8 S 13 Ab5. 

I und 2 • &owie eine Zusaaaeniegung von !inzelricht.engen gea.8 
5 75 a zu berückSilhtlgen. Das Aus.aß jeder übertr.genen 

Einze1richtmenge oder )pne& uberlraqenen Anteiles einer 

Einze1richtmenge muß eine zur Ganze durch zwölf teilbare Z.hl 
5ein. Wenn eln landWirtschaftlicher Betrieb ohne 

Einzelrlchtmenge von Todes wegen erworben wird oder an .in. im 

5 75 a Ab5. 1 Z 2 genannte Per50n auf Grund einer v.rtraglich.n 
Vereinb.rung übergeben wird. 50 kann der Verfügung.ber.chtigte 

.bweichend vom er6ten Satz binnen zwei J.hren .b di •••• !,werb 
Einzelrlchtmengen oder Anteile von Einz.lrichtaengen i. 

Höch5taU&maa von in6ge.aat 10 008 kg pro Wirt5chaft.jahr 
erwerben. höchstens jedOCh ia Umf.ng de5 vorhand.nen 

"ißverhältni55e&, .ufgerundet auf die nächst. zur Gänz. durch 

zwolf tellbare Zahl. Wenn ein landWirtschaftliche, a.tri.b ait 

Einze1richtmenge von Todes wegen erworben wird oder an eine i. 

S 15 a Abs. I ~ 2 genannte Person auf Grund einer vertraglichen 

Vereinbarung übergeben wlrd, 50 kann der Verfügungsberechtigte 

abweichend vom eesten Satz in dee .uf den Erwerb folgenden Jahr 

eine Elnzelricht.enge oder elnen Anteil einer Einzelricht.enge 

i. Höch6tau6maß von insgesa.t 10 008 kg erwerben, höchsten. 

jedoch i. Umfang des vorhandenen "lSverhaAtnisse5. aufgerundet 

auf die nächste zur Ganze durch zwölf teilbare ~.hl. Di • 

übrigen Voraussetzungen fur den Erwerb von Einzelricht •• ng.n 

oder von Anteilen von Elnzelrlchtaengen gelten in di ••• n rälien 
.inngemäß. 
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vorgeschlagener Text 

(6 ., "it Wirk ••• keit .b de. 1. Juli 1991 können, 
• oferne die Anzeige ge.18 Aba. 2 n.ch de. 30. Juni 1991 
erfolgt, von jede •• lleherzeugenden Betrieb pro 
Wirtaeh.ft.j.hr Einzelricht.engen oder Ant.ile von 

Einzelrleht.engen i. Höch.tau ••• 8 von in.g •••• t 6 000 kg 

.rworben werden, höeh.t.n. jedoch i. U.f.ng des vorh.nd.n.n 

"18v.rhlltni.ae., .ufgerundet .uf di. nlch.t. zur Glnae durch 
zwölf teilb.re Z.hl. Die durch den Erwerb einer 

Einz.lricht •• nge oder eine. Anteil •• iner Eina.lricht •• ng. 

entatehende Einz.lricht.eng. eine •• llch.raeug.nden Betrieb. 

d.rf in den i •• r.ten S.tz gen.nnten rillen bei Wirkaaak.it 

a. 1. Juli 1991 oder a. 30. Juni 1992 In.g •• a.t 80 004 kg und 

bei Wirk.a.keit ab de. 1. Juli 1992 in.g •••• t 100 008 kg 

nicht über.teigen. Dabei iat eine Zu ..... neechnung von 

Einzelricht.engen ge.ä8 S 73 Aba. I, 2 • und 2 b, eine 

Ob.rtr.gung von (Anteil.n vonl Einz.lricht •• ngen ge.18 

S 75 b, .ine Zuteilung von (Anteilen vonl Einzeleicht.eng.n 

g'''8 S 75 9 .owie eine Zu .... enlegung von Einzeleicht.engen 
ge.ä8 S 75 a zu berück.ichtigen. 

16 b) Da. Au •• a8 jeder ge.18 Aba. 6 • Ubertr.genen 
Elnzelelcht.enge oder jedes übertr.genen Anteil. einer 

Elnzelricht.enge .uß eine zur Gänze durch zwölf teilb.re Z.hl 
.ein. 

Textvergleich 

geltende Fassung 

(6 ., "it Wirks •• keit .b de. 1. Juli 1991 könn.n, lof.rn • 
die Anzeige ge.ä8 Ab •. 2 nach de. 30. Juni 1991 .rfolgt, von 
jede •• llcherzeugenden Betrieb pro Wirtschaftsj.hr 

Einzelricht.engen oder Anteile von Einzelrlcht.engen 1. 

Höch.t.usaa8 von insgesa.t 6 000 kg erworben werden, höchlt.nl 

jedoch i. Uafang des vorhandenen "i8verhlltni •• e., .ufgerund.t 

.uf die nächst. zur Gänze durch zwölf teilbare Zahl. Die durch 

den Erwerb einer Einzelrlcht.enge oder eine. Anteilel .in.r 
Einselricht.enge entstehende Einzelrichtaenge eine. 

.ilcherleugenden Betriebe. darf in den i. ersten Satz gen.nnten 

rällen insgea.at 80 004 kg nicht übersteigen. Dabei l.t .ine 

zu.a .. enrechnung von Einzelricht.engen ge.ä8 S 73 Ab •• 1, 2 • 

und 2 b, eine Übertragung von (Anteilen von) Einzelricht.engen 
ge.18 S 15 b Sowie eine Zusa.nenl~gung von Einzeleicht.engen 
ge.Iß I 75 a Zu berückSIchtigen. 

16 b) Das Aus.aß j~der gemaß Abs. 6 a übertragenen 
Einzelrichtaenge oder jedes übertragenen Anteiles einer 

Einzeleicht.enge .uS eine zue Ganze durch zwölf teilbare Zahl. 
sein. 
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vorgeschlagener Text 

(6 c) Abweichend von Aba. 6 a kann ab de. 
Wirtachaftajahr 1991/92 

1. ein Verfügungabe,echtigter übe, einen l.ndwirt.ch.ftllchen 

aetrieb ohne Einze1richt.enge binnen drei Jahren ab Beginn 

der eraten Abg.be von Milch und Eez.ugniaaen .u. Milch an 

d.n zuatändig.n Bearbeitunga- und Veearb.itungabeteieb 
oder 

2 .• 1n Verfügungaberechtigter. d.aa.n landwirtach.ftlich.r 

Betrieb i. Z.iteaua zwi.che" dea 1. Juli 1989 und d.a 

30. Juni 1991 ohne Einzelrichtaenge w.r, binnen drei 

J.hren ab B.ginn d.r erat.n Abgabe von Milch und 

Erz.ugniaaen .ua Milch .n den zuatändigen B.arb.itung.­
und Ver.rbeitungabetrieb oder 

3. ein Verfügung6b.rechtlgter übee .inen l.ndwirtach.ftlichen 

B.tri.b. der ab 1. Juli 1989 von Todea w.g.n .rworb.n 

wurde od.r an ein. i. S 75 a Aba. 1 Z 2 g.nannte P.raon 
.uf Grund einer vertr.glich.n Vee.inb.rung Ubeeg.b.n 

wurde. binnen drei Jahren ab di •••• Erwerb 

Einzelricht.engen od.r Ant.il. von Einzelrichtaeng.n ia 

Höchat.ua •• ß von inag.aa.t 30 000 kg erw.rb.n. hÖch.ten. 

jedoch i. Uafang de. vorh.nd.nen "ißv.rhältni ••••• 

.ufgerund.t .uf dle nächat. zur Gänz. durch zwölf t.ilb.re 

Z.hl. Die übrig.n Vor.uaaetzungen füe d.n Erw.rb von 

Einzeleicht.engen oder von Anteil.n von Einzelrlchta.ng.n 

g.lt.n in di.aen Fällen ainng •• äß. 

(7) Jeder Erwerb ein.r Einzelricht.eng. oder .in.a 

Ant.il. einer Einzelricht.enge. d.r die Vor.uaa.tzung.n d.r 

Aba. 1 und 1 •• Aba. 2 erater bi. dritter Satz, Aba. 2 A •• 

bia 5 a - inabe.ondere d.a Vorlieg.n .inea für den Erwerb der 

Einzelricht.enge entaprechenden "ißverhältniaae. - oder die 

Vor.uaaetzungen der Aba. 6 bi. 6 c nicht erfüllt. iat 

unwirk.a •• Sollte eine d.r in Aba. 2 fünft.r bia l.tater Satz 

g.n.nnten Vor.ua •• tzungen nicht .rfüllt •• in •• 0 iat die 

angezeigte und be.tätigte Übertragung der Einz.lricht •• nge 

oder von Anteilen der Einzelrichtaenge dennoch wirk •••. In 

dieae. 'all lind .llfällige ErlAtz.naprUche .uf de. 

Zivilrechtawege geltend zu .. ehen. 

Textverqleich 

geltende Fassung 

16 cl Abweichend von Ab •. 6 a kann ab de. Wirtachaft.jahr 
1991/92 

1. ein V.rfugungabe,echtigter uber einen landwlrtachaftllch.n 

Betrieb ohne Elnaelelcht.enge binnen drei Jahren ab B.ginn 

der eraten Abgabe von "Ilch und [lzeugn16.en aua Milch an 

den zuatändigen Bea'beitunqa- und Verarbeitung.b.tri.b oder 

2. ein Verfugung6berechtigter, desaen 1andwirt.chaftlicher 

Betrieb i. Zeitraua zWlschen de. 1. Juli 1989 und d •• 30. 

Juni 1991 ohne [lnzelricht.enge war, binnen drei J.hren ab 

aeginn der er6len Abgabe von "Ilch und Erzeugni ••• n AU. 

Milch an den zuatandlgen Bearbeitung6- und 

Verarbeitu .. ~abetlleb odel 

3. ein Verfügungsberechtigter über .ln.n landwirt.chaftlichen 

Betrieb, der ab 1. Juli 1989 von Tode6 wegen erworb.n wurd. 

oder an elne i. , 75 a Aba. 1 Z 2 genannte P.r.on auf Grund 

einer vertraglichen Vereinbarung übergeben wurde. binnen 

drei Jahren ab dieae. Erwerb 

Einzelrichtaen~en oder Anteile von Einz.lrichtaengen 1. 

HÖchataua.aa von In6geaa.t 30 000 kg erwerben. höch.ten. jedoch 

i. Uafang de~ vOlhandenen "ißverhältn'alel. aufgerundet auf die 

näch.te zur Gänze dUl~h zwölf teilbare Zahl. Di. übrig.n 

Vorau,aetzungen für den Erwerb von Einze1rlcht.engen oder von 

Anteilen von Einzelricht.engen gelten in dielen Fällen 
&innge.äß. 

(11 Jeder Elwerb elner Elnzelrichtaenge oder .in •• 

Anteilea einer Einzelricht.enge, d.r die Vorau.setzungen der 

Ab •. 1. Ab •• 2 .rater bi6 dritter Salz. Aba. 2 •• 4 und 5 _ 

inlbelondere da. Vorli.gen einea für den Erwerb der 

Einzelrichtaenge entaprechenden "ißverhältni66e. _ oder die 

VoraUI6etzungen der Abi. 6 bi6 6 c nicht erfÜllt. i.t 

unwirk6a •. Sollte elne der ln Aba. 2 fünfter bia l.tzter Satz 

genannten Vorau6setzungen nicht erfüllt sein •• 0 iat die 

angezeigte und bestätigte Ubertraqung der Einzelrichtaenge oder 

von Anteilen der Einzelrlchtmenqe dennoch wirk6aa. In di •••• 

fall lind allfällige Eraatzanspluche auf dea Zivilrechtlwege 
geltend zu .achen. 
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vorgeschlagener Text 
s 7S a. 11' Die Elnzel,icht.enge geht Ube, Ant,ag In 

folgenden Fallen zur Gänze ode, tellwei.e luf einen ande'ln 
Betrteb ube.: 

1. bel Verehelichung von Verfügungiberechtigten, die über je 

einen oder aeh,e,e landwlrt.chlftllche Bet,lebe .It 

Elnzelrlcht.enge verfügungsbe,echtlgt .Ind; 

2. bel vertraglich ve,einba'ter Übe'gabe eine. welte,en 

landwirtschaftlichen Betriebs .It Elnzelricht.enge an 

einen der nachfolgend aufgezählten Überneh.er oder an 

diesen und seinen Ehegatten oder In .elnen Ehegatten. 

Übernehaer ia vorltehenden Sinne lind Verwlndte oder 

Verlchwage.te in gerader Linie, Wahlkinder .owle 

Gelchwilter oder Ehegatten von Ge.chwI.tern de. bi.herlgen 
Betrlebsinhabers; 

). bel Erwerb eines welteren landwirtlchaftllchen Betrlebl 

alt Elnzelricht.enge von Todes wegen; 

4. wenn der Elgentü.er einel landwirtlchaftllchen Betrlebl 

alt Einzel.lchtaenge oder der Ehegltte de. EigentUaerl 

oder Verwandte oder Verlchwägerte in gerlder Linie, 

Wahlkinder 10Wle Ge.chwilter oder Ehegatten von 

Gelchwi5tern des Eigentü.ers luch Eigentüaer einel 

weiteren landwirtlchaftllchen Betrlebl lind. 

12, Antrage nach Abi. 1 lind unter Verwendung eine. va. 

"Ilchwlrtlchaftlfondl aufzulegenden 'orabllttl von Illen über 

die voa Antrag betroffenen landWirtschaftlichen Betriebe 

Verfügungsberechtigten und Eigentüaern zu unterfertigen. In 

den 'allen der Abi. 1 Z 1 bls 1 sind die Antrage innerhilb 

von tÜnt JAh.en Ab dea !.elqnil einzubringen. Die Geaelnde 

hat die Voilitandigkeit der angegebenen Eigentü.er zu 

beltatigen. Diele Aufgabe fällt in den e'genen 

Wlrkung5bereich der Geme.nde. Von den Ant,agstellern ilt 

Jene, landwirtlchaftliche Bet,ieb anzugeben, luf den die 

Elnzelrichtaenge ubertragen we,den lall. Der Antrag llt bel 

Jenea BeArbeltung5- und VerA,beitung5betrleb einzulelchen, in 

de.len EInzugigebiet der genannte landwlrtlchaftliche Betrieb 

gelegen ilt. Dieser Antrag ist vo. zUltändigen aea,beitungl_ 

und Verarbeitunqsbetrieb zu beltätigen und Inderen davon 

bet,offenen BeArbeitungl- und Verarbeltunglbetrieben zur 

Kenntnil zu bringen, wenn der Antrlg voll.tändig IUIgefüllt 

ilt und dle sonstigen Voraulletzungen erfüllt lind. Anlonlten 

lind die Antragedea "ilchwirtlchaftlfondl zur Entlcheldung 
vorluleoen. 

Textverqleich 

geltende Fassung 

I 7S a. IVerfallunglbelt ... ung, 11' Die Einzelrlchtaenge 

geht über Antrag In folgenden 'allen zur Ganze oder teilwelle 
auf einen anderen Betrieb uber: 

I. bei Verehelichung von Verfugunglbe.echtigten, die über je 

einen oder .ehrere landw.rtlchaftliche Betriebe ait 

Elnzelricht.enge verfugunqsberechtlgt lind; 

2. bei vertraglich vereinbarter Ubergabe einel weiteren 

landwirtschaftlichen Betriebe, alt Einzelricht.enge In e1nen 

der nachfolgend Aufgezahlten Ubernehaer oder In di.len und 

leinen Ehegatten oder an 5e.nen Ehegatten. Uberneha.r i. 

vorltehenden Sinne s.nd Verwandte oder Verlchwägerte in 

gerader LInie, WahlkInder SOWie Geschwister oder Ehegltten 

von Gelchwlstern dei b'lher.gen Betrieblinhaberl, 

). bei Erwerb e.n@. we.te,@n landWirtschaftlichen Betriebee ait 
Einzelr.cht.~ng~ von Tocte. weqen. 

121 Antrage nach Abs. I 'lnd binnen fünf Jlhren unter 

Verwendung e.nes va. ".Ichw.rtschaftlfonds aufzulegenden 

'orablatte& von allen uber die va. Antrag betrOffenen 

landwirtschaftl.chen B~tr.ebe Verfugungsberechtigten und 

~igentü.ern zu unterfert.gen. OIe Geaeinde hat die 

Vollltändigkeit der angegebenen [lgentU.er zu beltltigen. Diele 

Aufgabe fallt in den eigenen Wirkungsbereich der Geaeinde. Von 

den Antragstellern l't Jene. lAndwirtschaftliChe Betrieb 

anzugeben, auf de. die [.nzelrlcht.engen zUla .. engelegt werden 

lallen. Der Antrag .st bel J~ne. 8~arbeitunga_ und 

Verarbeitungsbet'leb elnzurelch~n, in dessen Einzugigebiet der 

genannte landwlrtlchaftllche Betrieb gelegen iat. Dieler Antrlg 

iat voa zuständIgen Bearbellungs_ und Verarbeitunglbetrieb zu 

b.ltätlgen und anderen davon betroffenen Bearbeitungl_ und 

Verarbeitunglbetrleben Zur Kenntnis zu bringen, wenn der Antrlg 

volllt.ndiq ausgefüllt ISt und die sonstigen Vorlulletzungen 

erfUllt lind. Ansonsten 'lnd die Antrage de. 

"ilchwirtlchaft5fonds zur Entscheidung vorzulegen. - ~~-

139/M
E

 X
V

III. G
P - E

ntw
urf

128 von 143

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



vorgeschlagener Text 

(31 Be.tehl die Einzelricht.enqe .ine. B.tri.b •• d •••• n 
Einz.lricht.enq •• uf .in.n .nd.r.n B.tri.b üb.rtr.q.n v.rd.n 

.011 •• uch .UI Anteilen von Elnz.lricht •• ng.n. die .uf Grund 

von P.rtnerlchaftsverträgen oder P.chtverträgen überg.g.ngen 

lind. ilt der Antrag .ut Üb.rtragung der Einzelricht.enge 

auch von allen von der Üb.rtragung betroffenen 

Vertraglpartnern zu unterfertigen. 

141 Die Übertragung vird .it Beginn dei 

Wirt.chaft.jahrel virk •••• dal auf d •• Einl.ng.n d.1 Antrag. 

bel. zUltändig.n Bearbeitungl- und Ver.rb.itunglb.tri.b 

folgt. Wurde j.doch vährend di •••• Wirt.ch.ft.j.hr •• von d •• 

di. Einz.lricht •• ng. abg.b.nd.n B.tri.b k.in. "ilch an .in.n 
B.arb.itung.- und V.rarb.itunglb.tri.b g.li.f.rt und .uch 
k.in. ".ng.n ia Rah •• n d.1 Ab-Hof-V.rk.uf. g.aä' , 16 

verr.chn.t. k.nn die Einz.lricht •• ng. rückvirk.nd .it B.glnn 
di.I •• Wirtlchaftljahr.1 übertrag.n verden. 

(51 Durch die Üb.rtragu"q von Einz.lricht •• n9.n darf 
1. in d.n ,äll.n d •• Ab •. 1 Z 1 bl. 3 b.i Wirk.a.v.rd.n d.r 

Üb.rtragung d.r Einz.lricht •• ng. vor d •• 1. Juli 1992 .1n. 
g ••• in •••• Einz.1richt •• n9. von höch.t.n. 140 004 kg 
.nt.t.h.n und 

2. in d.n ,ällen d •• Abi. 1 Z 4 .in. g ••• in •••• 

Einz.lricht •• ng. von höch.t.n. 200 004 k';l .nt.t.h.n. 

Dab.l ilt .ine ZUla .. enrechnung von Einz.lricht.en9.n 9.'" 

S 13 Abi. 1. 2 a und 2 b und ein. Übertr.ljunlj von IAnt.il.n 
von) Einz.lricht.engen g •• ä8 , 15 b zu b.rück.ichtigen. 

(61 J.d. Üb.rtragung von Einz.lricht •• ngen, di. di. 

voraull.tzung.n d.r Abs. 1 bil 5 nicht .rfüllt, i.t 
unwlrkla •. 

(7) Üb.rtragungen von Einz.lricht •• ngen .rfolg.n .uf 

Dau.r zugunSlen des üb.rneh.enden landwirtlchaftlich.n 

Betriebs, sof.rn nicht in den ,äll.n des Abi. 1 Z 1 bil 3 b.i 

Antr.gsl.llung ang.geben wurd., daa bei Später.r Auft.ilung 
d •• V.rfugungsr.Chts üb.r die in Beteacht ko .. enden 

landwirtschaftlich.n Betrieb. die üb.rtragen. 

Einz.lrlcht.enge wieder dem j.weiligen V.rfügunglber.chtigt.n 
über d.n jeweiligen Betrieb zust.h.n .011.-

Textverqleich 

geltende Fassung 

131 Be6teht die Elnzelrlcht.enlje eines Betriebe •• del6en 

Einzelrlchtaenge .uf einen anderen Betrieb ubertc.g.n werden 

.011, .uch aul Anteilen von Elnzel/lchtaengen, die .uf Grund 
von Partneclchafl6vecllaqen odec Pachtvecträljen übergegang.n 

.lnd, III dec Antcaq auf Übect'Aqunlj der Einzelr1cht.enlj •• uch 

von allen von dec Ubertraqunq belcoffenen Vectraglpactn.cn zu 
unt.cfeetiljen. 

141 Die Übectragung wird .it Beljinn dei Wlrtlchaftlj.hce. 

wlrksa., das auf das Elnlanljen des Antrages bel. zu.tänd11j.n 

Bearbeitunljs- und Verarbeitunlj5betrieb folgt. Wurde j.doch 

während diele5 Wirt5chaftljahre5 von dea die Einz.lricht •• ng. 
abgebenden Betrieb keine "ilch.an elnen Bea,beitung.- und 
Ver.cbeitung5betrieb geliefect und auch kein. ".ng.n 1. Rahaen 
dei Ab-Hof-Veckaufes qe.aß S 16 verrechnet. kann di. 
Elnzelrichtmenge ruckWlrkend ait Be9inn diese. 
Wirtschaftsjahre5 ubertragen weeden. 

151 Ducch die Übertragung von Einzelrichtaenljen d.rf eine 
geaeinlame Einzelelchtaenqe von höchsten5 140 004 kg entatehen. 

Dab.l 15t elne ZU6aaaene.chnun9 von Einzelrichtaengen g •• ä8 

S 13 Abi. 1, 2 a und 2 b und eine Übertcagung von (Ant.ilen 
von' Einzelcichtaengen ge.a6 i 15 b zu beeück5icht1gen. 

(61 Jede Übertra9ung yon Einzelrichtaenljen, di. d1. 

VoraulletzUnljen der Ab6. 1 bil 5 nicht .rfüllt, 1.t unwirk •••. 

(11 Übertragunqen von Einzelrieht.enljen ecfolg.n auf Dau.r 

zugun5ten de5 überneh.enden l.ndwirtschaftlichen Betri.b •• , 

aofern nicht bei Antraq6tellung anljeljeben wurde, d.a b.i 

späterer Auf teilung des Verfügungsrechtes über di. in B.tracht 

ko .. enden l.ndvlrtlch.ftlichen Betriebe d1e zus .... ng.l.gt.n 

Einlelrieht.engen wieder de. jeweiligen v.rfügungsber.chtigt.n 
über diele Betriebe zUItehen lollen. 
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vorgeschlagener Text 

52. IVerfassungsbesti .. ung) In S 75 b entfällt der 

Kla .. erausdruck -IVerfassungsbesti .. ung)-. 

Textverqleich 

geltende Fassung 

S 75 b. Iverfassungsbestimmung) (1) Hat ein Plchter al. 

Verfügungsberechtiqt~r über einen milcherzeugenden Betrieb 
während der Dauer des Pachtverhaltnisses 

1. eine Einzelrichtmenqe oder Anteile von Einzelrlchtaengen auf 
eigene ReChnung Im Rahmen der Handelbarkeit gemä8 S 7S ab 
1. Juli 1988 neu erlanqt oder 

2. Anteile von Elnzelrlchtmengen ln(olge Überlieferung der 

Elnzelrlchtmenge zur bestehenden Einzelrlchtmenge de. 

mllcherzeuqenden Betriebes vor dem 1. Juli 1988 
hinzuerworben oder 

1. nach dem 1. Juli 1978 auf eine. Pachtbetrieb ohne 

Elnzelrichtmenqe eine Einzelrichtaenge als Heulieferant 

erworben und stimmt der Verpächter der Übertragung der 

Einzelrichtmenqe vom Pachtbetrieb auf einen anderen 
landwirtschaftlichen Betrieb zu, 

so kann der Pächter die neu erworbene Richtaenge oder die neu 

erworbenen Anteile der Rlchtmenge i. zu diesem Zeitpunkt 

be6tehenden Ausmaß gerundet auf die nächste zur Glnze durch 

zwölf teilbare Zahl auf Antra9 nach Ablauf des bisherigen 

Pachtvertrages 9a nz oder teilweise auf einen anderen 

landwirt6chaftllchen Betrieb übertragen, sofern der Pächter 
über diesen anderen landwirtschaftlichen Betrieb 

verfügungsberechtl9t ist. Der Pächter hat das Vorliegen der 

Voraussetzungen gemäß Z 1 bis 1 durch Vorlage entsprechender 
Unterlagen nachzuweisen. 

1l a) Anstelle einer Ubertragung kann der Plchter die 

gemä8 Ab •. 1 neu erworbene Einzelrichtmenge oder die ge.18 

Abs. 1 neu erworbenen Anteile einer Einzelrichtmenge i. Rah.en 

der Handelbarkelt gemä8 I 75 auf einen oder .ehrere andere 
Betriebe Übertragen. 

- lt'1-
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vorgeschlagener Text 
1'extverq1e. ich 

geltende Fassung 

(21 Anträge nach Abs. I Sind innerhalb eines Jahres nach 

Ablauf des Pachtvertrages unter Verwendung eines vom 

"ilchvlrtschaftsfonds aufzulegenden ror.blattes bei jene. 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb elnzureichen, in dessen 

Einzugsgebiet der vom Pachter ge.aß Ab •. I Z 1 bis 1 

bewirtschaftete Betlle~ 1e1eqen Ibt. 0le5er Antrag ist vom 

zu&tandlgen Bearbeltungs- und Verar~eltungsbetrieb zu 

bestätigen und anderen davon betlütfenen Bearbeitung6- und 

Verarbeitunqsbetrieben zur Kenntnls zu bringen, wenn der Antrag 

voll&tandig aU5gefuilt ist und die 50nstigen Voraussetzungen 

erfüllt sind. An50n5ten slnd die Antrage dem 

"ilchwirtschattsfond& zur ~ntscheldung vorzulegen. 

(2 al Der über den zuvor verpaChteten Betrieb 

Verfügungsberechtigte darf bl~ zur endgultigen ~nt&cheidung, ob 

und in welchem Ausmaß die Einzelrlchtmenge oder Anteile der 

Einzelrichtmengen gemäß Ab&. I übertragen werden, Verfügungen 

über eine Übertragung der am ehemaligen Pachtbetrieb 

verbleibenden Elnzelrlchtmenge nur In,oweit treffen, als 

diesbezuglich &eltens des ehemaligen Pachter6 innerhalb der in 

Ab •. 2 genannten Frist kein Anspruch auf Richtmengenübertragung 
geltend gemacht Wird. 

(lI Die Ubertraqung wird mit Beginn des Wirtschaftsjahres 

wirksa., das auf da5 Einlangen des vollstandig ausgefüllten und 

mit saatlichen Nachweisen versehenen Antrages bei. zuständigen 

Bearbeitung6- und Verall~ltunqsbetrleb folgt. Wurde jedoch 

während diebe. WlltbchaftsJahles von dem die Einzelricht.enge 

abgebenden Betrieb keine MilCh an einen Bearbeitungs- und 

Verarbeitung'betrieb geliefert, kann die Einzelrichtaenge 

rückWirkend ait Beginn die5es WlrtschaftsJahrea übertragen 
werden. 

- 4~-
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vorgeschlagener Text 

53. I 75 b Abs. 4 laut.t: 

·(41 Durch dl. Ob.rtr.qunq darf 

1. b.l Wirk ••• w.rd.n vor d •• 1. Juli 1992 .in. q ••• ln .... 
Einz.lricht.enqe von höchstens 140 004 kg und 

2. bei Wirksa.w.rd.n ab d •• 1. Juli 1992 .1n. 9 ••• ln •••• 
Einzelrichtaenge von höchsten. 200 004 kg 

.ntst.h.n. D.b.i ist eln. Zu.a .. enr.chnung von 

Einz.lrlchtm.ng.n geaäß I 73 Ab •• 1 und .in. Zu.a ... nl.gung 
von Elnz.l r icht.eng.n gemäß I 73 Ab •• 2 • und 2 bund .in. 
Ob.rtragung von Einz.lrlcht •• ng.n g."ß 5 75 • zu 

berück.lchtiqen. Obertragungen von (Ant.ilen vonl 

ElnzelriCht.engen, di. i. '.11. d.r Z 1 Ob.r di. Höch.t .. ng. 

von 140 004 kg oder i. 'all. d.r Z 2 Ob.r die Höch.t.eng. von 
200 004 kg hinausg.hen, sind unwirk ••••• 

54. Iverfassungsbesti .. ungl Die 55 75 c und 75 d lauten: 

-5 75 c. 111 I 73 Abs. 5 z 1 in der 'assung de. 
".rktordnung.g.setz •• 1985, 8G81. Nr. 210, i.t auf 
'.rtner.ch.ft.verträge, dle vor de. 1. Juli 1988 

.bg •• chlo ••• n und bi. 30. Juni 1988 d •• zu.tändigen 
8 •• rb.ltunga_ und Verarbeitung.b.tri.b od.r d •• 

"llchwirt.ch.ft.fond. g ••• ld.t wurd.n, unter der 
Vorau.setzung w.iterhin .nzuw.nd.n, daß die 

P.rtn.r.ch.ft.verträg. zwi.ch.n d.n •• lb.n V.rtrag.p.rtnern 

od.r deren Recht.n.chfolgern un.ittelbar an der.n j.w.ilig •• 
Ausl.uf.n anschließend verlängert w.rden. 

Textvergleich 

geltende Fassung 

141 Durch die Ob.rtragung darf eine gemein ••• e 

Einzelricht •• nge von höchstens 140 004 kg entstehen. D.bei i.t 

ein. zu .... enr.chnung von Einzelricht.engen qe.18 5 73 Ab •• 1 

und .in. Zu.a .. enlegunq von Elnzelricht.engen ge.18 I 13 Ab •• 2 

• und 2 bund .in. Übertragung von Elnzelricht.eng.n g •• 18 I 15 
• zu berück.ichtigen. Übertragungen von Anteilen von 

Einz.lricht.engen, die über die Höchstmenge von 140 004 kg 
hlnau.qehen, lind unwirksa •. 

5 75 c. Iverfassungsbesti.mung) (11 5 73 Abs. 5 Z 1 in der 
'a •• ung dei "arktordnungsge.etzel 1985, 8G8l. Nr. 210, i.t auf 

partnerschaftsverträge, die vor dem 1. Juli 1988 abge.chlo •• en 
und bis 30. Juni 1988 dem zustandigen Bearbeltungs_ und 

Ver.rbeitungsbetrieb oder dem "ilchwirtschaftsfonds gemeldet 

wurden, unter der Voraussetzung weiterhin anzuwenden, daß die 

Partnerschaftsvertrage zWIs':hen denselben Vertrag.partnern oder 
deren Rechtsnachfolgern unmittelbar an deren jeweiliges 
Auslaufen anschließend verlangert werden. 

- ~f--
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vorgeschlagener Text 

(2) S 7l Ab,. 5 ~ 2 in der raaaunq dea 

"arktordnunq,qe&etze& 1985, 8G81. Nr. 210, tat auf 

~achtvert,aqe, die 'pateaten. aa 2. Aprl1 1986 abq.,chloa.en 

wueden und auf Crund de,er d,e E,nzelr,chtaenqe a~ate.ten. 
alt Wirkunq voa 1. Juli 1986 ubeeqeqanqen iat, alt der 

"aBqabe anzuwenden, daß d,e E,nzelr'Cht.enqe nach Ablauf 

.,ner ,ech'laheiqen P.chtdauer .it de. dar.uffolgend.n 

W1rt,chatta)ahr 1n d •• Au •• aB, 1n d ••• ,. ub.eqeqanqen 1.t, 

hOChat.n, .ber 1n de. zu d, •••• 2eitpunkt beateh.nden Au.aaß, 
w'ed.r zueuckfallt. 01e •• Pachtvertraq. k~nnen q •• aß S 7) 

Ab •. S 2 2 ,n der r.'.unq de. ".rkto'dnunqaqe.et~e. 198~, 
BGbl. Ne. 210, nur zW1achen den.elben Vertr.g.partnern oder 

d.ren Recht.nachfolqern für die O.uer elne. od.r aehrerer 

Wlrtach.ftajahre unalttelbar an den Abl.uf der bi.hee1qen 

Pachtvertraqe .n,chließend verlänqert werden. F~r .olche 

Verl.nqerunqen h.t der ",lChwlrt.ch.ftafonda durch V.rordnunq 

die n.heren Vor.u"etzunqen feat~u.etzen. In d,e.er 

Verordnunq auß ledent.lla we'terh1n wie zuletzt beat, .. t 
werden: 

1. Dle landwlrt.ch.ftl1chen Betelebe der Vertraq.partner 

au •• en ia .elben odee 1n unalttelb.r anqlen~enden 
Cer1cht.be~ieken qeleqen aein. 

2. 1. landw1rt.chattl1chen Betrleb de. Verpacht.e •• uß bel 
• onatlqer rück w1rkendee Unqultiqkelt der 

~,chtaenqenUbertraqunq d,e "llcherzeuqunq eln9.~lellt 
ble1ben. 

3. Sofern der V.rpachter nur elnen Tell dee Futter flächen 

(elnachlie~llch Ackelland' verp.chtet, konnen p,o ha 
verpachteter rutterflache hochatena 5 000 kq 

Elnzelrichtaenqe (jedoch nicht aeh, Al. die bi.herlge 

Elnzelrlchtaenqe) an den oder die PäChter überq.hen, wObel 

d •• Auaa.B d.r Einzelrichtaenqe eine zur Gänze durch zwölf 

tellbare ~.hl aein auß; dleae Einachränkunq qllt niCht, 

wenn der Verpachter alle FutterflaChen Celnachl,eßlich 

ACkerland) .n den oder die PäChter verpachtet und .ich 

(hochaten.) 8auflächen, Weinq_rten, W.ld, Ödl.nd, 

Hauaqarten, Obatqacten und derqleichen zuruckbehalt. 

Die.e 8eatiaaunqen qelten auch dann, wenn .uf Ccunü de. 

Art. V 1n der ra.aunq dei Bundeaqeaetzea 8G81. Nr. 181/1986 

naChtr_ql1ch eine Einzelr1Chtaenge durch Verpachtunq 

ubertraqen wurde. In dleaen 'allen iat die e'folgte Kü,zung 

der E1nzelrlChtaenqe ,uckqanqlq zu a~rh~n. 

Textverqleich 
geltt'nde Fassung 

(2) S 71 Aba. !> Z J 111 <1 .. 1 f .. &~",nq du. ".rktordnungage.etze. 

1985, BG81. NI. 210, Ist .. uf P"ctltve'tlaqe, die .päteaten. aa 

2. April 198b aLgeschl".,pn ",,,,dul und auf Grund derer die 

[,nzelrICht.~nqe .~ .. testen •• It Wirkung vo. 1. Juli 1986 

ubergeqangen lat, All deI .... ßg.Le .nzuwenden, d.ß die 

Eillzeirlcht.enge n .. ch Abl .. ",f elner sechSl~hrlgen •• chtdauer .it 

de. dar.uffolqenden WICISch .. fl&J.hr ln de. Au,.a', in de •• ie 

ubelg"qanqen lat, hoch.I~II ... ber In de. zu diesea Zeitpunkt 

beLtehenden "'u ... aß, "'le·Jer IUIUcklallt. Oleae P.chtvertrlige 

konnen g .... ß S 71 Ab&. S Z 2 In d~r r.r.6unq de. 

"arktordnunq'qe,etze, 1985, 8Gbl. NI. 210, nur zwischen 

den.elben V"Itlaq&~altnern od"1 delen R.chtsn.Chfolgern fUr die 

O.uer von weiteren sechr. Wllt6chaftr.lahlen unalttelbar an den 

Ablauf der blaherlgen ~achtvertcaqe .nachließend verlängert 

"'.Iden. Fur LolChe Verlan~.Iun':len hat der "llchwirtach.ft.fond. 

durch Velordnung dle n .. helen Vorau,r.etzungen featzuaetzen. In 

dle,er Verordnung mull J~(lenf all 5 Wel terhln wie zuletzt be.ti_t 
werden: 

1. Oie l.ndwlitachaftillhen 8etrlebe der Vertr.g.partner aU •• en 

1. seiLen oder ln UII.lttelbal anqrenzenden Gericht.beairken 
qelegen ,ein . 

2. I. lendwlrtachaftllch"n Betr,eb des Verpächter. aua bel 

&onstI<J~1 "" ~"'"k""d~, unqult"Jke,t der 

fllchl.enqe"ub", t, "':Iu"'J die ",I"he, zeugun9 elnge.tellt 
ble Iben. 

). Sofern der Verp.cht"r nUI elnen Tell der Futterfliehen 

,eln.chlleAllch ACke,land' verpachtet, können pro h. 
verpaChteter ruttecfl.ch. hochaten, S 000 kg 

Elnzelrlcht.enge Cledoch nlcht .ehr Al. dle bi.he'ige 

Elnlelrlcht.engel an den adel die P.Cht.r ubergehen, wobei 

d.a Aua •• ß der [Inzelrlcht.enge eine zur Gänze durch zwölf 

teilbare Zahl 6eln .uA; dl".e Eln,chrankung gilt niCht, wenn 

der Velpächter alle rutle,!laChen 'e,n~chließlich ACkerland) 

an den odel die P"Chlpr v"'p"chtet und .Ich (höch'ten.) 

Bau!l.chen, Welngarlen. Wald, Odland. "au'9. r ten, Ob'tqarten 
und deigleiChen luruckbehalt. 

Olese Be'tl •• ungen qelle,\ au. h dann, wenn .uf Grund dea Art. V 

in der r.,r.ung dei 8unde'qesetzer. 8GBl. Nr. 181/1986 

n.chtr_qlich eine Elnzelrlcht.enqe durch Verp.chtunq übertraqen 

wurde. In dielen '~ll.n llt die .rfolgte ~urzung der 

Eln,.lricht.enqp ruckq.nqlq zu •• chen. -50-
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vorgeschlagener Text 

(l) Anstelle einer Verlängerung der 

partnerschaftsverträge (Abs. 1) und der PaChtverträge 

(Abs. 2) können dieselben Vertragspartner oder deren 

Rechtsnachfolger vereinbaren, daS die bislang durch 
partnerschaftsvertrag oder PaChtvertrag übertragenen 

Einzelricht.engen oder durch Pachtvertrag übertragenen 

Anteile von Einzelricht.engen unter sinnge"8er Anwendung des 

5 75 i. Aus.aS von 85 VH, gerundet auf die nächste Zur Glnze 
durch zwölf teilbare Zahl, auf die bisherigen .artner oder 

Pächter oder deren ReChtsnachfolger unaittelbar nach Ablauf 
des bisher geltenden Partnerschaftsvertrags oder 
pachtvertrag_ übergehen. Die bei Übertragung.n vor de. 

1. Juli 1992 auftretende Diff.renz auf 100 vH d.r 

übertragenen F.inz.lricht •• ngen od.r der Ub.rtrag.n.n Anteile 
der Elnz.lrlchtaenge .rlischt entschldigungslos. Die bei 

Üb.rtragungen ab de. 1. Juli 1992 auftr.t.nd. Diff.renz auf 
100 vH der Übertragenen Einzelricht.engen oder d.r 

übertrag.n.n Anteile d.r Einz.lricht •• ngen steht ge .. S 5 75 9 
zur Zut.ilung g.g.n Entschädigung d.n i. Forablatt 

anzug.benden Eapfangsber.Chtigten auf das .b.nfalls 

anzugeb.nde Konto zur Verfügung. Dabei ist 5 15 Abs. 2 a, 

Abs. 5 bis 7, letzt.rer soweit er sich auf Abs. 2 a, 5 bis 

6 c bezieht, nicht anzuw.nden. 5 15 bleibt - sow.it .s sich 
ua eine Üb.rtragung der Einz.lricht.eng. an and.r. als die 

vorgenannten Vertragspartner handelt - unberührt. Soll dabei 

nach Übertragung der Einz.lricht.engen od.r von Ant.ilen von 
Einzelrichtaengen die Einz.lricht •• ng. d.s Erwerber •• In 

Au •• aß von 140 004 kg Überschreiten, i.t d.r b.ab.ichtigte 

Erw.rb d.a "ilchwirt.chaft.fond. vor d •••• n Durchführung 
anzuz.igen und von d.r R.gionalko .. is.ion 15 56 Abs. 6) zu 

prüfen, ob die Vorauss.tzung.n für den Erw.rb di.s.r 

Einzelrichtaengen oder Anteile von Einz.lricht.eng.n .rfüllt 
.ind. 

Textvergleich 

geltende Fassung 

(l) Anstelle einer Verlängerung der PartnerlchaftlvertrAge 

(Abi. 1) und der Pachlverträge (Abs. 2) können dieleiben 

Vertrag_partner oder deren Recht.nachfolger vereinbaren, dal 

die bi.lang durch partnerlchaftsvertrag oder Pachtvertrag 
üb.rtragenen Einzelricht.engen oder durch Pachtvertrag 

übertragenen Anteile von Einz~lricht.engen unter slnnge.18er 

Anwendung des I 75 i. Aus.aß von 85 vH gerundet auf die nlchlte 

zur Gänze durch zwölf teilbare Zahl, auf die bilherlgen Partner 

oder Pächter bzw. deren Rechtsnachfolger unaittelbar nach 

Ablauf des bilher geltenden partnerlchaftsvertrages od.r 
Pachtvertrage. übergehen. Die Differenz auf 100 vH der 

übertragenen Einzelricht.engen oder der übertragenen Anteile 

der Einzelrichtaenge erlischt entschädigungslos. Dabei ilt 5 1S 
Ab •. 2 ., Abs. 5 bis 7, letzterer soweit .r sich auf Abs. 2 a, 

5 und 6 bezieht. nicht anzuwenden. 5 15 bleibt - soweit el sich 

u. eine Übertragung der Einzelricht.enge an andere als die 

vorgenannten Verlraglpartner handelt - unberührt. Soll dabei 

nach Übertra9ung der Einzelricht.engen oder von Anteilen von 

Einzelrleht.engen die Elnzelriehtaenge des Erw.rbers ein Aus.aS 

von 140 004 kg überichreiten. ist der beabsichtigt. Erwerb de. 

"ilchwlrtlehaftsfonds vor dessen Durchführung anzuzeigen und 

von der Regionalko .. llsion 15 56 Abs. 6) zu prüfen, ob die 

Voraul.etzungen fÜr den Erwerb dieler Elnzelrlcht.eng.n oder 
Anteile von Einz.lrlcht.engen erfüllt .ind. 

-,~A-
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vorgeschlagener Text 

(4) Übertragungen gemäß Abs. 1 und 2 sind bis längstens 

30. Juni 1996 wicksaa. Nach Ablauf des 30. Juni 1996 fallen 

die noch vorhandenen und bis dahin geaäß Abs. 1 odec 2 

ubertcagenen Einze1cichtaengen wiedec den ursprünglichen 

Betrieben zu. pachtveeträge gemäß Abs. 2, die über diesen 

Zeitpunkt hinaus wirksam sind, können gleichzeitig ait 

Beendigung der Richtmengenübertragung vom Pächter aufgelöst 
werden. 

5 75 d. Oie 55 73 Abs. 1 bis 5, 75, 75 abis 75 C _lnd 

1nfolge des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs Vom 

8. März 1991, G 227/90 und andere (siehe ~und.achung 
BGB1. Nr. 220/1991), bis 30. Juni 1992 nicht anzuwenden auf: 

1. jene SaChverhalte, die Anlaß des vorgenannten 

Gesetzesprüfungsverfahrens vor dea Verfassungsgerichtshof 

waren, in dem vom Verfassungsgerichtshof jeweils 
zuerkannten Umfang und 

2. Sachverhalte, die ait den unter Z 1 genannten Fällen in 

einea untrennbaren sachlichen Zusaaaenhang stehen oder die 

aus Anlaß der beia Verfassungsgerichtshof anhängig 

gewesenen rälle Gegenstand einer AufsichtsbesChwerde geaäö 

, 83 Abs. 2 bis 4 waren und deren Aufsichtsb.schwerde zur 

Aufhebung eines Bescheidea de. Mi1chwirtschaflafonds 
führte.-

• 

Textverqleich 

geltende Fassung 

S 75 d. (Verfa,sunq,be'tl .. ungl Die I' 7) Abs. 1 bis 

75 • bis 75 c sind infolge dei Eckenntniases des 

Verfaa&ungsqerlcht6hofea vom 8. Mäcz 1991, G 227/90 und 

(aiehe Kund.achung 8GBl. Nr. 220/19911 nlcht anzuwenden 

S, 7S, 

andere 

auf: 
1. jene Sachverhalte. dle Anlaß des vocqenannten 

Ge6etzespcüfungsverfahrens vor dem Verfa5sungsgerichtlhof 

waren, ln dem vom Vecfassunqsqerlchtshof jeweils zuerkannten 

Umfanq und 

2. Sachverhalte, dle mit den unter Z 1 genannten rällen in 

elne. untrennbaren sachlichen ZUia •• enhanq itehen oder die 

aus Anlaß der bei. Vecfassungsqerlcht5ho( anhängig geweaenen 

rille Gegenitand elner Aufsicht5beschwecde gemäß' 83 Aba. 2 

bis 4 wacen und deren Auf6ichtsbeschwecde zur Aufhebung 

elnei Beicheides des Mllchwictschaftsfondi führte. 

-52-
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vorgeschlagener Text 

55. NaCh, 75 d w.rd.n folg.nd. '5 75 • bi. 75 9 .ing.fügtl 

-, 75 •• (1) Inhab.r .ilch.rz.u9.nd.r B.tri.b •• für 
d.r.n B.tri.b .ine Einz.1richt •• ng. i. Wirt.chaft.jahr 

1991/92 ge.äa , 75 d nicht f •• t.t.1Ibar i.t. können auf 
Antrag .in. EinzelriCht •• ng •• rwerb.n. w.nn .i. folg.nd. 
w.it.r. Vorau.&etzungen erfüllen: 

1. di. Einz.lricht •• ng. di •••• B.tri.b •• uS vor d •• 1. Juli 
1992 .rlo.ch.n gewe&en •• in. 

2. die "ilchli.f.rung di •••• Betri.b. an .in.n B.arbeitung._ 
und V.rarb.itung.betrieb .uS Vor d •• 1. Juli 1992 wi.d.r 
aufgeno .. en worden .ein und 

1. d.r Inhab.r die&e& Betrieb& .uS bis 31. Augu&t 1992 bei. 
"ilchwirt.chaft&fond •• inen sChriftlich.n Antrag auf 
Erwerb einer Einzelricht •• ng •• t.l1.n. 

(2/ Auf die vom Betri.b durch den zu.tändig.n 
aearbeitungs_ und V.rarbeitungsb.tri.b überno ... ne "lIeh ist 
ab 1. Juli 1992 für die gesamte Lieferung von "llch od.r 

Erzeugniss.n aus "lIeh der allg ••• in. Absatzförderung.b.itrag 
und für 20 vH d.r zusätzlich. Ab&atzförderungSbeitrag zu 
entriChten. 

(]) Die Einzelrichtmenge entsteht in Höh. jen.r ".ng •• 
für die der betreffende Betrieb i. Wlrt&chaftsjahr 1992/93 

keinen zusätzlich.n Absatzförd.rung.beitraq zu entriCht.n 
hat, hÖch&t.n& aber i. Au •• aS von 80 004 kg. Di. 

Einz.lricht.enge ist erford.rlich.nfall. auf die nlch.te zur 
Gänz. durch zwölf teilbare Zahl aufzurund.n. 

(4/ "ilch.rz.ugend. Betrieb., di. g •• 18 Ab •. 1 bis] 
.ine Elnz.lricht •• ng. erworben haben, können inn.rha1b von 
fünf Jahr.n ab die.e. Erw.rb die Einzelricht.eng. ihre. 
Betrieb. wed.r ganz noch t.ilwei.e auf and.re 

landwirtschaftliche Betri.b. Übertragen. 

Textvergleich 

geltende Fassung 
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vorgeschlagener Text 

i 75 f. (1) Der Ml1chwirtachaftafonda hat für 

ailcherzeugende Betriebe, deren Einzel'lchtm.nge ia 

Wlrt.chaft.jahr 1991/92 geaäß S 75 d niCht fe.t.tellb., llt, 

die jedoch .eit 1. Juli 1978 eine Einz.lrichtmenge e'worben 

haben und für die zu.ätzlich die Übertragung .1nel Anteil. 

einer Einzelrichtmenge gemäß Art. V Ab •. 3 der 

Marktordnung.ge.etz-Novelle 1988, BGB1. NI. 330 oder gemäß 

S 75 c Ab6. 3 vor dem 1. Juli 1992 be.nt,agt wurde, eine 

Einzelrichtaenge fe6tzu.telien, die 6ich au. folgenden Tellen 
zU .... enl.tzt: 

1. Jener ur.prünglich.n Einzelrichtm.ng., die ab d.m 1. Juli 

1978 auf d ••• ilch.rzeugenden B.trieb .nt.tanden i.t, ohne 

Berück6ichtigung jene, Einzelrichtaengenanteile, die 

gemäß Z 2 von anderen Betrieben übertragen werden 6ol1t.n, 

2. jenen Einzelrichtmengenanteilen, die auf dtio in Z 

g.nannten milcherzeug.nden Betri.b dUICh .1n. Ve,elnb.luoq 

geaäß Art. V Ab •. ) der Marktordnungsge •• tz-Novelle 1988, 

BGBI. Nr. 330 oder gemäß S 75 c Ab •. 3 übertrag.n werd.n 
.ollt.n, ait der Maßgabe, daß 

al die g •• amte üb.rtragbar. Einz.1richtm.ng. nur la Au.maß 

von inage.amt 85 vH überlragen werden kann und, 

bl .ofern aehrere milcherzeugende Betriebe vOlliegen, die 

diele Einzelrichtaengenanteile bean6pruchen, d.r 

Milchwirt6chaft6fond6 auf Grund der am 1. Jänner 1992 

zua Grundbeltand der übernehaenden ailcherzeug.nden 

Betriebe gehörenden Futterflächen (ohne 

Berücklichtigung von Baufläcnen, WelngA'ten, Wald, 

Alaen, Ödland, Hausgärt.n und Obltgärt.nl eine 

verhältnismäßige Auf teilung vorni .. t. 

(21 Bil zu ein.r belcheidmäßigen re.tltellung der 

Einzelrichtaenge durch den Milchwirt6chaft.fond. gilt ein voa 

Bearbeitungl- und Verarbeitung6betrieb fur die Milchlieferung 

von dielen ailcherzeugenden Betrieben allentalll zu 

entrichtender zUlätzliche, Ablatztörderung.beitrag ala 

geatundet, wobei keine Stundunglzinlen zu entrichten aind. 

• 

Textvergleich 

geltende Fassung 
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vorgeschlagener Text 

11' Der Milchwirtschaftsfonds hat zu prüfen, ob die 

Anträge den i. Abs. 2 genannten Voraussetzungen entsprechen 

und anschließend die Su .. e der anerkannten Mißverhältnis.e 
der für die Zuteilung zur Verfügung stehenden Menge 

gegenüberzustellen. Ist die zuteilbare Menge höher als die 
Su .. e der anerkannten Mißverhältnisse, sind di. 

Mißverhältnisse voll auszugleichen und die Rest.enge erliSCht 
gegen EntSChädigung durch den Bund. 

14' Ist die Su .. e der anerkannten MiSverhlltnisse höher 
Al. die für die Zuteilung zur Verfügung .tehende Menge, hat 
der Milchwirtschaftsfonds eine aliquote Zuteilung 
vorzuneh.en. 

IS, Die zugeteilte Menge .uß elne zur Glnze durch zwölf 
teilbare Zahl sein. EIne Zuteilung unter 4BO kg erfolgt 

nicht. Die Zuteilung erfolgt höchsten. i. beantragten Au ... S. 
Durch die Zuteilung darf eine Einzelricht •• nge von .axi.al 
100 OOB kg ge.äß S 7S Abs. 6 ent.tehen. 

16' Antragsteller, die eine Richt.engenzutel1ung 
erhalten haben, haben innerhalb eines Monats ab Zustellung 
de. Be.cheid. einen Betrag, der de. I,S-fachen de. a. 1. Juli 
.aSgeblichen Richtpreises IS 2 a, für ein Kilogra .. Milch. 
berechnet unter Zugrundelegung der höchsten Qualitätsstuf., 
eines Fettgehalts von J.8 , und eine. EiweiSgehalts von 

3.24 , entspricht, an den Milchwirtschaft.fond. zu leisten. 

Wird innerhalb dieser Frist die Zahlung nicht geleistet, 
tritt der Bescheid außer Kraft. 

(7, Oi. Zuteilung erfolgt rückwirkend .it Beginn de. 
Wirtschaftsjahres. 

IBI Richt.engen, die ge.äa Abs. J und Abs. 6 nicht 

zugeteilt wurden, erlöschen und sind durch den Bund 1. U.fang 
de. Ab •• 6 abzugelten. 

Textvecgleich 

geltende Fassung 
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(9) Der Mllchwirtschaftsfonds hat die i. Ab •. 6 und 8 

genannte Entschädigung nach Maßgabe dee ~ur Veefügung 

stehenden Mittel an die ia Forablatt geaäß 5 75 Abs. 1 a Z 1 

und 5 75 c Ab •• 1 angegebenen Empfangsbeeechtigten zu 
überweisen. 

(10) Landwirtschaftllche Betriebe. die eine Richtmenge 

zugeteilt erhalten haben. können innerhalb von fünf Jaheen ab 
Richtmengenzuteilung die Einzelrichtmenge ihee. 

landwirtschaftlichen Betrieb. weder ganz noch tel1wei.e euf 
andere landwirtschaftliche Betriebe tiberteagen. 

(11) I. Zeitraum von dee Antrag.tellung bi. zue 

bescheidaä81gen Erledigung durch den Milchwietschaftsfond. 

können Antragstell.r auf ihren Betrieb keine Rlcht.enge 
üb.etragen.-

56. In 5 77 Ab •• 1 und 2 werden die Au.drücke -des 

Österreichischen Arbeiterka ... etag8s- und -dem 

Östeereichischen Arbeiteeka .. ertag- duech den Ausdeuck 
-der Bunde.arbeltska .. er- er.etzt. 

• 

Textver91~ich 

geltende Fassung 

5 77. (1) Die HOhe des allge.einen 

Ab&atzförderung6beltraq p s ist nach Anhorung der 

Frlisldentenkonferenz der L4lidwlrt6chatt6ka_ern Ö.terreich •• 
der 8undeska_er der gewerblichen Wirtschaft. des 

Österreichischen Arbeiteeka_ert4ges und des Österreichiachen 
Gewerkschaftsbundel vom Bunde~.lnI6tee für Land- und 

roe6tvirtschaft i. Einvernehmen mit dem Bundes.lnlater fUr 

rinanzen jeweils für elo Wlet5chafts)ahr vor delsen Beginn 
durch Veloednunq te.tzusetzen. Der allgemeine 

Absatztörderungsbeitr4g ist In einer HOhe zu besti_en. daß der 
finanzlerungsantell gemaß S 70 Z 2 bedeckt wird. Der 

zusätzliche Absatztolderungsbeltraq betraqt 4.20 Schilling je 

Kilogramm Milch. Siod tur die Veewertung der überno .. enen 

"Ilch.enge und fur die Bedeckung des fln4nzierunglanteiles nach 
5 70 Z ) höhere "Itlel erforderlich. als sie durch den 

zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag wahrend elnea 

Wlrtschaftsjahres aufzubringen sind, so ist dieses 

übersteigende rlnanzlerungserfordernis durch eine entsprechende 

Erhöhung des allgemeloeo Absatzforderungsbeitragea zu bedecken. 

Sind für die Verwertung der uberno .. enen MIlchmenge und für die 

BedeCkung des rinanzleluog,antelles nach 5 70 Z 3 weniger 

Mittel erforderlich, als sie durch den zusätzlichen 

Absatzförderung&beitraq wahrend eines Wirt&chaftajahre. 

aufzubringen sind. &0 ist die'e& Guthaben zur Senkung de. 

Finanzierungserfordernisses des allqemeinen 

Absatzförderung&beitrages heranZUZiehen. C;~ 

139/M
E

 X
V

III. G
P - E

ntw
urf

139 von 143

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



., 

vorgeschlagener Text 

• 

Textverqleich 

geltende Fassung 

(2) Der Geschäftsführer des Milchwirt.chaft.fond. hat die 
vor.USSichtliche zusätzliche Abs.tz- und Verwertungs •• ng. und 

d •• d.r.u. sich ergebende gesa.te Fin.nzierung.erford.rni. für 

das jeweilige Wirt.ch.ftsj.hr bis vier Wochen vor •• ginn jede. 
Wlrt.chaft'j.hres de. Bundes.inister fOr Land- und 

For.twirt.ch.ft bek.nntzugeben. Der Bekanntg.be durch d.n 
Geschäftsführer des Milchwlrtsch.ft.fond. i.t die 

vor.us.ichtliche Entwicklung der Anlieferung und d •• Ab.atze. 

an Milch in be.rbelteter oder ver.rbeiteter For. zug rund. zu 

legen. J. ges •• ten Fin.nzierungs.rfordernls .ind die lost.n d.r 

verwertung der gesa.ten Überschüsse .n "ilehprodukt.n unt.r 
Zugrundelegung der Hichtfetttrocken •••• e und d.r 

Fetttroeken.a ••• zu berücksiChtigen. Der .und.s.ini.t.r fUr 

Land- und For.twirtschaft h.t die Unterl.gen, die fUr di • 

• eurtellung der Höhe des .llg ••• inen Ab •• tzförderung.beitr.g •• 
•• Sgebend .ind, der Präsld.nt.nkonferenz der 

Landwlrt.ch.ftsk •••• rn Öst.rr.ichs, d.r Bund •• k .... r d.r 

g.w.rblich.n WirtSChaft, dem Österr.ichiseh.n Arb.it.rk .... rt.' 

und d •• Ö.terreichisch.n G.w.rksch.ft.bund so zeitgerecht zu 

über.ltteln. daß di ••• n bis zur Anhörung nach Ab •• 1 .inde.t.n. 
drei volle W.rktag. zur V.rfügung st.hen. 

-5':1-
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51. S 81 Aba. 5 lautet: 

-(5) Weicht bei eine_ Bearbeitunga- und 

Verarbeitungabetrieb die ftilchanlieferung in den einzelnen 

Kalender_onaten dea Wirtachaftajahrea von der 

bundeadurchachnitt1ichen -onatlichen Verteilung der 

Milchanlieferung erheblich ab. ao kann der 

Milchwirtachaftafonda über Antrag dee Bearbeitunga- und 

Verarbeitungabetriebea ala Be-eaeungagrundlage für die 

Vocauazahlungen auf den zuaätzlichen Ablatzfördecunglbeitrag 

eine von der gleich_ä8igen .onateweilen Auf teilung 

abweichende Auf teilung der Einzelricht.engen auf die 

einzelnen Kalender.onate dea Wirtachaftajahrea featlegen. Ein 

aolcher Antrag kann nur jeweila für ein Wirtachaftajahr und 

bei aonatige. Aualchluß nur bia zu. Ende dea eraten Monata 

dea Wirtachaftajahrea geatellt werden. Ab de. Wirtachaftajahr 

1991/92 geatellte und beWilligte Anträge gelten auch fUr die 

folgenden Wirtachaftajahre, aofern nicht der Bearbeitunge­

und Verarbeitungebetrieb einen echriftlichen Widerruf bei. 
Mllchwirtechaftefonde einbringt.-

58. Nach' 81 Aba. 5 wird folgender Abe. 5 a eingefügt: 

-'5 a) Bearbeitunga- und Verarbeitungabetriebe, die vor 

de. Wirtachaftajahr 1991/92 einen Antrag ge-'8 Abi. 5 bei_ 

Milchwirtachaftafonda geatellt und beWilligt erhalten haben 

und in der Folge ohne jährliche Antragatellung diel. 

Abrechnung beibehalten haben. aind vo. Milchwlrtachaftafonda 

ao abzurechnen. ala wäre der Antrag rechtzeitig geetellt 
worden,-

~ 

Textvergleich 

geltende Fassung 

(5) Weicht bei eine. Bealbeltung&- und 

Verarbeitunglbetrleb die Milchaniieferung in den einzelnen 

Kalender.onaten deI Wlrt6chaft6)ahces von der 

bunde6dulch6chnittllchen monatlichen Verteilung der 

Mllchanlieferung erheblich ab, so kann dec 

Milchwlct6chaftsfonds uber Antrag des Beacbeitung6- und 

Veralbeltungsbetrlebes als Bemessungsqcundlage für die 

Vorauszahlungen auf den zU6atzllchen Absatzförderungebeitrag 

elnel von der gleich~a8igen aonat6weisen Auf teilung abweichende 

Auf teilung der Elnzel'lchtaengen auf die einzelnen 

Kalender.onate des Wlrt6chaftsjahres feItlegen. Ein lolcher 

Antrag kann nur Jeweils fur ein Wlrtlchattljahr und bei 

sonltigea AU6schluß nur bis zu. Ende dee eraten Konatee dee 
Wirtechaftijahres gestellt wecden. 

-.~-
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... "!, 

vorqeschlaqener Text 
59. 5 88 Aba. 1 lautet: 

-Cll Ein. V.rw.ltung.üb.rtr.tung b.g.ht, w.r 
1. unt.r V.rl.tzung d.r V.rpflichtung zur Off.nl.gung od.r 

zur Anzeige nach den SI 71 Ab •• 7, 80 Ab •• C od.r 81 
Ab •• eden B.itrag od.r di. Vorau.zahlung an d.n 
"ilchwirt.chaft.fond. od.r di. Abhofpau,chal. ganz od.r 
t.ilweis. nicht entrichtet, 

2. vor.ätzlich durch Handlung.n od.r unrichtig. Angab.n 
b.wirkt, daß Absatzförd.rung.b.itr.g. od.r di. 
Abhofpau.chale ganz oder teilw.i •• nicht .ntricht.t 
werd.n, 

1. unter Verletzung d.r V.rpflichtung zur rührung von 
Aufz.ichnungen und zur Er.tattung von ".ldung.n nach J 11 
Ab •• 10 oder 11 die Lieferrücknaha.pr.ale od.r .in. 
Pr.ai.nvorau.zahlung zu Unr.cht od.r in zu hoh •• Au .... 
lei.t.t und de. "ilchwirt.ch.ft.fonds v.rr.chn.t oder von 
dl •••• anfordert, oder 

C. vor.ätzlich durch Handlung.n od.r unrichtig. Angab.n 
b.wirkt, daß die Lieferrücknah •• prl.i. od.r .ine 
Prlalenvorau.zahlung zu Unrecht oder in zu hoh •• Au .... 
geleistet wird und .1t d •• "ilchwlrt.chaftsfond. 
verrechnet oder von dl.se. angefordert wird. 

Sofern die Tat nicht d.n Tatbe.tand .in.r in dl. 
%u.tindigk.it d.r G.richte fall.nd.n .trafbaren Handlung 

bild.t od.r nach ander.n V.rwaltung •• trafbe.tt .. ung.n .it 
.tr.nger.r Strafe bedroht i.t, i.t di. V.rwaltungsübertr.tung 
von der Bezirksverwaltung.behörd •• 1t Geldstraf. bl. zu 
10 000 S zu be.trafen. Bei .1n •• 10 000 S über.t.ig.nd.n 
Schad.n i.t di. V.rwaltung.übertretung von der 

B.zirk.v.rwaltungsbehörd. In d.n ,Illen d.r % 1 und 2 b.t 

Vor.atz .it Geldstrafe bis zu. Zweifachen, bet ,ahrlä •• igkeit 

.it G.ldstrafe bis zur Höhe deI verkürzt.n a.trag.s und in 
den 'Illen d.r % 1 und C .it G.ld.tr.f. bi. zua Zw.ifach.n, 

b.i 'ahrlä.sigk.it .it Geldstr.f. bi. zur Höh. d •• zu Unr.cht 

gel.i.t.ten B.trag.s zu b •• trafen. Der V.r.uch i.t .trafbar. 

'ür den 'all der Un.inbringllchkeit d.r Geld.tr.f. t.t bet 
Vor •• tz etn. Er •• tzfr.iheit •• traf. bi. zu sechs wochen und 

b.i 'ahrlä •• igkeit .ine Er.atzfreih.tt •• tr.fe bi. zu drei 

Wochen f •• tau •• tzen.-

• 

Textverqleich 
geltende Fassung 

I 88. Cll Eine Verwaltungsübertretung b.geht, w.r 
1. unter Verletzung der Verpflichtung zur Offenlegun, od.r zur 

Anzeige nach den II 71 Ab •. 7, 80 Ab •. 4 oder 81 Ab •• eden 
aeitrag oder die Vorauszahlung an den "ilchwirt.ch.ft.fond. 

oder die Abhofpauschale ganz oder teilwei.e nicht 
.ntrichtet, 

2. vor.ätzlich durch Handlungen oder unrichtige Angaben 
bewirkt, daS Ab.atzförderungsbeitrlge od.r dl. 
Abhofpauschale ganz oder tellw.I •• nicht entricht.t w.rden, 

1. unt.r Verletzung der verpflichtung zur rührung VOn 

Aufzeichnungen und Erstattung von "eldung nach J 71 Ab •• 10 
od.r 11 dl. Lleferrücknah.eprä.ie oder eine 
Pr •• ienvorauszahlung zu Unrecht oder in zu hohe. Au .... 
1.1·.t.t und de. "ilchwlrtschaftstond. verrechn.t oder von 
dl •• e. anfordert, oder 

C. vor.atzlich durch Handlungen oder unrichtige Angab.n 
bewirkt, daS die Lieferrücknahaeprl.ie oder eine 
Prl.ienvorau.zahlung zu Unrecht oder In zu hoh •• Au •••• 
geleistet wird und .it de. "lichwirtschaftsfond. verrechnet 
oder von diese. angefordert wird. 

Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu.tändigk.it 
der Gerichte fallenden .trafbaren Handlung bildet oder nach 
and.ren V.rwaltung.strafbe.ti .. ungen ait .tr.ng.r.r Str.f. 
b.droht i.t, i.t die Verwaltungsübertr.tung von der 
a.zirk.v.rwaltungsbehörd. in den 'Illen d.r Z 1 und 2 bei 

Vor •• tz .It Geldstraf. bi. zu. Zwelfach.n, bel 'ahrl ••• igk.it 
.it Geldstrafe bi. zur Höh. dei verkürzten Betr.ge. und In den 

,Illen der Z 1 und C .it Geldstrafe bis zu. Zw.ifach.n, bei 
'ahrl.ssigk.it .it Geld.trafe bil zur Höhe deI zu Unrecht 
g.lei.tet.n a.tr.gel zu beltrafen. 'ür den 'all der 

Uneinbringlichk.it der Geldstrafe i.t bei Vorsatz ein. 

Er.atzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen und bei 

'ahrlisligkeit eine Erlatzfreiheltsltrafe bil zu dr.i Wochen 
festzusetzen. 
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• 

vorgeschlagener Text 

60. , 88 Abs. 1 Z 2 lautet: 

-2. vorsätzlich die Zuerkennung einer Einzelrichtaenge oder 

von Anteilen einer Einzelricht.enge geaäa , 73 d oder 
i 7S Aba. 2 bia 7 oder-

61. In , 88 Aba. 1 Z 2 wird folgende Z 1 angefUgt: 

-3. vorsätzlich durch Handlungen oder unrichtige Angaben 

die Zuteilung einer Einzelrichtaenge geaäa , 7S 9 

Abs. 2 bia 11-

62. Nach, 88 Abs. 4 Z S wird an Stelle des Punktes ein 

Strichpunkt geaetzt und folgende Z 6 ergänzt: 

-6. ohne dadurch den Tatbeatand des Aba. 1 zu eetullen. 

"ilch oder Erzeugniase AU. "ilch eines anderen 

"ilcherzeugers abliefert.-

63. (Verfa •• ung.be.ti .. ung) i 92 Aba. 1 lautet: 

-(1) Diese. Bunde.ge.etz tritt ait Ablauf de. 30. Juni 
1996 außer Kraft.-

!'I ., 

Textverqleich 

geltende Fassung 

2. vor6ätzlich die Zuerkennung einer Einzelrichtaenge oder von 

Anteilen einer Einzelrichtaenge ge.äß I 7S Ab •. 2 bi. 7 

, 92. (Verfas6ung6bestimaung, (1' Diese. Bunde.ge.etz 

tritt .it Ablauf des 10. Juni 1992 außer Kraft. 

- 60-

139/M
E

 X
V

III. G
P - E

ntw
urf

143 von 143

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




